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Überlegungen zum Handlungsfeld Schuldnerberatung

Der Inhalt dieses Skriptums basiert auf folgenden Überlegungen:

SozialarbeiterInnen in einer Schuldnerberatungsstelle sollen in vielen Bereichen sattelfest sein. Neben dem erlernten sozialarbeiterischen Tun ist umfassendes rechtliches Wissen erforderlich. Der Umgang mit KlientInnen und deren Angehörigen, Rechtsanwälten, Inkassobüros, Richtern und Rechtspflegern erfordert ständig wechselnde Rollen, Sprachanpassung und das Geschick, die notwendige Balance zu finden um mit allen Beteiligten eine konstruktive Gesprächsbasis aufzubauen und zu pflegen.

Im Spannungsfeld zwischen den verschiedensten Gruppen, deren Ziele unterschiedlicher nicht sein können, gilt es zu arbeiten, immer den Auftrag der KlientInnen im Blickpunkt. 

.

In dem Ihnen vorliegenden Skriptum finden Sie einen Auszug einiger Themen die den Beratungsalltag gut repräsentieren. Das Skriptum baut auf  Ihr erworbenes Wissen der letzten 5 Semester auf.

Wollen Sie sich in das Thema Schuldnerberatung vertiefen, empfehle ich neben dem Skriptum das Literaturverzeichnis. Die Beratungssituation wird im Seminar trainiert. 

Über diesen Beruf

Die finanztechnischen Schritte, Lösungsmöglichkeiten bis hin zum Privatkonkurs sind relativ eindeutig bis fix vorgegeben. Würde ich den Menschen ausblenden, nur die Fakten sehen und überlegen, welcher Weg der beste wäre, hätte ich relativ rasch und eindeutig ein Ergebnis. Und genau hier liegt das Problem, der ewige Diskussionspunkt unter SchuldnerberaterInnen verschiedener Herkunftsberufe wie SozialarbeiterInnen, JuristInnen, PsychologInnen oder Bankkaufleuten.

Eine finanztechnische Lösung über den Menschen zu stülpen, zu diktieren, was für Ihn/Sie die beste Lösung ist, geht unweigerlich schief und am Klienten, an der Klientin vorbei. Die Rechnung bekommt man präsentiert. Sei es subtil, indem die KlientInnen nicht mehr zu vereinbarten Terminen erscheinen oder ein Privatkonkursverfahren abbrechen, sei es in der Beratung. Hier ist die Ausbildung der SozialarbeiterInnen gefragt. Kein Herkunftsberuf bringt ein derart umfassendes Wissen im Bezug auf Beratung, Gesprächsführung, Interventionsmöglichkeiten und Hintergrundwissen um die Lebenswelt der KlientInnen einzubeziehen mit.

Schuldnerberatung ist spezialisierte Sozialarbeit. Die oft gefürchtete Rechenarbeit wird zum Großteil von Computerprogrammen übernommen, für diffizile rechtliche Fragen stehen KollegInnen mit jur. Ausbildung zur Verfügung, also kann sich der/die SchuldnerberaterIn ganz der Person widmen, die Beratung in Anspruch nimmt.

Wären da nicht die Vorgaben die der Arbeitgeber machen muss. Diese Tendenz zeigt sich in vielen Handlungsfeldern der Sozialarbeit. 

Vereine, gen. Ges.m.b.H.`s kämpfen jährlich mit Budgetkürzungen, späten Zusagen finanzieller Mittel - die langfristige Planung unmöglich machen, Personalknappheit und Schließung von Beratungseinrichtungen. Um die Arbeit zu dokumentieren und die erbrachten Leistungen verkaufen zu können benötigen Arbeitgeber Zahlen. Dies bedeutet für die Angestellten wachsenden Verwaltungsaufwand, Dokumentation, Evaluation, Statistik, Qualitätsmanagement etc.

In diesem Umfeld zu arbeiten erzeugt Spannung, belastet die ohnehin geforderten BeraterInnen zusätzlich.

SchuldnerberaterInnen machen Ihren Job angeblich  selten länger als 5 Jahre.  Wenn doch, selbst nach vielen Jahren Berufstätigkeit stellen sich noch neue, nie da gewesene Probleme. Dies ist der Reiz dieses Berufes. Langweilig wird es kaum.

Ein exemplarischer Fall

der die Komplexität der Beratungsinhalte aufzeigt. 
„Altlasten erschweren einen Neustart“
Frau A kommt in die Beratung. Eingeleitet wird das Gespräch mit den Worten: „ Die Bank will von mir Geld, aber ich habe nichts damit zu tun!“
Geheiratet hat Frau A im Jahre 1994. Der Mann arbeitete als Kfz- Mechaniker. Er wechselte oft den Arbeitgeber, dennoch war er durchgehend berufstätig.
Herr A brachte Schulden aus seiner ersten Ehe mit in die jetzige Ehe. Mit den Rückzahlungen nahmen es beide nicht so genau und sie kamen in Zahlungsverzug. Das Paar entschloss sich, die Schulden, die bei verschiedenen Stellen gemacht worden waren zusammenzuzählen und einen Kredit in dieser Höhe aufzunehmen. Vorteile dieser Umschuldung waren günstigere Konditionen und die Bezahlung der Rate an nur mehr eine Stelle. Die Unterschrift von Frau A als Bürgin wurde eingefordert. Frau A unterschrieb, (obwohl es die Schulden ihres Mannes waren!).  Man hoffte auf die Zukunft, man ist ja jetzt zu zweit. Ein Problem stellte die Rückzahlung zur damaligen Zeit nicht dar. Frau A. hatte eine abgeschlossene Lehre als Einzelhandelskauffrau und einen Job. 
Nach der Geburt des ersten Kindes, 1995 hörte Frau A. auf zu arbeiten. Sie bekam Karenzgeld. Dadurch wurde die finanzielle Situation angespannter, aber bei Einschränkung des Lebensstandards war die finanzielle Einbuße erträglich. 1996 kam die zweite Tochter zur Welt. Frau A. versorgte die Kinder und den Haushalt. Finanziell änderte sich jetzt einiges zu ihren Ungunsten. Der Haushalt umfasste nun vier Personen. Die Wohnung wurde zu eng. Eine neue Wohnung wurde gegen Ablöse erworben. Die Klientin arbeitete als Aushilfskellnerin stundenweise um das Familienbudget aufzubessern. Ein Wiedereinstieg in den alten Beruf war unmöglich geworden, da die Arbeitszeiten zu unflexibel waren und sich mit der Kinderbetreuung nicht vereinbaren ließen. Die neue Wohnung musste eingerichtet werden, und das Paar nahm einen Kredit bei einer anderen Bank auf.
Nunmehr waren zwei Bankraten in ansehnlicher Höhe monatlich zu leisten.
Herr A wurde bei verschiedenen Firmen gekündigt, war arbeitslos, bekam wieder Arbeit und verlor sie neuerlich. Die gespannte Situation wurde im Gasthaus erträglicher, Herr A verbrauchte einen Teil seines Einkommens dort.
Die Raten konnten unter diesen Bedingungen nicht eingehalten werden. Man praktizierte die „Kopf in den Sand - Politik“. Beide Banken mahnten. 
Ende 1999 eskalierte die Situation. Herr A sprach immer mehr dem Alkohol zu und ging selten einer geregelten Arbeit nach. Massive Beziehungsprobleme traten auf und das Paar entschloss sich 2000 zur Scheidung. Im Scheidungsvergleich wurde Frau A´s Bürgschaft bei dem Umschuldungskredit in eine Ausfallsbürgschaft umgewandelt, bei dem 2. Kredit sollte jeder die Hälfte zahlen.
Nach der Scheidung suchte Frau A eine kleinere Wohnung, fand auch eine und richtete sie mit einem neuerlichen Kredit (!) ein. 
Finanziell ging es ihr nicht gut, die vereinbarten Raten aus dem zweiten Kredit und die jetzige Rate für Kredit 3 konnte sie aber halbwegs regelmäßig bezahlen. Sie arbeitete weiterhin stundenweise als Kellnerin.
ABER: Der Exgatte arbeitete nicht mehr und wechselte ständig den Wohnsitz. Die Bank bei der die Umschuldung damals getätigt wurde klagte und exekutierte Herrn A. Da er kein Vermögen und keine pfändbaren Gegenstände besaß, erfolglos. Man griff auf Frau A zurück. 

Frau A erfuhr in der Beratung, warum die  allererste Bank, bei der das Paar damals die Umschuldung vornahm jetzt von ihr Raten einfordert

Sie war erstaunt, dass sie überhaupt zur Zahlung herangezogen werden konnte, denn sie dachte, Ausfallsbürgschaft bedeutet, sie müsse nichts mehr zahlen. Die Identifikation mit den Schulden war nicht gegeben. („Das sehe ich überhaupt nicht ein, da soll ich für seine Schulden zahlen, von dem Geld habe ich ja nichts gehabt! Das waren die Schulden die er mit seiner ersten Frau gemacht hat!“). 
Erschwert wurde die Situation der Alleinerzieherin dadurch, dass die größere Tochter, die die Volksschule besucht, Bettnässerin ist. Ausgelöst wurde dies laut Frau A durch den Besuch des Vaters, den sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen haben und der sie zu Weihnachten mit Geschenken überhäufte und dann wieder verschwand. Seitdem findet kein Kontakt mehr statt. Frau A hat massiven Druck vom Arbeitsamt, das sie zur Arbeitsaufnahme drängt. Frau A will frühestens ab Herbst wieder arbeiten, wenn die jüngere Tochter in die zweite Klasse kommt. Jedoch ist sie der Ansicht, dass sie ja dumm wäre, würde sie halbtags arbeiten gehen. Laut ihrer Rechnung bleibt ihr nicht mehr als sie jetzt durch Notstandshilfe plus Familienbeihilfe hat. Eine Ganztagsarbeit kommt für sie nicht in Frage. 

In dieser Situation wandte sich Frau A an die Schuldnerberatung.
Der einleitende Satz: “Die Bank will von mir Geld, aber ich habe nichts damit zu tun.“ kann nun entschlüsselt werden. Die Zahlungsaufforderung erweist sich wie erwähnt als schlagend gewordene Ausfallsbürgschaft. Finanztechnisch ist der Fall bald klar. 

Sozialarbeiterisch stellt er ein breites Feld dar.

Welche Interventionsmöglichkeiten sind möglich/sinnvoll?

Welche Einrichtungen kann ich zuziehen?

Kann die KlientIn Raten bezahlen? Wieviel, an wen?

Was passiert wenn nicht gezahlt wird?

Wie kann ich als BeraterIn die Klientin unterstützen?

Welche Form der Betreuung kann ich in der Einrichtung Schuldnerberatung anbieten?

3 Monate später: 

Frau A hat einen Freund, der fallweise in der Familie lebt. Er ist seit kurzem arbeitslos. Frau A. ist im 4. Monat schwanger.

Überlegungen zur Beratung:

Schuldnerberatung ist hochschwellige Sozialarbeit. KlientInnen haben die Problemstellung erkannt, wissen, dass es Schuldnerberatung gibt, haben Telefonnummer oder/und  Adresse. Die KlientInnen müssen anrufen, einen Termin vereinbaren, Anreisen, die Einrichtung finden und Formulare ausfüllen. Aufgaben bis zum nächsten Termin erledigen usw.

KlientInnen müssen sich mit der Istsituation auseinandersetzen. Selbst die im Sackerl auf den Tisch gelegten Rechnungen werden ausgepackt, aufgemacht, gelesen, geordnet, nach Dringlichkeit bearbeitet und das ganze wird noch niedergeschrieben in Gläubigerlisten. Am Ende ist die ungefähre Höhe der Schulden bekannt.

Dieser Prozess ist für die KlientInnen schmerzhaft, lästig und benötigt Zeit. Oft war das Ausmaß der Schulden nicht bekannt, Schock oder Ungläubigkeit stellt sich ein. Von Beratung zu Beratung wird die Gesamtsituation klarer, die KlientInnen beginnen den Überblick über Ihre Situation zu gewinnen. Die Entschuldung kann oft Jahre bis Jahrzehnte dauern. Motivation, Ausdauer und Geduld sind gefragt. Unvorhergesehene Ereignisse werfen BeraterInnen und KlientInnen oft wieder ein paar Schritte zurück. Plötzlich aufgetauchte neue Forderung im Stadium der vermeintlichen Lösung bringen Rückschläge.

Die ewige Frage, die sich stellt lautet: „Was ist ein Erfolg?“

Die Klientin die nach 3 nicht wahrgenommenen Terminen erscheint?

Ein gelungener Privatkonkurs?

Wenn ein Klient, der sich erst nicht zutraut dem Gläubiger zu schreiben, mittels Musterbrief dies tut?

Die alleinstehende Klientin, die mit unglaublich wenig Geld (über-) lebt?

Der Ex- Selbstständige, der Konkursformulare abholt, sich Tips geben lässt, nie wieder gesehen wird und den Konkurs alleine schafft?

Wenn man erfährt, dass der Klient eine endlos scheinende destruktive Beziehung beendet?

Wenn sich eine KlientIn nach wiederholtem Anraten in Therapie begibt, bei der Wohnungslosenhilfe meldet, den PSD aufsucht?

Ein perfekt ausgefüllter Anamnesebogen, aktuell, leserlich, vollständig? Angenehm für den Berater?

Diese Liste ist beliebig fortsetzbar.

Von Seiten der Geschäftsführung und des Dachverbandes gibt es klare Vorstellungen, Statistiken werden gefordert, Wachstum ist zu demonstrieren um die Einrichtung zu rechtfertigen, Geldgeber wollen /müssen den Bedarf der Geldmittel rechtfertigen.

Aufgabe der Sozialarbeit muss es sein, dies kritisch zu hinterfragen. Die Qualität der Sozialarbeit  lässt sich schwer in Zahlen fassen oder beurteilen. Die Häufigkeit der Gespräche, der (scheinbare!) Ausgang der Gespräche  etc. sehr wohl. SozialarbeiterInnen sind Anwälte der KlientInnen und haben als Aufgabe, die Bedürfnisse der KlientInnen in der Einrichtung zu repräsentieren und einzufordern.

Im Mittelpunkt stehen die KlientInnen. Miteinander die für die KlientInnen beste Lösung zu finden ist Aufgabe der SchuldnerberaterInnen. Die Klienten  bestimmen, wohin Sie wollen. Niemals kann eine Lösung diktiert werden. Sehr bald würde sich diese Vorgangsweise rächen.

Die Geschwindigkeit, mit der die Schuldenregulierung betrieben wird, bestimmen ebenfalls die Klienten und ihre Lebensumstände

Die Arbeit mit Menschen setzt eine positive Grundhaltung voraus.
SozialarbeiterInnen gehen ein Stück Lebensweg mit ihren KlientInnen.
Sie sind angehalten, auf die eigene Befindlichkeit zu achten, respektvoll mit sich selbst umzugehen und in die körperlich/geistig/seelische Weiterbildung zu investieren und sie zu reflektieren. Die KlientInnen werden ermutigt, eigenverantwortlich zu denken und zu handeln.
Worüber haben Sie sich im Zuge des bisherigen Studiums schon Gedanken gemacht?
Die innere Haltung,
Wertschätzung,
Menschenbild, 
die grundsätzliche Annahme, dass jeder Mensch die Lösung in sich trägt und sie auch entwickeln will, 
Den Beziehungsaufbau, 
Gesprächstechniken, Fragetechniken, 
Fallstudium, 
Körpersprache, 
Metaphern, 
Rechtliche Grundlagen, 
Geduld, 
Umgang mit Wut, 
Behalten der Neugierde anstatt vorschnell zu urteilen,..
Sozialarbeit
befähigt KlientInnen, „es“ selbst zu tun, 
stellt Hilfen auf wo nötig, berät, führt, arrangiert, organisiert, motiviert, tröstet, steht den KlientInnen zur Seite, sanktioniert, wenn unumgänglich, vernetzt sich und beachtet die Lebenswelt und den Alltag der KlientInnen .
Nach dem Empowerment-Konzept sollen Menschen (KlientinInnen der Sozialarbeit) zur Entdeckung der eigenen Kräfte und Stärken ermutigt werden bzw. ermächtigt werden, ihre Fähigkeiten zu einer selbstbestimmten, autonomen Lebensführung zu fördern. Dieses Konzept hat sich vom traditionellen Szenario der hilfsbedürftigen KlientInnen weit entfernt. Es setzt vielmehr auf die Fähigkeit jedes/r Einzelnen zur Selbstaktualisierung, zu persönlichem Wachstum und auf die Akzeptanz von Eigen-Sinn und den Respekt vor unkonventionellen Lebensentwürfen von KlienInnen der psychosozialen Arbeit. Die „eigenen Wege“ und die „eigene Zeitstruktur“ von KlientInnen sowie eine Orientierung an der Lebenszukunft der KlientInnen bei einem Verzicht auf ExpertInnenurteile sind die wesentlichen Bedingungen für den SozialarbeiterInnen-KlientinInnenkontakt. (vgl. Herringer,1995, S 155ff)
Worauf soll ich während eines Gesprächs achten?
Checkliste für den  Beginn des Gesprächs

Welche Körperhaltung nehme ich ein?
In welcher Tonlage rede ich?
Habe ich Augenkontakt zum Gegenüber?
Achten Sie darauf, wie Sie Ihr Gegenüber beim Erzählen unterstützen. Signalisieren Sie Akzeptanz durch Körpersprache und nonverbale Zeichen. Dies geschieht durch Tonlage, Stimme, Gesichtsausdruck, Gestik, Augenkontakt, Körperhaltung, unterstützende Äußerungen etc.
Rede ich so, dass mein Gegenüber mich versteht?

Benutze ich Worte die mein/e GesprächspartnerIn anwendet?

Habe ich die Gefühle geachtet, zusammengefasst, nachgefragt ob ich alles richtig verstanden habe?

Z.B. „Ich habe verstanden, dass es Ihnen nicht gut ging und dass Sie sich verletzt und enttäuscht fühlen. Stimmt das?“

Ohne zu übertreiben, zeige ich meinem Gegenüber, dass ich mich bemühe, seine Emotionen zu verstehen, sogar wenn dies KlientInnen Schwierigkeiten haben, sie selbst auszusprechen.

Versuchen Sie auch das Nonverbale zu spiegeln „Sie kommen mir sehr bedrückt vor, habe ich das richtig bemerkt?“

Stellen Sie immer wieder offene Fragen zur Klärung, wenn Vorwürfe oder Unterstellungen geäußert werden.

Beispiel: „Sie haben gesagt, dass Sie nicht mehr mit ihm arbeiten, wenn er sich weiter so verhält.“ (In diesem Fall erst Gefühle spiegeln, dann nachfragen) „Ich entnehme dem, dass Sie sehr verletzt sind, stimmt das?“....“Könnten Sie mir bitte sagen, wie es Ihnen geht und worum es für Sie momentan geht?“

Versuche ich zu spiegeln, versuche ich mich in die Lage des anderen hineinzuversetzen?

Stelle ich kurze, offene Fragen? Vor allem am Anfang sind offene Fragen angebracht „Könnten Sie bitte noch mehr dazu sagen, was der Kommentar bei Ihnen ausgelöst hat?“

Wenn eine Person etwas wiederholt, ist dies für mich ein Zeichen, dass etwas noch nicht verstanden wurde. Ich fasse den Inhalt behutsam und deutlich zusammen.

Bin ich fair?

Bekommt jeder die gleiche Redezeit und die gleichen Bedingungen wenn ich zwischen Streitenden vermittle?

Verteile ich Aufmerksamkeit und Bestätigung gerecht?

Nützen mir mediative Elemente in der Sozialarbeit? 
Elemente der Mediation erweitern mein Repertoire (Werkzeugkiste) und somit kann ich mehr Handlungsmöglichkeiten anbieten. Die Wahl der richtigen Methode kann die Arbeit erleichtern und Erfolgserlebnisse bescheren.
Nutzen für die KlientInnen?
Mediative Techniken wirken

deeskalierend,

jede Person darf ihrem Unmut Luft machen, dafür wird Raum und Zeit gegeben,

mit bestimmten Regeln und ohne den anderen zu verletzen (psychisch, physisch sowieso)

zukunftsorientiert, 
die Person wird aus der Problemtrance in die Lösungsorientiertheit geführt
nicht therapierend (Gefahr von „ich probier ein bisschen“). 
verbessern Streitkultur,
im Idealfall nachhaltig
das Problem wird bei den KlientInnen gelassen, sie finden die Lösung selbst Der/die SozialarbeiterIn leitet, lenkt, führt hin zur Lösung mittels Frage- und Kreativtechniken.
Die KlientInnen haben die Selbstbestätigung, ihre Probleme eigenverantwortlich gelöst zu haben.
Nutzen für mich?
Mit mediativen Elementen kann ich in der sozialarbeiterischen Arbeit auf ein erweitertes Methodenangebot zurückgreifen. Dies erhöht meine Kompetenzen, und ich erfreue mich am Erfolg.
Meine Werkzeugkiste wird vergrößert. 
Ich bin geschult darin, schnell Beziehung herzustellen, was mir auch außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit von Nutzen sein wird. Die durchlebten Beratungen bereichern mich persönlich.

Wo kann es gefährlich werden?
Grundsätzlich dort, wo im Gesprächsverlauf klar wird, dass sich KlientInnen in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden und eine medizinische/therapeutische/juristische Intervention dringend und vorrangig  angebracht ist. 
Rasches Handeln ist hier angebracht. z.B. Gefahr im Verzug (Wegweisung etc.).
Wenn ein nicht auszugleichendes Machtgefälle zwischen den zu beratenden Personen klar aufzeigt, dass eine Person ihre Bedürfnisse nicht ausreichend artikulieren kann bzw. zur Beratung oder zur Unterschrift  gezwungen wurde/wird.
Wenn es zu Drohung und im Extremfall zu Gewalt in der Beratung kommt.

Wenn der Verdacht nahe liegt, dass im Anschluss an die Beratung eine Person Gewalt erleiden  muss.

Welche Handlungsstrategien sind hilfreich?

Grundsätzlich bringt ein AUSSPRECHEN meiner Beobachtungen, meiner Gefühle Klarheit in die Beratung. Das Fantasieren hat eine Ende, im besten Fall sind beide Parteien erleichtert, dass das Thema „am Tisch liegt“. 

Tip: Eine Liste mit Adressen und Telefonnummern des Psychosozialen Dienstes, von Therapeuten, Juristen und Ärzten griffbereit haben. Ist im Notfall sehr wertvoll.

Die Intervention hat nach Besprechung mit den KlientInnenen rasch zu erfolgen.

Was tue ich mit Blockade und Widerstand ?
Es braucht Zeit, den Widerstand, den die KlientInnen in die sozialarbeiterische Beratung mitbringen oder erst aufbauen wieder abzubauen. Widerstand ist zumeist deutlich spürbar, drückt sich in Mimik und Gestik aus und wird sich in prozesshemmenden Aussagen darstellen. Z.B. „Jetzt reicht es!“ „ Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll!“ „Mir ist das alles egal.“
Eine Hilfestellung ist die Möglichkeit der paradoxen Intervention. Ich spreche das Bemerkte/Gehörte an:
„Ich bemerke ihre Unsicherheit..................., sie sind mir gegenüber sehr kritisch,...........könnte es sein, dass sie mehr Informationen brauchen?“
Im übrigen hilft Wertschätzen der Gefühle, Verständnis haben für die Reaktionen.

Blockade und Widerstand
mögliche Ursachen 
Oft entsteht Widerstand dort, wo es für die Klientinnen zu schnell geht. Das Herz weiß es noch nicht, der Verstand stimmt zu. 
Ein Beispiel:
„Ja gut, ich schreibe die Gläubigerliste, damit wir endlich anfangen können!“
Die Schwierigkeiten sind vorprogrammiert, lässt man diese Aussage so unbeachtet. Unter diesen Umständen empfiehlt es sich das Tempo sofort zurückzuschrauben, denn es besteht die Gefahr, dass der Person  noch etwas fehlt. Vielleicht der Beziehungsaufbau, die Würdigung der Person und ihrer Geschichte oder Informationen über den Ablauf etc.
Blockaden entstehen auch, wenn die Sozialarbeiterin mit den eigenen Wertvorstellungen in den Beratungsprozess direkt eingreift, oder sich mit den nachstehenden Gedanken beschäftigt
:

Unterstellungen machen
Zur Ordnung rufen
Warnen und Moralisieren
Ratschläge erteilen
Mit Logik überreden und widerlegen wollen
Ausführlich und rational erklären
Analysieren und /oder Bewerten
Entwertendes Loben und Schmeicheln
Abstempeln
Besänftigen
Bagatellisieren
Ablenkender Themenwechsel
Misstrauisch sein, keinen Glauben schenken, Beweise einfordern
Lösungen vorschlagen
Sich abwenden
Belehren
Sich dumm stellen
Gleichgültig reagieren
Ins Lächerliche ziehen
Bei Beratungen ist es förderlich, wenn die Sozialarbeiterin die Leistung, den Einsatz, die Anstrengung, die Ideen u.s.w. anerkennt und wertschätzt.
Dabei ist zu beachten, dass alle Anwesenden in die Wertschätzung mit einbezogen werden.
Ein ständiges stereotypes Loben ist zu vermeiden, Echtheit zählt.
Was mache ich, wenn eine Situation eskaliert?
Im Grunde geht es auch hier wieder um Anerkennung und Akzeptanz. Eine Person wird ungerecht, aggressiv oder schroff behandelt, ihre Gefühle werden verletzt, indem man sie erniedrigt, unterdrückt, beleidigt oder in der Verfolgung eines Zieles ständig behindert.
Viele Leute bemerken die Vorstufen der Eskalation gar nicht, verharmlosen die Intensität ihrer Empfindungen und sind plötzlich Opfer ihrer Gefühle. Die geballten Gefühle überrollen den Menschen, er spürt seinen Handlungsspielraum nicht mehr. Wut, Zorn behindern die Wahrnehmung und die Reaktionen. Oft können sich die Betroffenen nach einer aggressiven (körperlichen) Handlung an nichts mehr erinnern.
Wenn eine Situation eskaliert, sind beide involviert, ob sie wollen oder nicht. 
Mit mediativen Aspekten kann man deeskalierend wirken.
Wenn ich vermute dass ein Beratungsgespräch problematisch ablaufen wird (Überweisungskontext, aggressives Telefongespräch im Vorfeld,...), kann ich folgendes tun:
Kurzcheck:
REGELN aufstellen bzw. neuerlich darauf hinweisen.
Grenzen ausmachen,
Rahmen klären, 
eine nicht richtende Haltung einnehmen 
Zeitstruktur vorgeben und
loben, loben, loben – aber echt
Emotionen ansprechen und würdigen
Kurz aufstehen und das Fenster öffnen, ein Glas Wasser holen etc.
Für Fortgeschrittene: intuitive Anwendung von Methoden und Fragetechniken (Bilderarbeit, Arbeit mit Bausteinen, Wunderfrage, etc.)
Kooperatives Verhalten fördern
Als SozialarbeiterIn besitzen Sie durch Ihre Haltung in Verbindung mit Ihrer Sprache den entscheidenden Schlüssel für die Förderung kooperativen Verhaltens, die Vermeidung von Konflikten und die Deeskalation von Aggression und Gewalt.
Um einer Eskalation präventiv entgegenwirken zu können, ist es in der KlientInnenarbeit wichtig am Beginn gemeinsam für alle verbindliche Kommunikationsregeln aufzustellen, auf die man in schwierigen Situationen immer verweisen kann.
Was tun mit undisziplinierten KlientInnen?
Die wichtigste Grundregel ist, das Verhalten, das an den Tag gelegt wird zu benennen und diesbezüglich eine Frage zu stellen, um die KlientInnen selbst entscheiden zu lassen, wie weiter umgegangen werden soll mit ihren Bedürfnissen.
Hier einige mögliche Fragen um schwierigen Situationen zu entkommen:
Durcheinanderreden  
„Es wird hier ziemlich durcheinander gesprochen. Es könnten wertvolle Beiträge verloren gehen. Macht es Sinn, so weiterzuarbeiten?“ oder „Darf ich sie unterbrechen?“
Gelangweilte Klienten
 „Ich merke, Ihnen ist schon langweilig. Glauben Sie, können Sie es noch schaffen etwas zuzuhören oder sollen wir eine Pause einlegen ?“ Oder  
„Ist Ihnen langweilig?“ = Ansprechen des Beobachteten entlastet! 
Drängen auf schnelle Lösung
 „Ich höre, Sie wollen schon eine Lösung.“ Oder 
„Ich merke, Sie sind schon viel weiter als die anderen.“ „Die schnelle Lösung kann ich Ihnen nicht bieten, die Lösungsfindung wird ihre Zeit dauern, genauso wie es seine Zeit gebraucht hat, um in diese Konfliktsituation zu geraten.“ Oder
„Wir haben vereinbart, fair miteinander umzugehen. Ihr Mann benötigt noch Zeit um sich diesen Punkt zu überlegen. Wären Sie bereit, uns diese Zeit zu geben?“
Oberste Maxime ist, wie es Ihnen als SozialarbeiterIn geht. Das Ansprechen der eigenen Gefühle ist immer ein guter Weg. Damit liegen die empfundenen Reaktionen klar am Tisch und nach dem Ansprechen behindern sie nicht mehr diffus den Lösungsprozess.
Streitendes Paar

Oft wird die Beratung nahezu unmöglich, wenn sich KlientInnen in einer (Ehe)krise oder Scheidungsphase befinden.

Die Tendenz zur Eskalation eines im Beratungsverlauf entstandenen Streitpunkts ist groß. Der/die SozialarbeiterIn wird als Schiedsrichter oder willkommenes Publikum gesehen. Hier ist rechtzeitige Intervention gefragt.

In der Beratung stellt sich die Frage, wann und wie die Beraterin die Gefühle der KlientInnen in die Verhandlungen miteinbezieht. Es geht nicht darum, die Emotionen unter allen Umständen zu unterbinden, sondern zu signalisieren, dass die Lösung der Beziehungsprobleme hier nicht erfolgen kann.
In der Beratung mit SchuldnerInnen reicht es oft aus, wenn Gefühle angesprochen und anerkannt werden, um mit der Arbeit fortzufahren. „Ich höre, sie sind beide sehr verletzt, das war schmerzlich für Sie und ich spüre, dass Sie beide nicht verstehen, wie sehr dieser Vorfall den anderen trifft. Wir können uns für dieses Thema im Rahmen einer Schuldnerberatung nur kurz Zeit nehmen. Wenn sie das Bedürfnis haben, sich die Situation näher anzusehen, schlage ich vor, dass sie gemeinsam eine Eheberatung in Anspruche nehmen (kurze Erklärung, Namen, Adressen, Telefonnummernweitergabe wenn erwünscht) 
Das Ansprechen der Verletztheit und der Wut, die sich in diese Situation zeigt, erleichtert ein Weiterkommen. Die KlientInnen fühlen sich verstanden. Es ist wichtig, den anderen Gesprächspartner nicht zu benachteiligen, insbesondere darf er keine Abwertung erfahren.
Indem man die spürbaren, unausgesprochenen Gefühle der KlientInnen anspricht, die KlientInnen dazu äußern lässt, entschärft sich die Situation oft merklich und man kann mit der eigentlichen Schuldnerberatung fortfahren.
Sollte sich jedoch herausstellen, dass ein Fortführen des Gesprächs nicht möglich ist, so ist ein Abbruch der Beratung angesagt. Den KlientInnen wird der Grund erklärt, man vereinbart einen neuen Termin und hofft auf eine „Abkühlung“ des Konfliktes.
Der/die SozialarbeiterIn ist dafür zuständig, Emotionen zuzulassen, aufzufangen und den Klientinnen eine Richtung zu weisen, Rat zu geben, Alternativen aufzuzeigen, zu helfen und zu trösten mittels erlernter Methoden. Das Ansprechen der Emotionen bewirkt ein Gefühl des Verstandenwerdens. Ganz wichtig ist jedoch Echtheit, Transparenz und Distanz („Ich verstehe wie es Ihnen geht, kann mit Ihnen fühlen und bin dazu da, mit Ihnen einen zufriedenstellenden Weg zu finden“.

Als Sozialarbeiterin lasse mich nicht zur Parteinahme hinreißen.
Hilfe Aggressionen!
Aggression fordert Aufmerksamkeit! 
In der Beratung ist man leicht versucht, dem aggressiveren Teil mehr Zeit und Gehör zu schenken. Es ist notwendig zu beruhigen, überzeugen und für die gemeinsame Sache zu gewinnen. Die Gefahr besteht darin, die ruhigere Konfliktpartei zu vernachlässigen.

Dem kann man entgegenwirken indem man sich der Gefahr bewusst ist. Blickkontakt und Redezeit sollen möglichst gleichmäßig aufgeteilt werden.

Indem ich direkt anspreche was ich sehe und wie es mir dabei geht, kann ich die Situation beruhigen. „Frau.... ich erlebe sie als sehr aufgebracht. Ich möchte Sie auf die Vereinbarungen hinweisen, die wir zu Beginn unseres Gesprächs ausgemacht haben, nämlich friedlich und fair miteinander umzugehen. Können sie mir dies zusichern?“
Wenn die Situation eskaliert- sofortiger Abbruch unter Mitteilung des Beobachteten.
„Frau......   ich werde die Beratung für heute abbrechen, da ich sehe, dass sie emotional derart aufgebracht sind, dass wir unter diesen Umständen nicht weiterarbeiten können“
Ich hoffe auf eine Beruhigung der Lage. Wenn sie sich bereit fühlen, weiterzuarbeiten ersuche ich Sie, telefonisch einen Termin zu vereinbaren.“
Wie arbeite ich mit distanzlosen KlientInnen?
In der Sozialarbeit hat man es oft mit Menschen zu tun, die aus verschiedensten Gründen kein Gespür für die eigenen Grenzen und die der anderen haben (die sich nicht spüren können). Kommen uns Menschen nur um wenige Zentimeter zu nahe, kann die ganze Interaktion unangenehm werden. Ein Gefühl von Beklemmung kann auftreten und man kann bemerken, dass man unbewusst einen Schritt zurück geht.
Auf diese individuellen Grenzen ist im Kontakt mit Menschen zu achten, um zu vermeiden, dass jemandem „zu nahe getreten“ wird oder durch zu großen räumlichen Abstand das Gefühl entsteht, dass die Person und das Gesagte nicht wichtig sind.

Körperkontakt: 

Berührungen zwischen Erwachsenen unterliegen strengen und komplizierten kulturellen Konventionen. Wer wo wie wann und von wem berührt werden darf, ist genau geregelt. Berührungen können Überlegenheit und Dominanz signalisieren. Unterwürfige oder rangniedere Menschen sind körperlich verfügbarer, "berührbarer" als dominante Personen. Ähnlich wie die Anredeformen scheinen auch Berührungen in vielen Fällen Botschaften zu kommunizieren, die sich entlang einer Status- und einer Intimitätsdimension kategorisieren lassen. 
Im Sinne der Wachsamkeit während einer Beratung muss man stets beachten wie unsere KlientInnen mit Nähe/Distanz, Körperkontakt und Selbstoffenbarung umgehen und gegebenenfalls bewusst Interventionen setzen um z.B. die zurückhaltendere, vorsichtigere KlientInnenen vermehrt in den Prozess einzubeziehen um den Kontakt nicht zu verlieren. 

Wie kann ich Killerphrasen begegnen?
Was sind Killerphrasen?
Killerphrasen sind pauschale und abwertende Angriffe in einem Gespräch. Sie sind nicht an der Sache orientiert, sondern werden im Gegenteil vorzugsweise dann hervorgezogen, wenn Sachargumente fehlen. So wird z.B. soziale Dominanz bei sachlicher Unterlegenheit hervorgekehrt. 
Killerphrasen sind nichts anderes als Scheinargumente, die mit dem Ziel die Gedanken des anderen als ungeeignet darzustellen ausgesprochen werden, allerdings ohne diese direkt auszusprechen. Sie sind eine Form konfrontativen Argumentierens, das die Person des anderen herabsetzt, ihn verunsichern, bloßstellen und mundtot machen soll. 
Auf Killerphrasen muss unbedingt reagiert werden: 
Sie kommen sonst stärker und immer wieder. 
Soziales Dominanzgehabe muss auf die sachliche Schiene zurückgeführt werden. Vermutet man hinter den Killerphrasen soziale Probleme, so sollten diese angeschnitten werden. 
Wichtig im Umgang mit Killerphrasen ist, dass sich die  BeraterInnen nicht in die Defensive drängen lässt, sondern rasch darauf reagiert. 


Reaktionsmöglichkeiten: 
Antworten geben und auf die Sachebene zurückführen. Der Vorteil ist, dass die Killerphrase zugunsten des Verteidigers umgedeutet wird.
Rückfragen und Aussage sachlich präzisieren lassen, denn häufig können diese Phrasen nicht präzisiert werden. 
Den Fehdehandschuh aufzunehmen wäre nicht konstruktiv oder zielorientiert. 
Beispiele: 
Haben wir das nicht schon vor ...entschieden?     
Was haben wir denn deiner Meinung nach damals entschieden? 
Könntest du das nicht genauer formulieren? Nein, aber ich kann es gern noch einmal wiederholen! - Bitte präzisiere, was du nicht verstanden hast; ich gehe gerne noch einmal gezielter darauf ein! 
Weitere Beispiele für Killerphrasen
Das gehört doch nicht mehr zum Thema! 
Das bringt doch nichts! 
Was hat denn das mit dem Problem zu tun? 
Ist diese Frage nicht banal? 
Geht das nicht zu sehr ins Detail? 
Das sollten wir auf später verschieben! 
Das haben wir alles schon mal versucht. 
Wozu ändern, es ist doch gut wie es ist. 
Gute Idee, aber nicht für uns. 
Antwort und Rückfrage als Methode des Reagierens haben den Vorteil, dass das Gegenüber nicht verletzt wird, wenn sie/er die Frage nicht als Killerphrase gemeint hatte, sondern sich einfach einer üblichen Phrase bedienen wollte. Man sollte nicht immer gleich das Schlimmste annehmen.
Wie soll ich das aushalten?
Psychohygiene 
Egal in welchem Berufsfeld gearbeitet wird, der Austausch mit KollegInnen ist enorm wichtig. Die gesammelten Erfahrungen bedürfen einer Reflektion mit mir selbst und mit anderen. Daraus können sich neue Erkenntnisse und Fragen ergeben, meine Arbeit wird bereichert und ich finde Trost, Anregung und Hilfe in ähnlichen Erzählungen. Dieser Vorgang ist berufsbegleitend notwendig.
Manchmal ist dieser Vorgang institutionalisiert indem z.B. Arbeitskreise eingerichtet werden die dem Erfahrungs- und Informationsaustausch dienen oder regelmäßige „reflecting teams“ stattfinden. Viel öfter aber findet der Austausch informell statt. Das hat den Vorteil, dass es meist schnell geht (keine Wartezeit bis zur nächsten Teamsitzung oder Supervision) und ohne Vor- Nachbereitung oder Dokumentation abläuft. 

In der Schuldnerberatung ist allein durch die Komplexität der Fälle eine Austausch mit KollegInnen unumgänglich. Berufsgruppen ergänzen einander im Optimalfall. SozialarbeiterInnen holen sich rechtliche Informationen und die JuristInnen oder die Bankfachleute ersuchen um Rat bei sozialarbeiterischen Problemstellungen.

Diese Methode hat auch den verwaltungstechnischen Vorteil, dass man im Krankheitsfall der KollegInnen die Geschichte vielleicht schon kennt und ohne Zeitverlust übernehmen kann.

Abgrenzung
Zur Entlastung sei zitiert:
„Selbst Helfer, die genügend Zeit haben und die engagiert sind, sich intensiv um die Bedürfnisse der Klientinnen zu kümmern, benötigen Unterstützung, um nicht durch die Konfrontation mit Problemen der Klientinnen empathischen Distress und dadurch Gefühle von Wirkungslosigkeit und mangelnder Kompetenz zu entwickeln. Für ein professionelles Selbstverständnis wäre deshalb wichtig anzuerkennen, dass Anzeichen starker emotionaler Beteiligung und Erregung nicht an sich unprofessionell sind, sondern dass eher das Ignorieren der eigenen Befindlichkeit ein Zeichen mangelnder Professionalität und nicht funktionierender Unterstützungssysteme ist.“

Professionelle Helfer haben in ihrer Ausbildung gelernt, wie man sich abgrenzt. Oft genügt es schon, sich dies wieder in Erinnerung zu rufen, ein Seminar zu dem Thema zu besuchen, oder sich näher anzusehen, warum es nicht klappt..
Supervision
Ist ein Prozess, der berufliche Situationen professionell reflektieren hilft. Immer wiederkehrende oder belastende Situationen werden mit Hilfe eines/r Supervisors/in aufgearbeitet. Supervision dient der Selbstreflektion, der Persönlichkeitsbildung und vor allem der Psychohygiene. Supervision beugt Burnout und negativem Stress vor und ist in allen Berufen, in denen mit Menschen gearbeitet wird, eigentlich unumgänglich. 
Spezialfall SchuldnerberaterIn

In der Schuldnerberatung kommen auf einen/e Sozialarbeiter/in vielfältige Aufgaben zu.

Außer SozialarbeiterIn bin ich auch:

BeraterIn in einem ganz speziellen Problemfeld

Ansprechpartner für RechtsanwältInnen, RichterInnen, RechtspflegerInnen, Inkassobüropersonal, Firmen (ChefInnen, LohnverrechnerInnen, BuchhhalterInnen)

VertreterIn in einem Gerichtsverfahren (Privatkonkurs) = Anwältin/Anwalt der KlienInnenen zu sein

Angestellte/r

Teammitglied 

Im Kontext der Anforderungen an die Beratungsleistungen hat man/frau viele Rollen einzunehmen. 

Kommunikationsfähigkeit ist eine der Schlüsseleigenschaften der SchuldnerberaterInnen. Gesprächs- und VerhandlungspartnerInnen in gänzlich unterschiedlichen sozialen Rollen (von den KlientInnen in psychischen Ausnahmesituationen, über  ArbeitgebeInnen bis zu RechtspflegerInnen) sind eine Herausforderung an die BeraterInnen.

Weiterbildung
Weiterbildung ist in jedem Beruf notwendig. Themen zu nahezu allen Problemstellungen werden am breiten Markt angeboten, erwähnt sei noch, dass sich Weiterbildung nicht auf Theorien beschränken darf, sondern vor allem die menschliche Bildung - damit ist die Förderung der Reflektion und Integration erlebter Prozesse gemeint - besondere Aufmerksamkeit verdient. Persönlichkeitsbildende Seminare mit Selbsterfahrungsanteilen bleiben meist viel länger im Gedächtnis als ein Vortrag über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Wie sooft ist Gleichgewicht zwischen beiden Anteilen die Empfehlung.
Es lohnt sich in jedem Fall, Weiterbildung, wie immer sie aussehen mag sorgfältig auszuwählen und kritisch zu hinterfragen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden.
Speziell in der Schuldnerberatung erfordert die Arbeit für SozialarbeiterInnen eine umfassende, permanente Weiterbildung in rechtlichen Fragen, die in der Fallbearbeitung sehr speziell werden können. Auch wenn man die Unterstützung der JuristInnen im Team hat, ist ein Grundwissen, unumgänglich.

Der Dachverband der Schuldnerberatungsstellen in Österreich (ASB mit Sitz in Linz) bringt jährlich ein Aus- und Weiterbildungsprogramm heraus. Die Themen sind breit gestreut. Beratungsseminare, Systemische Beratung, Beratung von speziellen KlientInnengruppen (Ex- Selbstständige, Ausländer,..), Mediation u.v.m. werden neben jur. Seminaren angeboten.

Wegen des juristisch-mathematischen Anteils der Sozialarbeit stellt Schuldnerberatung oftmals kein attraktives Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen dar. Jedoch zeigt die Praxis, dass in vielen Handlungsfeldern der Sozialarbeit ein Wissen um die finanziellen/rechtlichen Lösungsmöglichkeiten im Fall gefragt ist.

Verschuldungsursache Sucht

Generelle Überlegegungen:

Hat sich der/die KlientIn die Sucht eingestanden?

Wurde eine Therapie begonnen?

Wenn nicht: Verdacht ansprechen, vermitteln, Telefonnummern von Therapeuten, PSD, Selbsthilfegruppen hergeben. Evtl. Termine ausmachen bei Einverständnis der Klienten.

Wenn Suchtverhalten gegeben ist, hat Schuldnerberatung ihre Grenzen. 

Was ist zu tun? 

· Gläubigerliste erstellen, Istbestände erfassen

· Gläubiger schriftlich verständigen, dass momentan und voraussichtlich bis... keine Zahlungen eingehen werden, weil........ Bei Besserung der Situation wird sich der/die  KlientIn mit Ihnen in Verbindung setzten. Ersuchen um Exekutionsverzicht, weil aussichtslos (?).

· Wenn Therapie begonnen, begleitend Termine in der Schuldenrberatung vereinbaren, aber in größeren Abständen (z.B. 1x/Monat, wenn sich finanziell etwas ändert oder Gläubigerschreiben eintreffen, jederzeit).

In der Beratungsarbeit haben Sie mit allen Formen von Süchten zu tun: Drogensucht, Medikamentenmissbrauch, Kaufsucht, Internetsucht usw. 

Ich möchte ich auf die Spielsucht, Untergruppe BörsespekulantInnen näher eingehen. 

Dieser KlientInnengruppe ist oft eigen: Bestgekleidet, seriöses Erscheinungsbild, sehr hohes Selbstbewusstsein, umfassende Kenntnisse der aktuellen Börsesituation und bei der Anamnese stellt sich heraus, dass unverhältnismäßig hohe Bankschulden aufscheinen, die nicht restlos zu erklären sind.

Wenn der/die KlientIn in die Beratung kommt, ist meist bereits ein sehr hoher Betrag verspielt. 

BörsespekulantInnen belehnen das oft große Vermögen (Haus, Ferienwohnung, Jacht, o.ä.) und sind zum Zeitpunkt der Beratungsinanspruchnahme bereits akut in ihrer Existenz bedroht, d.h  Exekutionsmaßnahmen stehen kurz bevor oder sind bereits eingetreten. Oft hat die Familie keine Ahnung davon, wie es um die Finanzen steht.

Vermögensverlust und die Konsequenzen daraus sind Inhalt der Beratung. Imageverlust, verlorenes Selbstvertrauen und Zukunftsangst (völlig neue soziale Position) prägen die Beratungsgespräche.

Dem Eingeständnis der Sucht folgt der unumgängliche Schritt sich zu „outen“, die Familie zu informieren und im besten Fall in die Therapien (Angehörigengruppen) miteinzubeziehen 

Neben BörsespekulantInnen gibt es die Gruppe der „Gambler“, d.h. Automatenglücksspiel, Lottoeinsätze in schwindelnder Höhe und illegales Glücksspiel. Bei letzterem ist durch die kriminelle Komponente oft Gefahr für Leib und Leben zu befürchten. Bekanntlich sind Schuldeneintreiber hier nicht zimperlich.

Spielsucht

Möglichkeit zur ersten Selbstdiagnose:

Sind Sie bereits ein Problemspieler?
Spielen Sie gerne? Ist das Spielen für Sie schon zum Problem geworden? Wenn Sie Ihr eigenes Glückspielverhalten überprüfen wollen, um die Situation realistisch beurteilen zu können, beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Haben Sie jemals Ihre Arbeit versäumt, um Spielen zu können?

2. Wurden durch das Spielen bereits familiäre Missstände ausgelöst?

3.  Haben Sie nach dem Spielen Gewissensbisse?

4. Haben Sie schon mit dem Vorsatz gespielt, mit dem Gewinn Schulden zu bezahlen oder andere finanzielle Probleme zu lösen?

5. Versuchen Sie einen Spielverlust sofort zurückzugewinnen?

6. Spielen Sie nach dem Gewinn weiter, um noch mehr zu gewinnen?

7. Haben Sie schon so lange gespielt, bis Sie kein Geld mehr hatten?

8. Haben Sie sich schon Geld geborgt, um Spielen zu können?

9. Haben Sie Kredite "laufen", die mit dem Spielen zusammenhängen?

10. Haben Sie schon einige Sachen verkauft, um Spielen zu können?

11. Geben Sie das Geld widerwillig für andere Sachen als Spielen aus?

12. Merken Sie, dass Ihr Interesse an der Umgebung nachlässt?

13. Haben Sie schon länger gespielt, als Sie vorhatten? (Merken Sie, dass Sie beim

 Spielen zeitliche Vorgaben nicht mehr einhalten?)

14. Sind Sie unruhig und aggressiv, wenn Sie keine Gelegenheit zum Spielen finden?

15. Haben Sie schon angefangen, gedanklich oder auch real, die Möglichkeiten

 ungesetzlicher Finanzierung durchzuspielen?

16. Haben Sie schon gespielt, um sich Glücksgefühle zu verschaffen?
17. Haben Sie schon gespielt, um Sorgen, Ärger und Frustrationen zu vergessen?

18. Haben Sie weiter gespielt, obwohl Sie spürten, dass Sie sich selbst und andere

 schädigen?
19. Sind Sie bereits trotz fester Absichten, nicht zu spielen, oftmals rückfällig

 geworden?

20. Hatten Sie schon wegen des Spielens Selbstmordgedanken, oder unternahmen Sie

 bereits Selbstmordversuche?

Auswertung:
Wenn Sie drei oder mehr Fragen mit "ja" beantwortet haben, ist es möglich, dass Sie gefährdet sind. Das Spielen beginnt für Sie ein Problem zu werden. Sie sollten Ihr Spielverhalten und Ihre derzeitige Lebenssituation überdenken.

Wenn Sie mehr als sieben Fragen mit "ja" beantwortet haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie glücksspielabhängig sind, fast hundertprozentig. Es wäre für Sie wichtig, Ihre Situation mit einem der Problematik vertrauten Berater/Psychotherapeuten zu klären und weitere mögliche Hilfen zu besprechen.

Selbstdiagnose vom Verein Anonyme Spieler, 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 21/DG, as.wien@aon.at
ERSTE SCHRITTE IN DER BERATUNG

Tip: Immer brauchbar wenn Sie als SozialarbeiterIn tätig sind. In nahezu jeder Einrichtung, sobald Menschen beraten/betreut werden.  

Generelles zur Arbeitsweise in de Beratungstellen: 

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym. Es werden keine Informationen/Daten an Dritte weitergegeben. Der Umfang des Erzählten bestimmt u.a. die Qualität der Beratung (werden Fakten verschwiegen, können sie auch nicht in die Beratung einbezogen werden).

Zur Arbeitsweise: Grundsätzlich gilt, dass alle Vereinbarungen mit Gläubigern schriftlich gemacht werden und in Kopie bei den KlientInnen oder in der Beratungsstelle aufbewahrt werden. Wichtige Vereinbarungen werden eingeschrieben aufgegeben.

Es obliegt dem Einschätzungsvermögen der BeraterInnen, inwieweit die KlientInnenen die Schritte selbst tun, mit Anleitung tun (Musterbriefe), dabei sind wenn die BeraterInnen ein Schreiben verfassen oder die BeraterInnen für die KlientInnen die Arbeit tun.

Das Prinzip lautet, die Selbstständigkeit der KlientInnen maximal zu fördern. Die Mehrzahl der KlientInnen wird Erklärungen benötigen oder Musterbriefe als Anleitung mitnehmen und die Saldoanfragen eigenständig einholen.

Ein Teil der KlientInnen benötigt Hilfe/Begleitung in stärkerem Ausmaß. Wenn die KlientInnen gesundheitlich oder geistig nicht in der Lage sind einen Brief selbst zu verfassen werden die Arbeitsschritte für die KlientnInnen erledigt. Jeder Schritt wird genau erklärt und vorher die Zustimmung der KlientInnen eingeholt.

Erste finanztechnische Arbeitsschritte:

1. Gesamtüberblick der Verschuldung: Saldoabfragen bei jedem Gläubiger durchführen mit gleichem Stichtag (z.B. Monatsende), Eintragung in die Gläubigerliste, Summe bilden

2. Dringlichkeit der Zahlungen feststellen, Mithaftungen erkennen, über Konsequenzen informieren.

3. Vorrangige Zahlungen beachten, siehe „wie gehe ich in der Beratung vor?“

4. Gläubiger über Situation informieren

5. Lösungsmöglichkeiten mit KlientInnen überlegen.

Sozialarbeiterische Begleitung:

Hier liegt die Stärke der SozialarbeiterInnen. Jeden Schritt den die BeraterInnen vorschlagen wird mit den KlientInnen abgeklärt. Vor- und Nachteile sind aufzuzeigen, die KlientInnen haben stets die Wahl, welchen Weg sie gehen möchten. Ziele müssen definiert werden, im Lauf der Beratungen vielleicht abgeändert werden aufgrund veränderter Lebensumstände oder einer erst später aufgetauchten hohen Schuldensumme. 

Die Beratung kann im kürzesten Fall die telefonischen Informationsweitergabe über finanztechnische Lösungsmöglichkeiten sein, oder auch ein jahrelanger Begleitungsprozess zur Stabilisierung der gesundheitlichen/privaten/finanziellen Situation, bevor man überhaupt daran denken kann, hier Lösungen anzustreben.

Wie gehe ich in der Beratung vor?

Tips für KlientInnen 

Am Beispiel Arbeitslose:

Laufende Kosten, wie Miete, Strom/Gas, Heizung und Alimente, haben immer Vorrang vor anderen Ratenzahlungen. Erst wenn diese Kosten abgedeckt sind, sollten Raten bei Banken, Versandhäusern usw. bezahlt werden.
„Gefährliche Schulden“
Überblick verloren?  In einer solchen Situation ist es wichtig zu unterscheiden, welche Schulden sind sogenannte gefährliche Schulden, was sind normale Schulden. Gefährliche Schulden sind all jene Schulden, wo bei Nichtbezahlung besonders unangenehme Konsequenzen drohen:
Miete
Strom/Gas
Heizung
Zum Beispiel wird bei einem Mietzinsrückstand früher oder später die Delogierung drohen, bei Nichtbezahlung von Strom/Gas- oder Heizungsrechnungen, wird der/diejenige bald in einer finsteren oder kalten Wohnung sitzen. Es ist klar, dass es in einer solchen Situation, keinen Sinn hat, für die übrigen Schulden eine Regelung zu finden. Miete – Zahlungen für Strom/Gas - und Heizung haben immer Vorrang vor allen anderen Zahlungen, zuallererst muss die Existenz gesichert sein - erst danach kann man sich Gedanken über Schuldenregelung machen.
Alimente
Auch Alimente müssen vorrangig bezahlt werden, Alimente sind Unterhaltszahlungen, die man für ein Kind leisten muss, das zum Beispiel nach der Scheidung nun bei der Ex-Gattin lebt. Wenn jemand Alimentationsschulden hat, kann er wegen Verletzung der Unterhaltspflicht strafrechtlich verfolgt werden und auch ins Gefängnis gehen. Außerdem sind das die einzigen Schulden, wo jemand bis zu 25% unter das Existenzminimum gepfändet werden kann.
Polizei- und Verwaltungsstrafen
Auch bei Polizeistrafen und Verwaltungsstrafen – dies sind zum Beispiel Parkstrafen – werden Haftstrafen verhängt, wenn diese nicht bezahlt werden können. Polizei- und Verwaltungsstrafen verjähren innerhalb von 3 Jahren, daher wird die Polizei versuchen vor Ablauf dieser Frist das Geld zu bekommen: Dann kann es passieren, dass die Polizei plötzlich vor der Wohnungstüre steht und Sie auffordert, entweder die Geldstrafe zu bezahlen oder die Ersatzhaft anzutreten. Daher ist wichtig: Polizei- und Verwaltungsstrafen haben eine Sonderstellung und müssen vorrangig behandelt werden.. 
Kontoüberzug
Ist Ihr Konto überzogen, kann die Bank jederzeit verlangen, dass Sie den gesamten offenen Betrag sofort einzahlen. Die Bank ist dann nicht mehr verpflichtet, von diesem Konto Geld an Sie auszuzahlen und Daueraufträge durchzuführen. Regelmäßig Bank über Situation informieren!
neue Schulden
Wenn Sie ihre alten Schulden nicht zahlen können, besteht beim Eingehen neuer Schulden die Gefahr, dass Sie sich strafbar machen und wegen Betrug angezeigt werden. Dazu zählen vor allem Versandhausbestellungen auf Ratenzahlung und weitere Kontoüberzüge

Information

Informieren der Gläubiger (Bank, Versandhaus usw.) über Arbeitslosigkeit!

Wenn Geld zur Schuldenrückzahlung übrig bleibt, Vereinbarung neuer, niedrigerer Raten. Die vereinbarten Raten müssen aber leistbar sein und regelmäßig bezahlt werden!

Wenn gar nichts mehr an Ihre Gläubiger bezahlt werden kann, so teilen Sie dies den Gläubigern mit und ersuchen Sie um Stundung. Bei einer Stundung erklärt sich der Gläubiger damit einverstanden, dass einige Monate keine Raten bezahlet werden. Wichtig ist, dass vor Ablauf der vereinbarten Frist wieder mit dem Gläubiger Kontakt aufgenommen und eine neue Vereinbarung getroffen wird.
Leitsatz für Kl.: Keinesfalls Verwandte oder Bekannte, Bürgschaften für Schulden unterschreiben lassen, auch wenn die Bank oder das Versandhaus das von Kl. verlangt/droht/Druck macht!!!
Haushaltskosten im Griff?

Werden Miete, Strom/Gas, die Alimente regelmäßig bezahlt?

Sind alle Polizei- oder Verwaltungsstrafen erledigt?

abgesicherteExistenz
Sobald Existenz soweit abgesichert ist, dass nicht damit gerechnet werden muss, dass Kl. Wohnung verliert, Heizung bzw. der Strom abgedreht wird oder Kl. von der Polizei zum Ersatzarrest abgeholt wird, kann man die ersten Schritte in Richtung Schuldenregulierung setzten.
Wissen ist Macht
Schulden bekommen Kl. nur dann in den Griff, wenn sie wissen, wo sie Schulden haben, und sie genau wissen, wie viel sie insgesamt an Raten zahlen können.
Haushaltsplan
Wenn man am Ende des Monats eigentlich nicht weiß, wohin das Geld gekommen ist, das man zu Beginn des Monats hatte, dann ist es sinnvoll einen Haushaltsplan zu erstellen. Das heißt: K. schreiben sich alle Ausgaben genau auf, um am Ende des Monats zu sehen, ob noch Geld eingespart werden kann und bei welchen Ausgaben das möglich ist. 
Einnahmen erhöhen

Wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das Einkommen zu erhöhen?

Gibt es z.B. noch Beihilfen?
Arbeitssuche
Studieren der Stellenanzeigen in den Zeitungen. Jede Unterstützung, die vom Arbeitsmarktservice bei der Arbeitsplatzsuche angeboten wird, annehmen. Über Chancen am Arbeitsmarkt auf dem Laufenden halten. 

Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe durch eine geringfügige Beschäftigung aufbessern Bis zu € 24,28 täglich oder € 316,19 monatlich (Stand 2004) mit einer geringfügigen Beschäftigung zum Arbeitslosengeld oder der Notstandshilfe dazuverdienen.

Trotz aller Bemühungen zahlungsunfähig?

Von der Klage zur Exekution

Unbezahlte Rechnungen werden fälliggestellt.

Fälligstellung
Bevor ein Gläubiger zu Gericht gehen kann, um seine Forderung zu klagen, muss erst Terminverlust eintreten. Bei einem Kredit z.B. tritt Terminverlust dann ein, wenn die Ratenzahlung nicht, wie vereinbart, eingehalten wurde. Ist das der Fall, so wird der Kredit "fällig gestellt". Der Schuldner wird aufgefordert, den gesamten offenen Betrag innerhalb einer bestimmten Frist, meist 14 Tage, zu begleichen. Dass der Gläubiger plötzlich den gesamten offenen Betrag haben will, obwohl nicht einmal die Raten bezahlt werden können, mag lächerlich wirken, doch ist dies die Voraussetzung dafür, dass der Gläubiger seine Forderung gerichtlich klagen kann.

Nach der Fälligstellung wird die Forderung vom Gläubiger meist entweder einem Inkassobüro zur Eintreibung oder einem Rechtsanwalt zur Klage übergeben. Der Gläubiger kann die Klage aber auch selbst betreiben.

In jedem Stadium, ob vor, während oder nach der Klage, kann mit dem Gläubiger, Inkassobüro oder auch Rechtsanwalt versucht werden, eine Ratenvereinbarung zu schließen. Dabei sollten jedoch nur solche Vereinbarungen geschlossen werden, die auch wirklich eingehalten werden können. Keine Ratenvereinbarungen, wenn dadurch wichtige Lebenskosten wie Miete, Strom/Gas etc. gefährdet sind! Stimmt der Gläubiger einer Ratenvereinbarung nicht zu und ist es möglich Zahlungen zu leisten, so können diese Zahlungen natürlich auch ohne Ratenvereinbarung an den Gläubiger überwiesen werden. Kein Gläubiger wird die einmal einbezahlten Beträge wieder zurückschicken.

Inkassobüros
Inkassobüros betreiben ausstehende Forderungen mit den unterschiedlichsten Mitteln. Einige begnügen sich damit, den Schuldner schriftlich aufzufordern, seiner Zahlungsverpflichtung nachzukommen, andere wiederum statten Hausbesuche ab oder "besuchen" den Schuldner auch an seiner Arbeitsstelle. Grundsätzlich haben Inkassanten aber keine besonderen Befugnisse. 

Vorsicht ist beim Abschluss von Ratenvereinbarungen besonders anlässlich von Hausbesuchen geboten. Solche Vereinbarungen beinhalten oft sehr ungünstige und unangenehme Klauseln wie z.B. Forderungsanerkenntnisse oder auch Haftungsbeitritte.

Für die von den Inkassobüros verrechneten Kosten wie z.B. Evidenzhaltungsgebühren oder Mahnspesen haften Sie nur dann, wenn das Inkassobüro nachweisen kann, dass die angefallenen Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung gedient haben.

Gläubiger dürfen auch dann ein Inkassobüro mit der Eintreibung beauftragen, wenn dies nicht vorab zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbart wurde. 

Exekutionstitel
Damit der Gläubiger seine Forderung gerichtlich eintreiben und Exekution gegen Schuldner führen kann, braucht er einen Exekutionstitel. Ein solcher Titel kann z.B. das Urteil bzw. der Vergleich eines Gerichtes, ein Bescheid einer Behörde oder auch ein vollstreckbarer Notariatsakt sein.

Zahlungsbefehl
Bei der gerichtlichen Klage kommt es, abhängig von der Forderungshöhe, entweder zu einem Zahlungsbefehl oder zu einer Mahnklage. Beim Zahlungsbefehl werden sie vom Gericht aufgefordert, die vom Gläubiger genannte Forderung zu zahlen. Das Gericht prüft dabei nicht, ob die Forderung zu Recht besteht. 

Besteht die Forderung nicht zu Recht, muss innerhalb von 14 Tagen ein Einspruch erhoben werden. Es ist deswegen jedem Zahlungsbefehl auch ein Formular für den Einspruch beigelegt. Ein Einspruch ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Forderung wirklich nicht zu Recht besteht. Ansonsten verursacht der Einspruch nur unnötige Kosten, für die wiederum der Schuldner haftet. Stimmt nur die Höhe der Forderung nicht, so sollte beim Einspruch auch angegeben werden, bis zu welcher Höhe die Forderung anerkannt wird.

Wird kein Einspruch gemacht oder zu spät eingebracht, so wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig, der Gläubiger hat nun einen Exekutionstitel mit dem er gegen den Schuldner Exekution führen kann. 

Mahnklage
Bei der vom Gläubiger eingebrachten Mahnklage überprüft das Gericht wiederum nicht die Rechtmäßigkeit der Forderung, sondern informiert den Schuldner nur über die eingebrachte Mahnklage und fordert ihn als ersten Schritt zu einer Klagebeantwortung auf. Kommt der Schuldner dem Auftrag zur Klagebeantwortung nach, so wird das Gericht eine Gerichtsverhandlung ansetzen, in der Kläger und der Beklagten Ihre Sache darlegen können. 

Bei diesem Verfahren muss sowohl der Kläger als auch der Beklagte von einem Rechtsanwalt vertreten sein. Kann sich eine Partei keinen Rechtsanwalt leisten, so hat sie Anspruch auf Verfahrenshilfe, d.h., es wird ein Rechtsanwalt vom Gericht beigestellt.

Besteht die Forderung des Klägers zu Recht, empfiehlt es sich, der Klagebeantwortung nicht nachzukommen um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Dadurch kommt es dann auf Antrag des Klägers zu einem Versäumnisurteil.

Wird der Klagebeantwortung nachgekommen, wird das Gericht, sofern die Klage nicht zurückgezogen wird, nach der entsprechenden Beweiswürdigung ein Urteil fällen oder die Parteien schließen einen Vergleich. 

Das (Versäumnis)Urteil oder Vergleich stellt wiederum ein Exekutionstitel dar, mit dem der Gläubiger Exekution führen kann.

Rolle der Banken und die Rolle des Staates im Eintreibungsverfahren – kritische Betrachtung

Aus: A. Maly, Tatort Banken; Wien 2002, map mac

Eine kleine Gesetzesänderung im Jahr 1986 brachte ein unglaubliches Wachstum sogenannter Konsumkredite. Deren bekannteste Form ist der Girokonto-Überzug. Er gilt mittlerweile als "Einstiegsdroge" für die spätere Schuldnerkarriere. Banken lassen offenbar nichts unversucht, um Kunden das Überziehen ihrer Konten schmackhaft zu machen. Großzügige "Überziehungsrahmen" werden eingeräumt und mit immer neuen Begriffen, wie "Ihre persönliche Einkaufsreserve" wird verschleiert, dass Geld ausgegeben werden soll, das eigentlich gar nicht vorhanden ist. Auch neue Formen des Zahlungsverkehrs, wie die von vielen Dienstleistern "verordneten" Einziehungsermächtigungen, trüben den Überblick über die eigenen Finanzen und führen zu immer höheren Kontoüberziehungen. Diese können oft nur noch mit Krediten abgedeckt werden, und das Kontoübeziehungs-Spiel beginnt von vorne .Ein Kreislauf entsteht, bei dem die finanzierenden Banken kein Risiko eingehen. So "hilft" der österreichische Staat mit jährlich unglaublichen 760.000 Lohnpfändungen und 890.000 Gerichtsvollzieherpfändungen, Forderungen, die in Verzug geraten sind, einzutreiben. Auch die privaten Eintreiber (Inkassobüros) verzeichnen steigende Umsätze. Aus dem Zahlungsverzug ist ein blühendes Geschäft geworden. Die speziell österreichische Rechtslage macht das möglich. Da sich die Banken bei privaten Schuldnern kaum Risiken, aber gute Geschäfte erwarten, hat die Jagd nach immer jüngeren und unerfahreneren Kunden begonnen. Junge Menschen werden zum Schulden machen ermuntert, noch bevor sie eigenes Geld verdienen. Die politisch Verantwortlichen stecken den Kopf in den Sand. Da sie häufig selbst Eigentümer von Banken sind, haben sie sich deren Strategie angeeignet: Probleme kleinreden oder schweigend aussitzen.
Fallbeispiel B

Herr B. ist Lastwagenfahrer. Er arbeitet wieder, nachdem er längere Zeit arbeitslos war. Sein Lohn wird wegen eines in Verzug geratenen Kredites bei der "XX Bank" gepfändet. Ende Dezember 1999 will sein Arbeitgeber wissen, wie lange er die Pfändung noch durchführen muss, und erkundigt sich daher nach der aktuellen Restschuld. Der Anwalt der XX-Bank, Dr. A. aus Wien, teilt mit, dass exakt € 44.714,28 offen sind Herr B. möchte natürlich auch wieder einmal ohne Lohnpfändung leben und fährt mehr als zuvor mit dem LKW, macht Überstunden, so dass jeden Monat namhafte Beträge gepfändet und an den Anwalt überwiesen werden.18 Monate später, am 02. 07. 2001, zählt sein Arbeitgeber alle Zahlungen zusammen: € 11.238,- sind an den Anwalt gegangen. Herr B. solle nicht den Mut an der Arbeit verlieren, meint sein Chef, sein Einsatz und seine Überstunden hätten sich sicher gelohnt. Wieder fragt er beim Anwalt an und ersucht um Bekanntgabe des neuen Schuldenstandes.

Die Antwort lässt beide, Herrn B. und seinen Chef, blass werden. Im Schreiben vom 18. 07. 2001 teilt die Anwaltskanzlei Dr. A. mit, dass in Angelegenheit XX-Bank gegen Herrn B. nun eine Forderung von € 48.972,98 offen ist.

Also: Obwohl in eineinhalb Jahren rund ein Viertel der Schuld bezahlt wurde, ist der Schuldenstand um cirka 10 Prozent gewachsen. Anwaltskanzlei und Bank freuen sich über schöne Einnahmen. Die Gegenleistung: eine 3-zeilige Restschuldbestätigung samt Kuvert und Briefmarke. Selbstverständlich können weder dem Anwalt noch der Bank rechtswidriges Verhalten unterstellt werden. Ganz im Gegenteil: Beide nützen lediglich die vorhandene, für sie vorteilhafte österreichische Rechtslage aus. Sie dürfen - auch wenn sie den Lohn pfänden - weiterhin volle Verzugszinsen verrechnen und in dieser Zeit anfallende Kosten, also auch die beiden Restschuldbestätigungen, dazuschlagen. 
Das Beispiel soll zeigen, wie offensichtlich seitens der Gläubiger der finanzielle Zusammenbruch eines Haushaltes in Kauf genommen wird, um später besser daran zu verdienen.

Ähnliche Beispiele könnten beinahe endlos fortgesetzt werden.

Konkursdaten 2002 (Österreich)
	3.768
	Privatkonkurs-Eröffnungen (+ 5,2% gegenüber 2001)

	2.988
	Verfahrens-Aufhebungen, davon 72 % Zahlungspläne und 25% Abschöpfungsverfahren, 3 % Zwangsausgleiche

	121
	Tage durchschnittliche Verfahrensdauer (rd. 3,9 Monate)

	76 %
	Eigenverwaltung

	71 %
	Arbeiter und Angestellte 

	20 %
	zwischen 35 und 40 Jahren

	17 %
	jeweils die Altergruppen 30 bis 35 bzw. 40 bis 45 Jahre

	41
	Jahre Durchschnittsalter

	1 / 3
	weiblich

	2 / 3
	männlich

	 
	 


Eckdaten 2002 (Österreich)
	18.575
	Erstkontakte (+ 7,5 % gegenüber 2001) 

	11.153
	Erstgespräche (+ 2,1 % gegenüber 2001) 

	70.058
	Durchschnittsverschuldung in € (- 4,5 % gegenüber 2001) 

	52 %
	der Neumeldungen sind in einem Arbeitsverhältnis

	30 %
	arbeitslos

	1.521
	außergerichtliche Ausgleiche, davon 68% abgelehnt und 32% angenommen (2001: 63 % abgelehnt, 37 % angenommen)

	60 %
	aller Schuldenregulierungsverfahren wurden mit Hilfe von Schuldnerberatungen eröffnet (2001: 55,6 %)


Konkurs einer Firma
Im Konkursverfahren liegt Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit des Schuldners vor. Schuldner kann sowohl eine physische als auch eine juristische Person sein. Das Gericht bestellt einen Masseverwalter, der prüft, ob eine Fortführung sinnvoll ist, ob eine Sanierung in die Wege geleitet oder das gesamte Vermögen - die Konkursmasse - des Schuldners versilbert und der Erlös dem Konkursgericht zur quotenmäßigen Verteilung an die Konkursgläubiger überwiesen wird. Dem Gemeinschuldner wird das Verfügungsrecht über sein Vermögen entzogen.

Ausgleich einer Firma
Den Gläubigern wird vom Ausgleichsschuldner eine Quote der aushaftenden Forderungen zur Zahlung angeboten. Bei Annahme des Ausgleichsvorschlags und Erfüllung der Quote ist die gesamte Forderung getilgt.

Viele KlientInnen der Schuldnerberatungsstellen sind Ex-Selbstständige, die mit den Schulden für die sich persönlich haften in Konkurs gehen. Der Prozentsatz in NÖ beträgt ca. 18%.

Konkurs einer Privatperson

Ablauf des Privatkonkurses

	
	Zahlungsunfähigkeit
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	Ausgleich Außergerichtlicher
Zwingend bei Konkurs ohne kostendeckendes Vermögen. Alle Schulden müssen bekannt sein. Zustimmung aller Gläubiger erforderlich.
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	Konkurseröffnung
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	Konkursverfahren
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	Zahlungsplan
Gläubigermehrheit
Vermögensverwertung
Zahlungsfrist längstens 7 Jahre
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	Zwangsausgleich
Gläubigermehrheit
20% in 2 Jahren oder
30% in 5 Jahren
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	Abschöpfungsverfahren
Ohne Gläubigermehrheit
7 Jahre Pfändung

	

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	
	bei Erfüllung
Restschuldbefreiung
	


Zahlungsunfähigkeit
Die Zahlungsunfähigkeit ist die Eingangsvoraussetzung, damit überhaupt ein außergerichtlicher Ausgleich oder ein Privatkonkurs als Regulierungsform in Frage kommt. Die Zahlungsunfähigkeit ist dann eingetreten, wenn der Schuldner aufgrund seiner wirtschaftlichen Gesamtlage seine fälligen Schulden nicht binnen einer angemessenen Frist begleichen kann.

Der außergerichtliche Ausgleich 
Der außergerichtliche Ausgleich ist eine Vorstufe des gerichtlichen Schuldenregulierungsverfahrens. Bei einem außergerichtlichen Ausgleich wird versucht, alle Gläubiger in einer umfassenden Vereinbarung zu regulieren.

Das Angebot: Der Schuldner bietet den Gläubigern eine Einmalzahlung oder einen regelmäßig zu zahlenden Betrag über einen längeren Zeitraum (meist zwischen 5 und 7 Jahren) an. Beträgt dieser den Gläubigern angebotene Gesamtbetrag z.B. € 9.000,--, so entspricht dies bei einer angenommenen Verschuldung von € 60.000,--, 15%. Diese Quote erhält jeder Gläubiger während des Zahlungszeitraumes. Grundsätzlich unterliegt der Ausgleich keinen formalen Vorgaben. Zwingende Regel ist jedoch, dass alle Gläubiger beteiligt sind und von einander und vom jeweiligen Angebot informiert sind. D.h. eine Ungleichbehandlung ist möglich, wird in der Praxis jedoch nur in Ausnahmefällen zur Annahme des Ausgleichsangebotes führen.

Annahme und Wirkung :Der außergerichtliche Ausgleich gilt dann als angenommen, wenn jeder einzelne Gläubiger dem Angebot zustimmt. Lehnt auch nur ein Gläubiger ab, ist der Ausgleich nicht zustande gekommen. Mit Annahme des Ausgleichs verpflichten sich die Gläubiger, dem Schuldner nach Ablauf der Zahlungsfrist den Rest ihrer Forderungen zu erlassen. Der Schuldner hat hingegen die Pflicht, die Zahlungen so einzuhalten, wie er sie angeboten hat.
Die Konkurseröffnung
Ist für die Kosten des Konkursverfahrens kein kostendeckendes Vermögen vorhanden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, damit der Konkurs eröffnet wird. So muss vor Konkurseröffnung ein außergerichtlicher Ausgleich versucht werden. Erst wenn dem Ausgleichsangebot die Gläubigerzustimmung versagt wird, kann der Schuldner einen Antrag auf Eröffnung des Privatkonkurses stellen. Weitere Voraussetzungen für die Konkurseröffnung ohne kostendeckendes Vermögen sind (§ 183 KO):
Voraussetzungen
Abgabe eines vollständigen und unterschriebenen Vermögensverzeichnisses (§ 185 KO).

Abgabe eines zulässigen Zahlungsplanes (§ 194 KO).

Bescheinigung, dass das Einkommen des Schuldners die Kosten des Verfahrens voraussichtlich decken werden.

Es liegt kein offenkundiges Einleitungshindernis vor (§ 201 KO).
Wirkungen
Werden diese Voraussetzungen bei Antragstellung erfüllt, wird der Konkurs durch das Gericht eröffnet. Mit der Konkurseröffnung sind einige Wirkungen verbunden:

Öffentliche Bekanntgabe der Konkurseröffnung im Internet, bzw. Wiener Zeitung (§ 74 KO).

Vermögensverwertung (§ §§1; 119 KO). Über ein Zahlungsplan kann erst nach der Vermögensverwertung abgestimmt werden. Beim Zwangsausgleich muss das Vermögen nicht verwertet werden.

Entscheidung über die Bestellung eines Masseverwalters (§§ 186, 190 KO).

Zinsen- und Exekutionsstopp
 
Das Konkursverfahren
Das Konkursverfahren dient zum einen der Sicherung und Verwertung der Konkursmasse (pfändbare Einkommensanteile und Vermögen), zum anderen entscheidet sich ob ein Zahlungsplan bzw. ein Zwangsausgleich zustande kommt oder das Abschöpfungsverfahren eingeleitet wird.

Grundsätzlich steht dem Schuldner während des Konkursverfahrens die Eigenverwaltung zu (§ 186 KO). Nur bei unüberschaubaren Vermögensverhältnissen oder wenn Umstände bekannt sind, die erwarten lassen, dass die Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubiger führen würde, darf ein Masseverwalter bestellt werden.

Sicherstellung 
des pfändbaren Einkommens
Zur Sicherung der pfändbaren Einkommensanteile, wird der Arbeitgeber des Antragstellers von der Konkurseröffnung informiert und aufgefordert die pfändbaren Einkommensanteile direkt auf ein Gerichtskonto zu überweisen (§ 187 i.V.m. § 78 KO). Mit dem dadurch erwirtschafteten Kapital werden nach Konkursende die angefallenen Gerichts- und sonstigen Massekosten beglichen.

Spätestens einen Monat nach Konkurseröffnung erlöschen die bis dahin bestehenden exekutiven Pfandrechte der Gläubiger (§ 12a KO). Davon zu unterscheiden sind Absonderungsrechte, die auf einem offengelegten vertraglichen Pfandrecht oder einer gültigen Abtretungserklärung basieren. Diese erlöschen erst zwei Jahre nach Konkurseröffnung. 

Sicherstellung 
des Vermögens
Zur Sicherung des Vermögens findet eine Vermögensverwertung statt. In diesem Zusammenhang hat der Schuldner bei Abgabe des Antrages ein ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Vermögensverzeichnis abzugeben. Zur Vermögensverwertung wird der Schuldner noch einmal von einem Gerichtsvollzieher besucht. Dieser protokolliert die pfändbaren Gegenstände, über deren Verwertung bei der folgenden Prüfungstagsatzung durch die anwesenden Gläubiger entschieden wird.

Der Zwangsausgleich
Beim Zwangsausgleich muss der Schuldner den Gläubigern mindestens 20% innerhalb von 2 Jahren oder 30% innerhalb von 2 bis 5 Jahren anbieten. Der Zwangsausgleich gilt als angenommen, wenn die Gläubigermehrheit (= Kopf und Summenmehrheit der bei der Tagsatzung der Abstimmung anwesenden Gläubiger) dafür stimmt. Der Vorteil des Zwangsausgleiches liegt darin, dass vorhandenes Vermögen erhalten bleibt. 

Wird der Zwangsausgleich von den Gläubigern nicht angenommen, kann ein Zahlungsplan beantragt werden.

Der Zahlungsplan
Damit der Zahlungsplan gültig ist, muss der Antragsteller den Gläubigern mindestens eine Quote anbieten, die seiner Einkommenslage in de folgenden fünf Jahren entspricht (§ 194 I KO) Weiterhin darf in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag kein Abschöpfungsverfahren eingeleitet worden sein (§ 194 IV KO). Ansonsten gelten für die Gestaltung des Zahlungsplans die gleichen Regeln wie beim außergerichtlichen Ausgleich mit der Ausnahme, dass die Zahlungsfrist längstens 7 Jahre betragen darf.

Annahme & Wirkung
Wenn sich von den bei der Prüfungstagsatzung anwesenden Gläubigern, sowohl eine Kopf- als auch eine Summenmehrheit (= Gläubigermehrheit) für die Annahme des angebotenen Zahlungsplans ausspricht, gilt dieser als angenommen.

Mit Annahme des Zahlungsplans verpflichtet sich der Schuldner den Gläubigern die jeweils angebotenen Beträge fristgerecht zukommen zu lassen. Kann er die Vereinbarung einhalten, erlöschen nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit die Restforderungen der Gläubiger. Die Rechte der Konkursgläubiger gegenüber Bürgen und Mitschuldnern sind davon jedoch nicht betroffen.

Sollte sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Schuldners während des Zahlungszeitraumes unverschuldet so stark verschlechtern, dass die Zahlungen nicht mehr eingehalten werden können, so kann für die Restlaufzeit des Zahlungszeitraumes ein anderer Zahlungsplan angeboten werden. Findet sich für dieses (verschlechterte) Angebot keine Gläubigermehrheit, muss in das Abschöpfungsverfahren gewechselt werden, wobei nur die Hälfte der Zeit des eingehaltenen Zahlungsplanes auf den Abschöpfungszeitraum angerechnet wird. 

Verbesserter Zahlungsplan
Wird der vorgelegte Zahlungsplan von den Gläubigern nicht angenommen, so kann das Gericht zur Vorlage eines neuen Zahlungsplanes auf Antrag des Schuldners eine Frist von maximal zwei Jahren festsetzen. Während dieser Zeit läuft das Konkursverfahren weiter, der Zinsen- und Exekutionsstop ist nach wie vor aufrecht. 

Ein solcher Antrag kann jedoch nur gestellt werden, wenn innerhalb von zwei Jahren eine Verbesserung der Einkommenslage des Schuldners zu erwarten ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Schuldner

in Karenz ist oder

Präsenz- oder Zivildienst leistet oder

vor dem Abschluss einer beruflichen (Zusatz-) Ausbildung steht oder

arbeitslos ist und in den folgenden zwei Jahren die Voraussetzungen für einen Pensionsbezug erwirbt.

Das Abschöpfungsverfahren
Findet der angebotene Zahlungsplan keine Mehrheit, so wird vom Gericht das Abschöpfungsverfahren eingeleitet, sofern keine Einleitungshindernisse vorliegen. Für die Einleitung ist keine Zustimmung der Gläubiger erforderlich.

 
Einleitungshindernisse
Das Abschöpfungsverfahren kann nicht eingeleitet werden, wenn der Schuldner wegen

- betrügerischer Krida

- Gläubigerbegünstigung

- Vollstreckungsvereitelung

- falschen Angaben im Vermögensverzeichnis verurteilt wurde und die Strafe noch nicht der beschränkten Auskunft unterliegt bzw. getilgt ist.

Eine Einleitung ist auch dann nicht möglich, wenn 

- innerhalb der letzten 3 Jahre vor Konkurseröffnung Vermögen verschleudert wurde oder unverhältnismäßige Verbindlichkeiten eingegangen wurden 

- der Schuldner die den Konkursforderungen zugrunde liegenden Leistungen nur durch falsche oder unvollständige Angaben erhalten hat

- innerhalb der letzten 20 Jahre bereits einmal ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet wurde

- es seitens des Schuldners zu einer Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht während des Konkursverfahrens gekommen ist.

Ablauf
Das Abschöpfungsverfahren dauert 7 Jahre, während der ein Treuhänder bestellt wird, dem der Schuldner den pfändbaren Teil seines Einkommens abtreten muss. Der Treuhänder hat die Aufgabe die durch die Abtretung erhaltenen Beträge an die Gläubiger zu verteilen.

Obliegenheiten
Während des Abschöpfungsverfahrens muss der Schuldner gewisse Pflichten erfüllen, dazu gehören:

keine neuen Schulden

Schenkungen und Erbschaften müssen herausgegeben werden

angemessene Erwerbstätigkeit oder sich zumindest um eine solche bemühen

der Treuhänder muss über Arbeits- oder Wohnungswechsel informiert werden 
Abbruch des Abschöpfungsverfahrens
Verletzt der Schuldner eine seiner Obliegenheiten und werden dadurch die Konkursgläubiger in ihrer Befriedigung beeinträchtigt, kann ein Gläubiger die vorzeitige Einstellung des Abschöpfungsverfahrens beantragen (§ 211 KO). Dieser Antrag wird vom Gericht geprüft. Kommt es tatsächlich zu einem Abbruch des Verfahrens, leben alle Forderungen wieder in ihrer ursprünglichen Höhe auf. Außerdem können die Gläubiger nun wieder Exekutionen durchführen. Letztlich kann in den nächsten 20 Jahren kein neuerliches Konkursverfahren ohne kostendeckendes Vermögen eröffnet werden.

Das Abschöpfungsverfahren wird aber auch dann mit all den negativen Folgen vorzeitig eingestellt, wenn der Schuldner während des Abschöpfungsverfahrens

wegen einer Straftat nach §156 (Betrügerische Krida), §158 (Gläubigerbegünstigung), §162 (Vollstreckungsvereitelung) oder § 292a (falsches Vermögensverzeichnis) StGB verurteilt wird oder neue Schulden macht oder einer vom Gericht ausgesprochenen Ladung zur Auskunftserteilung über die Erfüllung der Obliegenheiten nicht Folge leistet bzw. die Auskunft darüber verweigert, auch wenn dadurch die Gläubiger nicht geschädigt werden.

Die Restschuldbefreiung
Ist es während des Abschöpfungszeitraumes zu keinen Obliegenheitsverletzungen gekommen, sich der Schuldner also "wohlverhalten" hat, so wird der Schuldner von den im Abschöpfungsverfahren nicht erfüllten Verbindlichkeiten gegenüber den Konkursgläubigern befreit. Die Restschuldbefreiung wirkt auch gegenüber Gläubigern, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben. Die Rechte der Konkursgläubiger gegenüber Bürgen und Mitschuldnern sind jedoch nicht von der Restschuldbefreiung betroffen. 

Die Restschuldbefreiung ist an verschiedene Voraussetzungen gebunden (§ 213 KO): 

Kein vorzeitiger Abbruch des Abschöpfungsverfahrens. 

Wenn seit der Einleitung des Abschöpfungsverfahrens mindestens drei Jahre vergangen sind, kann eine Restschuldbefreiung ausgesprochen werden, sobald die Konkursgläubiger 50 % ihrer Forderungshöhe erhalten haben. 

Bei vorliegenden Billigkeitsgründen die Laufzeit des Abschöpfungsverfahrens bis zu drei Jahren verlängern und festlegen, welchen Betrag der Schuldner gegenüber den einzelnen Konkursgläubigern in diesem Zeitraum noch zu erfüllen hat (§ 213 III). 

Ausgenommene Forderungen
Die Restschuldbefreiung wird nicht erteilt, für Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen sowie für Forderungen die einzig durch das Verschulden des Schuldners im Konkurs unberücksichtigt blieben (§ 215).

Häufig gestellte Fragen zum Privatkonkurs

Privatkonkurs (Schuldenregulierungsverfahren) einer Person
Der Privatkonkurs wird von Bezirksgerichten durchgeführt. Ziel des Verfahrens ist es, für natürliche Personen, die kein Unternehmen betreiben und für Unternehmer im Rahmen des Konkurses vor einem Landesgericht oder in einem Nachverfahren eine Lösung zwischen Gläubigern und Schuldnern zu finden, die die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners beheben.
Wie viel Schulden muss ich mindestens haben, damit ich in Privatkonkurs gehen kann?

Es gibt keinen Mindestbetrag. Die Höhe der Schulden muss ihre finanzielle Möglichkeit übersteigen, dh. es ist Ihnen nicht mehr möglich den Betrag zur Gänze samt Zinsen zurückzubezahlen. 

Wer muss wann Konkurs anmelden?

Grundsätzlich muss jeder zahlungsunfähige SchuldnerIn die Eröffnung des Konkurs- und Schuldenregulierungsverfahrens beantragen, und zwar ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber 60 Tage nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit. Der Antrag ist nicht schuldhaft verzögert, wenn die Eröffnung sorgfältig betrieben wird, darunter wird auch ein aussichtsreicher außergerichtlicher Ausgleichsversuch verstanden. Wenn durch die verzögerte Konkursanmeldung die Befriedigung eines Gläubigers nachweislich gefährdet oder geschmälert wird, muss der Schuldner mit einem Strafverfahren rechnen. Auch Gläubiger können den Konkurs des zahlungsunfähigen Schuldners beantragen.

Wo und wie ist der Konkurs anzumelden?

Schuldner, die kein Unternehmen betreiben, müssen den Antrag auf Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens mündlich oder besser schriftlich beim zum Zeitpunkt der Antragstellung örtlich zuständigen Bezirksgericht einbringen (in Wien beim für Exekutionssachen zuständigen Bezirksgericht). Ein Schuldner, der den Kostenvorschuss nicht erlegen kann, muss gleichzeitig ein genaues Vermögensverzeichnis und einen Zahlungsplan vorlegen und die Einleitung des Abschöpfungsverfahrens beantragen. Für sämtliche Anträge und Verzeichnisse liegen bei Beratungsstellen und Gerichten Formularvordrucke auf.

Brauche ich einen Rechtsanwalt?

nein, nicht zwingend erforderlich. Man kann sich aber von einem Rechtsanwalt vertreten lassen

Macht die Schuldnerberatung das? (Vertretung)

Eine bevorrechtete Schuldnerberatung kann auch Vertretungen übernehmen.

Welche Wirkungen hat die Konkurseröffnung?

Veröffentlichung der Konkurseröffnung; sämtliches pfändbare Vermögen fällt in die Konkursmasse; Verbot an den Schuldner, über die Konkursmasse zu verfügen und gewisse Verträge ohne gerichtliche Zustimmung abzuschließen; Prozesssperre; Exekutionsstopp; Zinsenstopp; Auflösbarkeit 2-seitiger Verträge durch den Schuldner; Anfechtbarkeit bestimmter Rechtsgeschäfte durch die Gläubiger; Unterbrechung der Verjährung von angemeldeten Forderungen; Schaffung von Exekutionstiteln bei nicht bestrittener Feststellung der angemeldeten Forderungen nach späterer Konkursaufhebung ohne Restschuldbefreiung

Wie bekomme ich mein Geld von der Bank (bei Kontosperre)?

Das Gericht verfügt bei Konkurseröffnung automatisch eine Kontosperre bei Ihrer kontoführenden Bank. Das bedeutet, dass vorerst keine Zahlungen vom Konto vorgenommen werden dürfen. Wenn sie einen Masseverwalter im Konkursverfahren haben, müssen Sie ihm allfällige Daueraufträge für Miete, Betriebskosten, Versicherungen bekannt geben. Der Masseverwalter wird dann die Bank ermächtigen, diese Daueraufträge durchzuführen bzw Ihnen Geld zur Führung der Lebenshaltungskosten auszuzahlen. Wenn Sie keinen Masseverwalter haben, besprechen Sie die Situation mit Ihrem zuständigen Gericht. Das Gericht wird dann selbst die entsprechende Ermächtigung an die Bank erteilen. Die häufigere Vorgangsweise ist jedoch sowohl bei Masseveralterbestellung als auch bei Eigenverwaltung, dass dem Schuldner das Existenzminimum ausbezahlt wird und der pfändbare Teil auf das Massekonto geht.

Wie lange habe ich einen Masseverwalter?

Solange das Gerichtsverfahren dauert. Wenn Vermögen versteigert werden muss, kann sich das Verfahren auch auf 1 bis 1 ½ Jahre ausdehnen.

Muss ich 7 Jahre lang meine Post beim Masseverwalter abholen?

Das Amt des Masseverwalters – und somit auch die Postsperre - endet mit dem Beschluss des Gerichtes, dass der Konkursverfahren aufgehoben ist. Das ist der Fall, wenn es zu einer Entscheidung gekommen ist, wie die Schuldenrückzahlung aussehen soll ( z.B. Zahlungsplan, Abschöpfungsverfahren , Zwangsausgleich ). In der Praxis dauert ein Konkursverfahren im Durchschnitt etwa 3 – 4 Monate. 

Wer erfährt von der Konkurseröffnung?

Die Eröffnung eines Konkursverfahrens wird in der Ediktdatei bekannt gegeben. Direkt vom Gericht verständigt werden Arbeitgeber, Gläubiger und kontoführende Bank. Regelmäßig werden Konkurseröffnungen auch in Tageszeitungen und anderen Veröffentlichungen abgedruckt. Somit kann jeder der Interesse daran hat, davon erfahren. 

Konkursedikte in Insolvenzverfahren
Mit der Eröffnung eines dieser Konkursverfahren treten verschiedene rechtliche Wirkungen ein:
Dem Schuldner wird - abgesehen von der im Privatkonkurs möglichen Eigenverwaltung - das Verfügungsrecht über sein gesamtes Vermögen entzogen.

An den Schuldner kann nicht mehr mit schuldbefreiender Wirkung gezahlt werden. Termine und Fristen sind wahrzunehmen.
Deshalb ist es erforderlich, den Eintritt dieser Tatsachen in Form von öffentlichen Bekanntmachungen der rechtsuchenden Bevölkerung zur Kenntnis zu bringen.
Abfragemöglichkeiten
In der Insolvenzdatei stehen viele Möglichkeiten zur Suche von Insolvenzfällen zur Verfügung. So kann zum Beispiel mit der Aktenzahl des Gerichts, bei dem die Insolvenz geführt wird unter der Firmenbuchnummer einer in das Firmenbuch (Handelsregister) eingetragenen Firma unter dem Namen oder auch einem Namensteil des Schuldners unter Eingrenzung der Suchoptionen auf Zeiträume, Gerichtssprengel oder Bundesland mit einer Volltextsuche abgefragt und durch eine einfache Abfrage - in der Websprache "simple-search" - über Neueintragungen von gestern, vorgestern und der letzten sieben Tage mit moderner Internettechnologie "gesurft" werden.
Wie lange stehen Daten in der Insolvenzdatei? 

Alle Daten sind grundsätzlich bis ein Jahr nach Abschluss des Insolvenzverfahrens abrufbar, bei Abweisung von Insolvenzanträgen mangels kostendeckenden Vermögens drei Jahre.
Bekanntmachungen der Masseverwalter
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Masseverwalter über die beabsichtigte Veräußerung oder Verpachtung des dem Gemeinschuldner gehörenden Vermögens erfolgen durch Aufnahme in die Ediktsdatei; diese Bekanntmachungen sind über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen zu sehen.
Die Ediktsdatei enthält:
Die Internetadresse der Datenbank lautet http://www.edikte.justiz.gv.at
Seit 1.1.2000 werden Insolvenzen (Konkurse, Ausgleiche, Schuldenregulierungsverfahren) ausschließlich und rechtsverbindlich im Internet bekanntgemacht. 
Seit 1.1.2002 werden auch alle Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit gerichtlichen Versteigerungen von Liegenschaften, Eigentumswohnungen und Baurechten stehen, ausschließlich und rechtsverbindlich in der Ediktsdatei vorgenommen. Neben den Edikten sind Kurzgutachten, Bilder, Lagepläne sowie Grundrisse von den zu versteigernden Objekten zu sehen.
Ferner werden seit 1.1.2002 Eintragungen in das Firmenbuch in der Ediktsdatei bekannt gemacht. Neben den Firmenbucheintragungen werden auch Beschlüsse über die Verhängung einer Zwangsstrafe veröffentlicht
Seit 1.7.2002 werden die öffentlichen Bekanntmachungen der Masseverwalter über die beabsichtigte Veräußerung oder Verpachtung des dem Gemeinschuldner gehörenden Vermögens durch Aufnahme in die Ediktsdatei erfolgen; die Bekanntmachungen sind mindestens 14 Tage zu sehen.
Seit 1.1.2003 werden Gegenstände, die im Rahmen eines gerichtlichen Strafverfahrens aufgefunden wurden und deren rechtmäßiger Eigentümer nicht bekannt ist, in der Ediktsdatei bekannt gemacht.
Erweiterung der Ediktsdatei im Exekutionsverfahren seit 1.1.2003
Versteigerungen von beweglichen Sachen; über "Suche nach Gegenständen" kann man nach bestimmten beweglichen Sachen suchen, über "Suche nach Edikten" erhält man Informationen über alle zu einer Versteigerung angebotenen beweglichen Gegenstände.
Ist der Aufenthalt einer am Exekutionsverfahren beteiligten Person unbekannt, wird der vom Gericht für diese Person bestellte Kurator in der Ediktsdatei bekannt gemacht.
Um als Masseverwalter Eintragungen in die Ediktsdatei machen zu können, ist es erforderlich, sich als Insolvenzverwalter registrieren zu lassen und sich ein Benutzerzertifikat zu besorgen. Alle eingetragenen Insolvenzverwalter werden in der Insolvenzverwalterliste geführt. 
Sämtliche Abfragen aus der Ediktsdatei sind natürlich gebührenfrei.

Abfrage bei Gericht
Für diejenigen, die keinen Internetzugang besitzen, besteht die Möglichkeit, bei einem beliebigen Bezirksgericht oder beim Landesgericht, welches das betreffende Insolvenzverfahren abwickelt, innerhalb der Amtsstunden Einsicht in die Insolvenzdatei zu nehmen. Auch dort sind die Einsicht und kurze Auskünfte aus der Datenbank gebührenfrei. Wird jedoch ein Ausdruck auf Papier gewünscht, werden derzeit 8 Euro verrechnet.
Wer darf in PK gehen?

Jeder, der seine Schulden nicht mehr zur Gänze zurückbezahlen kann. Nur für so genannte juristische Personen – wie Vereine, Gesellschaften mit beschränkter Haftung usw - ist ein Privatkonkurs nicht möglich. 

Kann ich als arbeitslose Person oder Person ohne Erwerbseinkommen (zB Hausfrau) in Privatkonkurs gehen?

Prinzipiell ja. Das Konkursverfahren ist zu eröffnen, wenn die Kosten des vVerfahrens voraussichtlich durch die Einkünfte (kann fiktiver Unterhalt sein) der Schuldnerin gedeckt sind

Können Arbeits- und Mietverträge wegen Konkurseröffnung gekündigt werden?

Nein, es gelten weiterhin die auch sonst gültigen Bestimmungen des Arbeits- und Mietrechtes. Auch im Konkursverfahren muss das Gericht dem Schuldner und dessen im gleichen Haushalt lebender Familie die notwendigen, gemieteten Räumlichkeiten überlassen. Die dafür anfallenden Kosten müssen allerdings weiterhin voll bezahlt werden, wenn der Mietvertrag nicht gekündigt werden will!

Wie viel kostet das neue Konkursverfahren, gibt es Verfahrenshilfe?

Im Konkursverfahren fallen Gerichts- und Veröffentlichungskosten, Kosten für den nur in Ausnahmefällen bestellten Masseverwalter, den Treuhänder im Abschöpfungsverfahren sowie gegebenenfalls für die eigene Vertretung des Schuldners an. Kosten vom Exekutor sind zu tragen. Weiters können Kosten von Gläubigerschutzverbänden für ihre Tätigkeiten während des Verfahrens verrechnet werden. Im Abschöpfungsverfahren wird ein Treuhänder bestellt, die Kosten dafür hängen gleich wie beim Masseverwalter vom Umfang seiner Tätigkeiten ab und können im Vorhinein nicht angegeben werden. Diese Kosten werden nötigenfalls vom Staat vorgeschossen, sie müssen allerdings im Laufe des Verfahrens (bzw binnen einer gerichtlich bestimmten Frist von max. 3 Jahren) vom Schuldner bezahlt werden.

Wovon sollen der Schuldner und dessen Familie während des Konkursverfahrens leben?

Auch im Konkurs- und Schuldenregulierungsverfahren gelten die Pfändungsgrenzen der Exekutionsordnung. Dem Schuldner ist daher vom Einkommen und Vermögen so viel zu belassen, dass er mit seiner Familie ein einfaches, aber menschenwürdiges Leben führen kann. Im Rahmen der Verfahrensvorschriften liegt es allerdings am Schuldner, durch größtmögliche Zahlungen an die Konkursgläubiger die Restschuldbefreiung zu ermöglichen.

Muss ich mit dem Existenzminimum leben?

Für die Zeit in der Zahlungen an die Gläubiger zu tätigen sind, also bis die Quote erfüllt ist bzw. im Abschöpfungsverfahren die Restschuldbefreiung erteilt wurde, muss man im Prinzip vom Existenzminimum leben. Im Zahlungsplan, wo eine fixe Quote vereinbart wurde, bleibt einem der Mehrverdienst. Man muss jedoch in Zahlungsplan das anbieten was voraussichtlich die nächsten 5 Jahre pfändbar ist.

Wird mir die Wohnung ausgeräumt?

Nein. Es ist zwar im Zahlungsplan eine Vermögensverwertung vorgesehen, aber es darf dem Schuldner nicht jede Lebensgrundlage entzogen werden. Daher hat der Gesetzgeber bestimmte Gegenstände für unpfändbar erklärt. Im Wesentlichen handelt es dabei um die für eine einfache und menschenwürdige Lebensführung der gesamten Familie des Schuldners notwendigen Dinge. Zu den unpfändbaren Gegenständen gehören unverzichtbare Gebrauchsgegenstände und Möbel wie etwa Bett, Kleiderkasten, Kücheneinrichtung, Esstisch, Stühle, Waschmaschine, einfache Kleidung, Nahrungs- und Heizmittel; die für die Berufsausübung notwendigen Gegenstände; höchstpersönliche Gegenstände wie Ehering, Bilder und Orden; nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere, zu denen eine gefühlsmäßige Bindung besteht; Sachen, die nachweislich nicht dem Schuldner gehören; Gegenstände, deren Ersteigerungserlös voraussichtlich nicht einmal die Exekutionskosten deckt. Alle übrige Sachen in der Wohnung können grundsätzlich verwertet werden.

Wie kann ich leben wenn alles gepfändet wird?

Es wird nicht alles gepfändet, denn auch im Konkurs- und Schuldenregulierungsverfahren gelten die Pfändungsgrenzen der Exekutionsordnung. Dem Schuldner ist daher vom Einkommen und Vermögen so viel zu belassen, dass er mit seiner Familie ein einfaches, aber menschenwürdiges Leben führen kann.

Muss ich das Leasingauto auch angeben?

Das Leasingauto ist anzugeben. Da das Leasingauto noch nicht abbezahlt ist, handelt es sich auch hierbei um Schulden. 

Stimmt es, dass ich den Pass abgeben muss, wenn ich in PK gehe?

nein

Gilt die Restschuldbefreiung auch für Ehegatten und Bürgen bzw Mitschuldner?

In vielen Fällen haften auch Ehegatten oder Freunde für die Schulden. Ein erfolgreicher Privatkonkurs befreit jedoch immer nur den jeweiligen Antragsteller, die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen können durch das Konkursverfahren nicht beschränkt werden (ein freiwilliger Verzicht der Gläubiger ist natürlich möglich). Der Antragsteller selbst wird allerdings auch gegenüber den Mitschuldnern und Bürgen frei. Aus diesem Grund müssen also etwa gemeinsam haftende, zahlungsunfähige Ehegatten auch zwei getrennte Konkursverfahren anstreben, finanzieren und erfolgreich abschließen.

Muss mein Mann/Frau auch zahlen?

Ehepartner haften nicht automatisch für die Schulden ihrer Frau/ihres Mannes. Nur wenn der Ehepartner als Bürge oder Mitschuldner mitunterschrieben hat, können von ihm Zahlung verlangt werden. 

Müssen die Bürgen weiter bezahlen?

Der Bürge muss das bezahlen, was der Schuldner nicht bezahlen kann inklusive Zinsen und Kosten. 

Wie lange dauert der PK?

Das Schuldenregulierungsverfahren dauert üblicherweise in ca. 4 Monate, wenn Vermögen verwertet oder Forderungen anzufechten sind oder andere Verzögerungen auftreten, auch länger. Danach wird festgelegt, ob ein Zwangsausgleich oder Zahlungsplan angenommen oder ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet wird.

Wie viel muss ich zurückzahlen?

Es muss das bezahlt werden, was dem Schuldner möglich ist. Als Grundlage wird der Betrag genommen, der pfändbar ist bzw. der dem voraussichtlichen Einkommen der nächsten 5 Jahre angemessen ist. In einem Abschöpfungsverfahren wird nach Ablauf von 7 Jahren die Restschuldbefreiung nur erteilt, wenn ein Mindestbetrag von 10% der Schuldenhöhe bezahlt ist. Nur in Ausnahmefällen gibt es die Möglichkeit, auch darunter eine Restschuldbefreiung zu bekommen.

Was ist nach dem Konkurs – was passiert mit den Schulden nach dem Konkurs?

Die Schulden bleiben so lange bestehen, bis die vereinbarte Quote bezahlt ist bzw. bis nach 7 Jahren Abschöpfungsverfahren die Restschuldbefreiung erteilt wird. Danach sind dem Schuldner die restlichen Schulden erlassen. Wird jedoch die vereinbarte Quote nicht bezahlt, oder bekommt der Schuldner die Restschuldbefreiung nicht, weil er seinen Pflichten nicht nachgekommen ist, bleiben die Schulden weiter bestehen.

Kann ich nach dem Konkurs mehr verdienen?

Mehr verdienen kann man immer. Im Zahlungsplan bleibt dem Schuldner der Mehrverdienst zur Gänze. Im Abschöpfungsverfahren hat der Schuldner die Pflicht möglichst viel zu verdienen, damit die Gläubiger einen möglichst großen Teil ihrer Forderung zurückbezahlt bekommen. Jedoch hat auch der Schuldner vom Mehrverdienst einen Vorteil, denn er bekommt vom Mehrverdienst 30%für sich und 10% für jede Unterhaltspflicht.

Kann ich mir nachher wieder Eigentum (pfändbar) anschaffen?

Ja, wenn ein Zwangsausgleich bzw. Zahlungsplan zu Stande gekommen ist und der Schuldner diesen ordnungsgemäß erfüllt bzw. erfüllt hat. Im Abschöpfungsverfahren verpflichtet sich der Schuldner , für die Dauer von 7 Jahren einer angemessenen Erwerbstätigkeit nachzugehen und die pfändbaren Teile seines Einkommens an einen Treuhänder abzutreten. Erbschaften und Schenkungen etc. werden ebenfalls zu Gunsten der Gläubiger verwertet. Neue Anschaffungen müssen aus dem unpfändbaren Einkommen finanziert werden.

Kann ich mich später wieder selbstständig machen?

Ein Privatkonkurs hindert prinzipiell nicht an der Ausübung eines Gewerbes. Wurde jedoch beim Schuldner der Konkurs mangels hinreichenden Vermögens nicht eröffnet und hat der Schuldner maßgebenden Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte, ist die Firma von der Ausübung eines Gewerbes ausgeschlossen. 

Wenn ich mich scheiden lasse, bin ich dann meine Schulden los?

Nein. Sie können zwar mit ihrem geschiedenen Ehepartner eine Vereinbarung schließen, wer die Schulden zurückzahlen muss. Sollte jedoch derjenige, der die Schulden zur alleinigen Zahlung übernommen hat, die Raten nicht leisten, kann der Gläubiger (Bank) das Geld nach wie vor von Ihnen verlangen. 

Der Privatkonkurs als Einladung, leichtfertig Schulden zu machen?

Ein erfolgreicher Privatkonkurs stellt sehr harte Ansprüche an den/die SchuldnerIn und wird vom Gericht wie den Gläubigern sehr streng überwacht. Leichtfertiger Vermögensverfall oder die Aufnahme unverhältnismäßig hoher Schulden vor dem Konkursantrag versperren den Weg zur Entschuldung im Privatkonkurs. Wer auf Grund von Obliegenheitsverletzungen aus einem laufenden Abschöpfungsverfahren herausfällt, ist 10 Jahre für ein neues Zwangsausgleichs- oder Zahlungsplanverfahren und sogar 20 Jahre für ein neuerliches Abschöpfungsverfahren gesperrt.

Bekomme ich während oder nach dem Privatkonkurs wieder einen Kredit?

Kreditvergabe ist und bleibt ein Risikogeschäft. Die Kreditgeber wollen das Ausfallsrisiko gering halten und prüfen daher die Kreditwürdigkeit des Schuldners mehr oder weniger streng. Natürlich sind ein abgeschlossener und erst recht ein anhängiger Privatkonkurs ein Alarmsignal. Grundsätzlich ist jedoch die Kreditvergabe an private Pleitegeher nicht "verboten". Neue Kreditaufnahmen während eines anhängigen Schuldenregulierungsverfahrens stellen einen Unwürdigkeitsgrund dar, und der Schuldner wird aus dem Verfahren geworfen (Ausnahme: Kreditfinanzierung der Quote und Verfahrenskosten - wenn sich ein Kreditgeber dazu erweichen lässt). Während eines Abschöpfungsverfahrens darf der Schuldner nur solche Schulden machen, die er aus dem unpfändbaren Einkommen bezahlen kann. 
Außergerichtliche Schuldenregulierungsmöglichkeiten
leistbare Ratenzahlungen
Raten sind Teilzahlungen, mit denen Forderungen über einen bestimmten Zeitraum zurück gezahlt werden. Solche Teilzahlungen sind immer dann sinnvoll, wenn eine Forderung nicht auf einmal erledigt werden kann.

Ratenvereinbarungen entstehen auf dem Verhandlungswege zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger. Der Schuldner kann vom Gläubiger nicht verlangen, dass er sich auf ein Ratenangebot einlässt.

Raten nur in einer Höhe anbieten, die auch wirklich dauerhaft leistbar ist.

Ratenangebot und Ratenvereinbarung immer in schriftlicher Form festhalten.

Es ist in der Regel sinnvoll leistbare Raten auch dann zu zahlen, wenn der Gläubiger einer offiziellen Vereinbarung nicht zustimmt.
Zinssatzsenkung
Mit Abschluss eines Kreditvertrages wird die Höhe des Zinssatzes vereinbart. Der Zinssatz kann sowohl fix, als auch variabel vereinbart werden.

Unter bestimmten Umständen kann man mit der Bank zu einem späteren Zeitpunkt über eine Senkung des Zinssatzes verhandeln:

Der aktuell übliche Zinssatz ist wesentlich niedriger als er bei Kreditabschluss war.

Aufgrund einer Einkommensverschlechterung können die Raten in der ursprünglichen Höhe nicht mehr eingehalten werden.

Wenn nach Fälligstellung und Berechnung von Verzugszinsen der Kredit wieder mit einer angemessenen Rate bedient werden kann. Allerdings sind in diesem Fall Verhandlungen nur dann sinnvoll, wenn die Raten schon wieder über einen gewissen Zeitraum hinweg geleistet werden konnten. 
befristete Stundung
Bei einer Stundung vereinbaren Schuldner und Gläubiger, dass der Schuldner seine Zahlungen für einen klar begrenzten Zeitraum einstellt. In der Praxis werden Stundungen für einen Zeitraum von zwei bis sechs Monaten ausgesprochen.

Stundungen sind allerdings nur bei vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten sinnvoll. Kann nicht abgesehen werden, dass nach Ablauf des Stundungszeitraumes die Ratenzahlungen wieder aufgenommen werden können, macht die Vereinbarung einer Stundung keinen Sinn.

Ebenfalls ist es wichtig zu bedenken, dass sich die Laufzeit des Kredits verlängert und/oder  sich die Ratenhöhe durch eine Stundung erhöht, da für den Zeitraum der Stundung die Verzinsung weiterhin vorgenommen wird. 
Umschuldung
Bei einer Umschuldung wird ein neuer Kredit aufgenommen, durch den die Forderungen aller bisherigen Gläubiger ausbezahlt werden.

Grundsätzlich ist vor einer Umschuldung zu warnen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass durch eine Umschuldung die Zahlungsunfähigkeit nur hinausgeschoben wird. Im Einzelfall kann eine Umschuldung sinnvoll sein, dies ist allerdings ganz genau zu prüfen. Die Aussicht, nur noch an eine Stelle zahlen zu müssen, ist kein hinreichendes Kriterium!

Warnung: 
Von einer Umschuldung ist unbedingt abzusehen, wenn dadurch noch weitere Personen, z.B. in Form einer Bürgschaftsübernahme, in die Schuldensituation verwickelt werden.
Abschlagszahlungen
Bei einer Abschlagszahlung bietet man einem Gläubiger einen Prozentsatz seiner Forderung in Form einer Einmalzahlung an. Im Gegenzug verzichtet der Gläubiger auf den Rest seiner Forderung. Sinnvoll sind Abschlagszahlungen bei älteren Forderungen, die zu einem Grossteil aus Zinsen und Betreibungskosten bestehen und absehbar ist, dass der Schuldner auch in Zukunft zahlungsunfähig bleiben wird. Mit Geld von dritter Seite (Tante,..) ist leichter zu verhandeln.
Gehaltspfändung

Voraussetzung für eine Gehaltspfändung ist, dass ein betreibender Gläubiger einen Antrag beim Bezirksgericht auf Gehaltspfändung gestellt hat. Dieser Antrag wird vom Gericht bewilligt, ohne zu überprüfen, ob es einen Exekutionstitel gibt. Der oder die Schuldnerin wird deshalb vom Gericht informiert, wenn ein Antrag auf Gehaltspfändung bewilligt wurde.
Was ist pfändbar?
Pfändbar ist jeder Bezug, der Einkommens- oder Einkommensersatzfunktion hat. Dazu zählen das Gehalt, der Lohn, das Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe etc.. Nicht pfändbar sind alle Arten von Beihilfen wie Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe etc.. Aufwandsentschädigungen, die im Bezug enthalten sind und für einen wirklichen Aufwand ausbezahlt werden, wie z.B. Tagesdiäten, sind nicht pfändbar und werden nicht berücksichtigt. Andere Aufwandsentschädigungen wie z.B. Gefahrenzulage oder Schmutzzulage müssen jedoch berücksichtigt werden.
Ablauf
Sobald nun der Antrag bewilligt wurde, wird der Dienstgeber vom Gericht aufgefordert, eine Drittschuldneräußerung abzugeben und den pfändbaren Teil des Einkommens des Schuldners oder der Schuldnerin an den betreibenden Gläubiger zu überweisen. 
Rangfolge
Betreiben mehrere Gläubiger gleichzeitig die Gehaltspfändung, so bekommt nur jener Gläubiger etwas, der die Pfändung zuerst beantragt hat. Erst wenn dieser die Pfändung einstellt, rückt der nächste Gläubiger nach. Der Dienstgeber muss also eine Rangliste führen und protokollieren, in welcher Reihenfolge die Gläubiger dran kommen. Eine Ausnahme ist der Unterhaltsgläubiger, der die "normale" Pfändungsgrenze um 25% unterschreiten darf. Der Unterhaltsgläubiger bekommt daher auch dann etwas, wenn er nicht den ersten Rang besetzt.
Existenzminimum
Die Höhe des pfändbaren bzw. unpfändbaren Einkommens und somit des Existenzminimums hängt nun vom Nettobezug, der Anzahl der Unterhaltspflichten sowie davon ab, ob das Einkommen 12 oder 14 mal pro Jahr ausbezahlt wird. 14 mal wird das Einkommen dann ausbezahlt, wenn man unselbstständig beschäftigt ist und Weihnachts- bzw. Urlaubsgeld (=Sonderzahlungen) bekommt. Das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe dagegen wird nur 12 mal jährlich ausbezahlt. 
Sonderzahlungen
Das Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld ist übrigens genauso zu behandeln wie ein monatliches Einkommen. Für die Pfändungsberechnung darf es in dem Monat, in dem es ausbezahlt wird, nicht zum Monatseinkommen dazugerechnet werden. Es muss gesondert berechnet werden, wie hoch der pfändbare Teil des 13. oder 14. ist. 

Der Gerichtsvollzieher
Der Gerichtsvollzieher bzw. Exekutor oder auch Vollzugsbeamter ist ein Gerichtsbediensteter mit der Aufgabe, festzustellen, ob ein beklagter Schuldner über pfändbare Fahrnisse (bewegliche Gegenstände) verfügt. Daneben haben auch die Finanzämter eigene Vollzugsabteilungen, mit Vollzugsbeamten.

Die Hauptaufgabe des Gerichtsvollziehers liegt darin, ein sog. Pfändungsprotokoll zu erstellen, in dem alle pfändbaren Fahrnisse des Schuldners aufgeführt werden. 

Dem Gerichtsvollzieher ist unbedingt Einlass in die Wohnung zu gewähren, dabei ist er allerdings verpflichtet sich auszuweisen. Im Extremfall kann der Gerichtsvollzieher die Polizei und einen Schlosser heranziehen und sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen. Dies jedoch erst, wenn er zuvor zu unterschiedlichen Zeiten versucht hat, jemanden anzutreffen.

Es ist wichtig zwischen dem Gerichtsvollzieher und Mitarbeitern von Inkassobüros zu unterscheiden. Zweitere brauchen nicht in die Wohnung eingelassen zu werden. 

Ablauf der Fahrnisexekution
Wenn ein Gläubiger einen rechtskräftigen Titel gegen einen Schuldner hat, kann er bei Gericht die Durchführung der Fahrnisexekution beantragen.

Das Gericht beauftragt dann den Gerichtsvollzieher zu überprüfen, ob der Schuldner über pfändbare Gegenstände verfügt. Diese werden vom Gerichtsvollzieher in einem Pfändungsprotokoll festgehalten.

Abschließend wird vom Gericht ein Versteigerungstermin bestimmt. Der Erlös kommt den pfändungsführenden Gläubigern zugute.

Welche Gegenstände sind pfändbar?
Entsprechend dem Gesetzeswortlaut müssen dem Schuldner all die Gegenstände verbleiben, die zu einer bescheidenen Lebensführung unentbehrlich sind. Wie diese Maxime im Einzelfall auszulegen ist, ist Aufgabe des Gerichtsvollziehers. Allerdings bestehen bestimmte Grundregeln.

Unpfändbar sind:
Unverzichtbare Gebrauchsgegenstände (Bett, Kasten, Tisch und Stühle, Kücheneinrichtung, Kühlschrank, Waschmaschine)

Einfache Kleidung

Für die Berufsausübung erforderliche Gegenstände

Höchstpersönliche Gegenstände wie Ehering, Fotos

Gegenstände mit geringem Versteigerungswert, die jedoch hohe Transportkosten verursachen würden

Bücher, die der Ausbildung dienen

Pfändbar sind:
Farbfernseher, Video, Stereoanlagen, Computer, Fotoausrüstung

Auto, Motorrad, Boote, Sport- und Freizeitausrüstung, Musikinstrumente, Bücher, CD`s

wertvolle Teppiche, Bilder, Antiquitäten, Schmuck

Bargeld, soweit es nicht zum Lebensunterhalt bis zum nächsten Einkommensbezug unentbehrlich ist (Taschenpfändung)

Kann fremdes Eigentum gepfändet werden?
Grundsätzlich nicht, ABER...

Der Gerichtsvollzieher ist nicht verpflichtet und nicht befugt, vor Ort die bestehenden Eigentumsverhältnisse zu klären. Er kann alle pfändbaren Gegenstände, die im Verfügungsbereich des Schuldners sind, in das Pfändungsprotokoll aufnehmen.Somit könnte auch Eigentum von Mitbewohnern oder Eigentum von Freunden bzw. Verwandten, das dem Schuldner zur Verfügung gestellt wird, gepfändet werden.

Die Eigentümer müssen sich selbst darum kümmern, wenn ihre Gegenstände aus dem Pfändungsprotokoll gestrichen werden sollen. Dazu müssen sie zunächst Kontakt mit dem Anwalt der pfändungsführenden Gläubiger aufnehmen und diese auffordern, die betreffenden Gegenstände aus dem Pfändungsprotokoll streichen zu lassen. Weigert sich der Anwalt, muss der Eigentümer eine sog. Exzendierungsklage beim zuständigen Bezirksgericht einreichen. In diesem Verfahren entscheidet der Richter über die Eigentumsverhältnisse. Nach freier Beweiswürdigung stellt er fest, wem die gepfändeten Gegenstände nun zuzuschreiben sind. Gelangt er zur Erkenntnis, dass die Gegenstände nicht dem Schuldner gehören, so werden sie aus dem Pfändungsprotokoll gestrichen. Die Kosten des Exzendierungsverfahrens hat dann der Rechtsanwalt zu tragen, der die Pfändung nicht eingestellt hat.

Der eigentliche Eigentümer muss über geeignete Beweismittel verfügen. Am geeignetsten sind Handelsrechnungen, auf denen der Name des Käufers bzw. Eigentümers aufscheint. Aufgrund der freien Beweiswürdigung des Gerichtes darüber, was als Beweis angesehen wird oder nicht, sollte alles, was einer Wahrheitsfindung dienlich sein kann, angeführt werden. Dazu gehören besonders Urkunden, (notariell) beglaubigte Verträge und ähnliches. 

Bürgschaft
Achtung
Eine Unterschrift ist nie "nur eine Unterschrift", dies gilt besonders für Bürgschaften. Mit einer Bürgschaft haften Sie nicht nur für das aufgenommene Kapital, sondern auch für alle zusätzlich anfallenden Zinsen und Kosten. 
Schulden können nicht geschieden werden
Vereinbarungen, die anlässlich einer Scheidung getroffen werden, gelten nur für die, die sich scheiden lassen. Für die Bank, bei der ein Kreditaufgenommen wurde, den beide unterschrieben haben, haften nach wie vor beide. Auch wenn im Scheidungsvergleich oder dem Scheidungsurteil steht, dass der eine den anderen "schad- und klaglos" zu halten hat.

Ausfallsbürgschaft
Bei einer Scheidung kann durch das Scheidungsgericht nur die Umwandlung einer Bürgschaft in eine Ausfallsbürgschaft veranlasst werden. Dabei muss innerhalb eines Jahres nach der Scheidung die Bank vom Gericht darüber verständigt werden. Später ist keine Umwandlung mehr möglich.

Die Bank kann auf den Ausfallsbürgen erst dann zugreifen, wenn alle rechtlichen Mittel gegen den Hauptschuldner ausgeschöpft worden sind. 

Das bedeutet aber auch, dass durch die Zinsen und Verzugszinsen, die Klage und in der Folge durch die Exekution gegen den Hauptschuldner, der offene Betrag stark anwächst, wofür wiederum der Ausfallsbürge zur Gänze haftet.

Insofern stellt die Umwandlung einer Bürgschaft in eine Ausfallsbürgschaft nur im Fall des Bezahlens durch den Hauptschuldner einen wirklichen Vorteil für den/di (Ausfalls)Bürgen/in dar. 
Dran bleiben ...
Es empfiehlt sich bei jeder Art der Mithaftung, sei es nun als Mitschuldner, Bürge oder Ausfallsbürge, sich laufend darüber zu informieren, ob der Kredit ordnungsgemäß bedient und die Kreditraten pünktlich bezahlt werden. Nur so ist es möglich, dass bei Schwierigkeiten rechtzeitig gehandelt werden kann und zusätzliche hohe Zinsen und Kosten vermieden werden.
Schuldenlexikon A-Z

Abschlagszahlung
Schuldenregulierung durch freiwilligen Teilverzicht eines Gläubigers. In außergerichtlichen Verhandlungen wird die Forderung auf den Betrag reduziert, der der Zahlungsfähigkeit des Schuldners angemessen ist. Bei fristgerechter Zahlung erlischt die Restschuld, ein allfälliger Exekutionstitel verliert seine Gültigkeit. Die entsprechenden Vereinbarungen sollten unbedingt schriftlich abgeschlossen werden und alle wesentlichen Punkte umfassen. Die Abschlagszahlung entspricht in Inhalt und Zweck dem außergerichtlichen Ausgleich (siehe unten), sie betrifft allerdings immer nur eine einzelne Forderung. 

Abschöpfungsverfahren 
Eine spezielle Art des Schuldenregulierungsverfahrens im Rahmen des Privatkonkurses. Bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen wird der Schuldner/die Schuldnerin von den Restschulden befreit. Voraussetzungen: Unmöglichkeit einer anderweitigen Schuldenregelung; keine strafrechtliche Verurteilung wegen bestimmter Delikte; keine schuldhafte Vermögensverschleuderung oder unverhältnismäßige Begründung von Schulden; völlige Offenlegung der wirtschaftlichen Lage und aktive Mitarbeit im Regulierungsverfahren; Bereitschaft zu angemessener Erwerbstätigkeit und zum Leben am Existenzminimum für 3 bis 10 Jahre. 

Abtretung (Zession, Forderungsabtretung)

Übertragung einer Forderung von einem Gläubiger an einen anderen, der Rechtsanspruch an der jeweiligen Forderung geht auf den neuen Gläubiger über. Nach Verständigung von der Zession darf der Schuldner nur mehr an den neuen Gläubiger zahlen, nur dieser kann ab jetzt bei Zahlungsrückständen klagen und allenfalls exekutieren. Für Geschäfte zwischen Verbrauchern und Unternehmern verbietet das Konsumentenschutzgesetz die Abtretung von Lohn- und Gehaltsforderungen zur Sicherung und Befriedigung noch nicht fälliger Forderungen. Wird eine derartige Abtretung dennoch vereinbart, bleibt sie allerdings gültig. 

Alimente (siehe Unterhalt) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein fixer Vertragsbestandteil. Wer zB ein Konto eröffnet, erkennt mit dem "Kontoeröffnungsantrag" in der Regel auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank als verbindlich an. Die AGB liegen in jeder Bank zur Einsicht bereit. Vor einer Unterschrift sollte man die AGB sorgfältig lesen und nachfragen, wenn einzelne Klauseln nicht verstanden werden. 

Anerkenntnis

Willenserklärung, mit der eine Person eine Forderung als rechtmäßig anerkennt. Vorsicht ist bei der Unterfertigung von Ratenvereinbarungen mit Inkassobüros geboten! Häufig sieht der Schuldner nur die angebotene Ratenhöhe und "übersieht" dabei, dass er ein Schuldanerkenntnis unterschreibt. Dadurch werden Kosten übernommen (anerkannt), zu deren Übernahme der Schuldner nicht verpflichtet wäre. Wird bei einem Hausbesuch eines Inkassobüromitarbeiters ein Schuldanerkenntnis unterschrieben, kann man gemäß Konsumentenschutzgesetz binnen einer Woche von diesem Vertrag zurücktreten. 

Annuität
Die Annuität ist der Betrag der sich aus Zins + Tilgung zusammensetzt, welcher für eine Kapitalschuld (z.B. Darlehen) zu leisten ist. Mit jeder bezahlten Rate nimmt der Tilgungsanteil zu und der Zinsanteil ab. 

Antizipativ
Eine Form der Zinsberechnung, bei welcher die Zinsen von dem am Anfang einer Zinsperiode aushaftenden Schuldrest im Vorhinein berechnet werden (siehe auch dekursiv). 

Arbeitslosenversicherung 
Die Arbeitslosenversicherung ist eine Säule der gesetzlichen Sozialversicherung. Sie soll die wirtschaftlichen Folgen von Arbeitslosigkeit durch die Zahlung von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe mildern. Der Arbeitgeber meldet den Arbeitnehmer bei Arbeitsantritt den Arbeitnehmer bei der Sozialversicherung an; somit tritt auch Arbeitslosenversicherung ein. Die Beträge teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Außenstand
...ist jener Betrag, der noch zur vollständigen Zahlung ausständig ist. 

Ausgleich (außergerichtlicher, stiller)

Schuldenregulierung durch freiwilligen Teilverzicht mehrerer Gläubiger. In außergerichtlichen Verhandlungen wird den Gläubigern ein Zahlungsvorschlag unterbreitet, den der Schuldner leisten kann bzw. muss (siehe auch Begriff des "Existenzminimums"). Nur bei Zustimmung aller Gläubiger kommt dieser zustande. Vorsicht: Begünstigung eines Gläubigers ist Straftatbestand (s. Gläubigerbegünstigung). Bei fristgerechter Zahlung erlischt die Restschuld, ein allfälliger Exekutionstitel verliert seine Gültigkeit. Die entsprechenden Vereinbarungen sollten unbedingt schriftlich abgeschlossen werden. 

Ausgleich (gerichtlicher) 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Konkurseröffnung (Zahlungsunfähigkeit-Überschuldung) oder drohender Zahlungsunfähigkeit kann der Schuldner bei dem für die Konkurseröffnung zuständigen Gericht beantragen, dass anstelle des Konkurses das Ausgleichsverfahren eröffnet wird. Dem Ausgleichsvorschlag (Quote von 40% innerhalb von zwei Jahren) muss die Mehrheit der Gläubiger zustimmen. Mit Erfüllung erlöschen die restlichen Schulden. 

Ausfallsbürgschaft (siehe auch Bürgschaft)

Ein Bürge verpflichtet sich, die beim Gläubiger offenen Schulde zu bezahlen, wenn der Hauptschuldner die Ratenzahlungen nicht mehr einhält. Bei der Ausfallsbürgschaft muss der Gläubiger (in der Regel eine Bank) bei Zahlungsverzug/Zahlungsunfähigkeit zuerst Exekution in das gesamte Vermögen des Hauptschuldners führen. Erst wenn dies zur Deckung der Forderung nicht ausreicht, kann bezüglich des verbleibenden Restes auf den Ausfallsbürgen gegriffen werden. Relevant ist dies vor allem bei Scheidungen. Nur innerhalb eines Jahres nach der Scheidung kann vom Gericht eine "normale" Haftung in eine Ausfallsbürgschaft umgewandelt werden. 

Bankgarantie
Mit einer Bankgarantie übernimmt die Bank die Verpflichtung den Betrag für den sie die Garantie übernommen hat, zu bezahlen, wenn der Verpflichtete selbst nicht bezahlen kann. Die Bank räumt dann über den bezahlten Betrag einen Kredit ein bzw. bucht den Betrag vom Konto des Kunden ab. Bankgarantien werden in der Regel vom Geldinstitut nur dann übernommen, wenn die Bank den Kunden sehr gut kennt und seine finanzielle Situation abgesichert ist. 

Bauspardarlehen
ist ein Darlehen, das von einer Bausparkasse gewährt wird und zur Finanzierung von Wohnraum (Hausbau, Kauf einer Eigentumswohnung, Wohnraumsanierung) gewährt wird. Zumeist sind diese Darlehen vom Zinssatz her günstig, da sie grundbücherlich besichert sind, dh die Bausparkasse veranlasst einen Eintrag ins Grundbuch. 

Bescheid
Entscheidungen einer Verwaltungsbehörde werden durch Bescheid erlassen. Gegen einen Bescheid ist ein Rechtsmittel möglich d.h. es gibt eine Frist (2 - 4 Wochen), innerhalb derer die Möglichkeit eines Einspruchs besteht. 

Blankokredit
Kredit, der ohne Sicherheiten irgendwelcher Art aufgrund der guten Bonität des Kunden gewährt wird. 

Bonität (-sprüfung) 

Bevor die Bank einen Kredit genehmigt, prüft sie auch im Interesse des Kreditnehmers, ob dieser in der Lage sein wird, einen Kredit zurückzubezahlen. Dabei holt sie sich in der Regel eine so genannte "Schufa-Auskunft" über den Kreditnehmer ein. Zusätzlich müssen die letzten Lohn- oder Gehaltsabrechnungen vorgelegt werden. Neben dem derzeitigen und zukünftigen Einkommen werden auch die laufenden Ausgaben, das verwertbare Vermögen, die angebotenen Sicherheiten, die bestehenden Schulden und der Sozialstatus geprüft. Hohe Bonität verringert das Ausfallsrisiko für den Kreditgeber (Bank) und sollte sich daher in günstigen Konditionen (Zinsen, Sicherheiten, ...) niederschlagen. Die Bonität umfasst also die Kreditwürdigkeit (vergangenheitsorientiert - zB bisherige Ausleihungen, die Regelmäßigkeit der Rückzahlungen, etc.) und die Kreditfähigkeit (zukunftsorientiert - zB Arbeitsplatz, Familienplanung etc.) eines Kunden. 

Betrug
Strafbare Handlung nach den §§ 146 ff Strafgesetzbuch. Verleitung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung durch Täuschung über Tatsachen mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern. Es ist also strafbarer Betrug, wenn ein bereits zahlungsunfähiger Schuldner weitere Schulden macht und dabei vorsätzlich verschweigt, dass er diese Schulden eben nicht mehr zurückzahlen wird können. Wesentlich dabei ist, dass sich der Schuldner dadurch bereichern wollte und den Gläubiger vorsätzlich über seine Zahlungsfähigkeit täuschte. 

Bürgschaft
Eine Bürgschaft dient der Sicherstellung einer Schuld: Der Bürge verpflichtet sich, die Forderungen des Gläubigers zu befriedigen, wenn der Schuldner seine Verbindlichkeit nicht erfüllt. Die Bürgschaftsschuld ist eine bloß aushilfsweise. Der Gläubiger kann den Bürgen in der Regel erst dann in Anspruch nehmen, wenn der Hauptschuldner trotz einer Mahnung seiner Verbindlichkeiten nicht in angemessener Frist nachgekommen ist. Sonderformen der Bürgschaft weichen von diesem Grundsatz ab. Zum einen kann der Bürge bei der sog. Ausfallsbürgschaft erst dann zur Zahlung herangezogen werden, wenn gegen den Hauptschuldner erfolglos Exekution geführt wurde (à siehe auch Ausfallsbürgschaft). Zum anderen kann ein Bürge bei der sog. Solidarbürgschaft (= Haftung als Bürge und Zahler; siehe auch Solidarbürgschaft) stets ohne Voraussetzung des Schuldners in Anspruch genommen werden. 

Darlehen
Ausgeliehene Geldsumme bei einer Bank - auch Kredit. In der Regel wird ein Vertrag zwischen der Bank und dem Schuldner abgeschlossen, indem festgelegt wird in welcher Form und welchem Zeitraum ausgeliehene Betrag mit Zinsen zurückzugeben ist. 

Darlehensbedingungen
Die Darlehensbedingungen regeln insbesondere die Höhe des Zinssatzes und des Auszahlungsbetrages, die Zeit der Zinsbindung, die Art und Höhe der Tilgung und die Art der Tilgungsverrechnung. 

Darlehenszinsen
Die Bank stellt einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung. Dafür verlangt sie eine Entlohnung, die Darlehenszinsen. Je nachdem was mit der Bank vereinbart wurde, zahlt man die Zinsen monatlich, vierteljährlich oder jährlich. 

Dauerschuld (-verhältnis)
Darunter versteht man fixe meist monatliche Ausgaben wie Miete, Strom, Heizung,... die regelmäßig und auf Dauer anfallen. 

Dekursiv
Eine Form der Zinsberechnung, bei der die Zinsen von dem am Ende einer Zinsperiode aushaftenden Schuldrest im nachhinein berechnet werden. 

Delogierung
Zwangsweise Räumung von Haus oder Wohnung durch den Gerichtsvollzieher, meist aufgrund nicht bezahlter Miete. Bei Vorliegen eines rechtskräftigen Exekutionstitels kann der Eigentümer einen Antrag auf Räumung einbringen, er muss die dazu erforderlichen Hilfsmittel (Spedition, Arbeitskräfte ...) zur Verfügung stellen. Auch die Bewohner selbst können zwangsweise durch die Gendarmerie bzw. Polizei von der Liegenschaft entfernt werden. Drohende Obdachlosigkeit kann unter Umständen durch einen Antrag auf Räumungsaufschub abgewendet werden. 

Dispositionskredit (s. auch Kontoüberziehung)

Räumt die Bank einen Dispositionskredit ein, kann das Gehaltskonto bis zu diesem Betrag überzogen werden. Ein wesentliches Merkmal dieses Kredits ist die variable Verzinsung. Die Kredithöhe orientiert sich in der Regel am Nettomonatsgehalt und entspricht in etwa zwei bis drei Monatsgehälter. Achtung: Diese Art von Kredit ist nur zur kurzfristigen Überbrückung finanzieller Engpässe gedacht, denn die Zinsen dafür sind relativ hoch. 

Drittschuldner
Darunter versteht man alle bezugsauszahlenden Stellen (zB Arbeitgeber, PVA, AMS,...), von denen ein Schuldner sein monatliches Einkommen bezieht. Durch gerichtliche Pfändung können Teile des Bezuges von eben diesen Stellen bis zur Höhe des Existenzminimums abgezogen werden. Der Drittschuldner ist verpflichtet, diese pfändbaren Teile an die Gläubiger zu überweisen und ist auch für deren richtige Berechnung verantwortlich. 

EC-Karte
ergänzt Mit ec-Karte und Geheimzahl stehen einem Kontoinhaber bundesweit etwa 38.000 Geldautomaten zur Verfügung. Voraussetzung für die "eurocheque"-Karte ist ein Girokonto. Bei Verlust unbedingt sofortig Sperre veranlassen: Inland unter 0800 2048800; vom Ausland unter der Nr.: 004312048800. 

Edikt
Bestimmte Gerichtsbeschlüsse, zB auf Zwangsversteigerung einer Liegenschaft oder Eröffnung eines Konkursverfahrens, werden zur öffentlichen Kundmachung im Internet unter www.edikte.justiz.gv.at veröffentlicht. 

Effektivzinssatz 
Der Effektivzins ist die Messzahl für den tatsächlichen Preis eines Kredits. Er bringt die Gesamtbelastung des Kredits pro Jahr zum Ausdruck und ist in der Regel höher als der Nominalzinssatz, da zusätzliche Kostenbestandteile wie zB Disagio und Darlehensgebühr berücksichtigt werden. Die Bank ist dazu verpflichtet, den Effektivzinssatz des Darlehens zu nennen. 

Ehegattenhaftung (siehe Schlüsselgewalt) 

Einleitungshindernisse 
Sind Gründe, bei deren Vorliegen die Einleitung des Abschöpfungsverfahrens (eine Art des Privatkonkurses) zu versagen ist. Ihren Ursprung haben dies Einleitungshindernisse in dem Grundsatz, dass nur redliche Schuldner, die Möglichkeit der Restschuldbefreiung erhalten sollen. Als Einleitungshindernisse gelten:

1. wer wegen einer Straftat nach §156, 158, 162 oder 292a StGB verurteilt wurde 

2. wer die Auskunfts- und Meldepflicht im Konkursverfahren verletzt 

3. wer innerhalb von 3 J. vor Konkurseröffnung unverhältnismäßige Verbindlichkeiten begründet oder Vermögen verschleudert hat 

4. grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftliche Situation macht 

5. dem die Bestätigung des Zahlungsplans nach § 195 Z 3 versagt wurde 

E-Register-Auszug (Auszug aus dem Exekutionsregister) 

Alle Exekutionsanträge werden vom zuständigen Bezirksgericht in einem eigenen Register aufgezeichnet. Der Schuldner kann jederzeit Einsicht in seine Exekutionsakten nehmen und auf seine Kosten Abschriften verlangen. Häufig ist ein Auszug aus dem E-Register zur Erstellung einer vollständigen Gläubigerliste unverzichtbar, in der Regel wird dieser dem Schuldner unbürokratisch und kostenlos ausgestellt. 

Erbschaft / Verlassenschaft 

Gesamtheit von Rechten und Pflichten, die auf einen Erben übergehen. Nach dem Tod des Erblassers wird vom Gericht meist ein Notar als Gerichtskommissär mit der Abwicklung des Verlassenschaftsverfahrens beauftragt. In diesem Verfahren muss der Erbe erklären, ob die Erbschaft bedingt oder unbedingt angetreten wird, oder diese zur Gänze ausgeschlagen wird. Bei Abgabe einer bedingten Erbserklärung haftet der Erbe für eventuelle Schulden des Erblassers nur bis zum Wert der ihm zugekommenen Verlassenschaft. Die unbedingte Erbserklärung verpflichtet zur Übernahme der Erbschaft ohne Haftungsbeschränkung, dh der Erbe haftet für sämtliche Schulden des Nachlasses mit dem eigenen Einkommen und Vermögen. Umgekehrt kann die angetretene Erbschaft wegen eigener Schulden der Erben von dessen Gläubigern gepfändet werden. Für eine Erbschaft muss Erbschaftssteuer an den Staat bezahlt werden. Die Höhe der Steuer ist abhängig vom Wert der Verlassenschaft und dem Verwandtschaftsgrad zwischen Erblasser und Erben. Im gerichtlichen Abschöpfungsverfahren muss der Schuldner erhaltene Erbschaften an den Treuhänder zur Verteilung an die Gläubiger herausgeben. 

Exekution
Durchsetzung von Rechten, zB Eintreibung von Schulden oder Räumung einer Wohnung, durch staatliche Zwangsgewalt. Die häufigsten Formen dieser gerichtlichen Form der Forderungsbetreibung sind die Fahrnisexekution durch den Gerichtsvollzieher, die Forderungsexekution und die Zwangsversteigerung von Liegenschaften. Die Parteien im Exekutionsverfahren heißen betreibende Partei (Gläubiger) und verpflichtete Partei (Schuldner). Zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den Schuldner und dessen Familie sind bei der Fahrnis- und Forderungsexekution gewisse Pfändungsgrenzen vorgeschrieben (siehe Fahrnis- und Forderungsexekution). 

Exekutionstitel 
Rechtliche Grundlagen für die Bewilligung und Durchführung der Exekution. Die bedeutendsten Exekutionstitel sind rechtskräftige Urteile und Zahlungsbefehle, gerichtliche Vergleiche und Aufkündigungen, notarielle Schuldanerkenntnisse sowie Rückstandsausweise der Finanzämter oder Krankenkassen. 

Exekutor (auch Gerichtsvollzieher) 

Gerichtsbediensteter, der im Auftrag des Gerichts die Fahrnisexekution vornimmt. Gerichtsvollzieher dürfen nicht mit Mitarbeitern von Inkassobüros verwechselt werden. Inkassobüros dürfen keinerlei Zwang auf den Schuldner ausüben, der Exekutor sehr wohl. Der Exekutor muss sich entsprechend ausweisen und darf die Wohnung wie den Verpflichteten selbst nach Geld und anderen pfändbaren Gegenständen durchsuchen. In seiner Tätigkeit darf der Exekutor nicht behindert werden, er kann auch die gewaltsame Öffnung einer versperrten Wohnung veranlassen. Beschwerden gegen offenbar unrechtmäßiges Verhalten des Gerichtsvollziehers können beim zuständigen Bezirksgericht formlos eingebracht werden. 

Existenzminimum 
Gerichtliche Pfändung von bestimmten Teilen des Einkommens oder anderer Forderungen. Bei Vorliegen eines Exekutionstitels wird auf Antrag des betreibenden Gläubigers der Drittschuldner, zB Arbeitgeber, Arbeitsamt oder Pensionsversicherungsanstalt, angewiesen, bis zur vollständigen Tilgung der Forderungen den pfändbaren Teil der jeweiligen Forderung an den exekutierenden Gläubiger zu überweisen. Bei Vorliegen mehrerer Exekutionsanträge ist der Zeitpunkt des Einlangens der Exekutionsbewilligung beim Drittschuldner maßgeblich für die Reihenfolge der Abzüge. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes des Schuldners und seiner Angehörigen sind Pfändungsgrenzen zu beachten. Die Höhe des jeweils unpfändbaren Betrages ist abhängig von der Höhe des Einkommens und der Anzahl der Unterhaltspflichten (s. auch Existenzminimum).

Exszindierung 
Wenn durch eine Exekution in die Rechte Dritter (zB Vermieter, Vorbehaltseigentümer, Familienangehöriger als Eigentümer einer Sache) eingegriffen wird, können sich diese mit der Exszindierungsklage wehren (z.B. wenn ein Fernseher der Oma gepfändet wurde). Zu diesem Zweck muss der Schuldner den Eigentümer oder sonstige Berechtigten von der erfolgten Pfändung informieren. In der Regel wird der Dritte dem betreibenden Gläubiger seine Rechte schriftlich nachweisen und diesen zur Einstellung der Exekution auffordern. Kommt der Gläubiger dieser Aufforderung nicht nach, muss der Dritte beim zuständigen Gericht die Exszindierungsklage einbringen. Im folgenden Gerichtsverfahren muss der Exszindierungskläger seine Rechte, zB anhand von Rechnungen oder Zeugenaussagen, beweisen. Die Prozesskosten dieses Verfahrens muss der Verlierer bezahlen, der unterlegene Gläubiger jedoch nur, wenn er vor Klagseinbringung nicht vom fremden Eigentum am gepfändeten Gegenstand in Kenntnis gesetzt worden war. 

Fahrnisexekution
Gerichtliche Pfändung und Verwertung von beweglichem Sachen ("Fahrnissen") durch den Gerichtsvollzieher, mit dem Ziel, aus dem Erlös die zugrundeliegende Forderung samt Zinsen und Kosten zu bezahlen. Betreiben mehrere Gläubiger gleichzeitig, so wird zuerst an den bezahlt, der als erster die Exekution beantragt hat. Der Gerichtsvollzieher erscheint in der Regel unangemeldet in der Wohnung und nimmt die pfändbaren Gegenstände ins Pfändungsprotokoll auf, die gepfändeten Sachen werden mit einer Pfändungsnr. versehen. Sachen, die der/die Schuldner/in und dessen Angehörige unbedingt für eine einfache Lebensführung benötigen, dürfen nicht gepfändet werden. Bei ergebnisloser Fahrnisexekution muss der Verpflichtete vor dem Gerichtsvollzieher oder bei Gericht ein Vermögensverzeichnis ablegen. 

Fälligkeit, Fälligstellung

Zeitpunkt, in dem eine Forderung (Rate, Gesamtforderung, Miete etc.) bezahlt werden muss. Die Fälligkeit wird meist bei Vertragsabschluss vereinbart. Wurde kein Fälligkeitszeitpunkt festgelegt, kann der Gläubiger die Forderung durch Mahnung des Schuldners jederzeit fälligstellen. Mit Eintritt der Fälligkeit können Verzugszinsen berechnet und gerichtliche Klage eingebracht werden. 

Fixkosten
Ausgaben, die regelmäßig wiederkehren und der Höhe nach feststehen, wie bspw. Miete, Strom 

Fixrahmenkredit 
Finanzierungsform, bei der der Kreditrahmen während der gesamten Laufzeit gleich hoch bleibt und am Laufzeitende auf einmal abzudecken ist. 

Fixzinssatz 
Dieser Zinssatz wird für eine bestimmte Zeit fixiert. Solange die Kreditbedingungen eingehalten werden, kann er nicht einseitig geändert werden. Vorteil: Kein Zinsanstieg bei steigenden Zinsen Nachteil: Keine Zinssatzsenkung bei fallendem Zinsniveau 

Fremdwährungsfinanzierungen 
Fremdwährungskredite zur Finanzierung von Warenimporten bzw. Vorfinanzierung von Auslandsforderungen für bereits exportierte Waren. Für Privatkunden: Mögliche Alternative zu €-Krediten, mit Zinsen- und Kurschancen/-risken. Hauptsächlich für Wohnbauzwecke. 

Geldstrafe 
Geldstrafen sind in Tagessätzen zu bemessen und werden durch ein Strafurteil ausgesprochen. Die Höhe des Tagsatzes richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen, ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe entspricht dabei zwei Tagessätzen. Eine Zahlungserleichterung kann nicht erfolgen, wenn der Verurteilte die Uneinbringlichkeit schuldhaft herbeigeführt hat. Bei Zahlungsproblemen ist jedenfalls unverzüglich mit dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde Kontakt aufzunehmen. Der Schuldner muss offene Geldstrafen jedenfalls bezahlen (möglich auch in Raten) oder die Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Die Strafen werden auch im Privatkonkurs nicht entschuldet (sogenannte "ausgeschlossene Forderungen"). 

Geschäftsfähigkeit (siehe auch Kreditfähigkeit) 

Fähigkeit durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln ein Recht zu erwerben oder eine Pflicht zu übernehmen. Auch die vertragliche Begründung von Schulden setzt die entsprechende Geschäftsfähigkeit voraus. Eintritt und Umfang der Geschäftsfähigkeit sind von Alter und geistiger Verfassung (siehe auch Sachwalterschaft) abhängig. Die volle Geschäftsfähigkeit tritt grundsätzlich mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein. Ab diesem Zeitpunkt kann bei der Bank selbständig ein Kredit aufgenommen werden. Beschränkt geschäftsfähige Personen können bedeutsame Rechtsgeschäfte nur mit Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters oder Sachwalters abschließen. Verträge, die aufgrund mangelnder Geschäftsfähigkeit bei Abschluss oder mangels Genehmigung ungültig sind, können nachträglich, zB durch spätere Genehmigung oder durch Anerkenntnis nach Erreichen der Volljährigkeit, geheilt werden. Bei gerichtlicher Klage auf Leistungen aus dem ungültigen Vertrag muss der Beklagte im Prozess die Ungültigkeit einwenden und beweisen. Werden diese Schritte, etwa im blinden Vertrauen auf die Ungültigkeit unterlassen, dann erreicht der Gläubiger einen Zahlungsbefehl und damit einen gültigen Exekutionstitel. Stellt sich heraus, dass ein Rechtsgeschäft (zB der Kreditvertrag eines Jugendlichen) ungültig ist, so muss grundsätzlich jeder Vertragspartner die erhaltenen Leistungen zurückerstatten, soweit diese noch vorhanden sind (also etwa den Kreditbetrag oder den darum angeschafften Gegenstand). 

Girokonto 
Bankkonto mit jederzeitiger Verfügungsmöglichkeit durch Einzahlung, Barabhebung, Überweisung oder Scheck. Andere geläufige Bezeichnungen sind Gehaltskonto, Kontokorrentkonto oder laufendes Konto. Das Konto kann aufgrund einer Vereinbarung mit der Bank oder durch formlose Einräumung bis zu einer bestimmten Höhe überzogen werden. Vor allem bei häufigen oder hohen Kontoüberziehungen sollte ein möglichst günstiger Sollzinssatz vereinbart werden. Seit 1.1.1994 sind Verbrauchergirokontoverträge schriftlich abzufassen. Dieser Vertrag muss insbesondere die Kontoführungsgebühren, den Jahreszinssatz für Guthaben, einen Hinweis auf den Aushang des geltenden fiktiven Jahreszinssatzes für Überziehungen sowie die Modalitäten für eine Beendigung des Vertragsverhältnisses erhalten. Mindestens einmal jährlich hat die Bank die Kontoführungsgebühren, die Änderung der Habenzinsen sowie eine allfällige Änderung der Bedingungen für die Beendigung des Vertragsverhältnisses bekannt zu geben. Bezüglich der jeweils geltenden Überziehungszinsen wird immer nur auf den aktuellen Aushang verwiesen. 

Gläubiger
Alle physischen und juristischen Personen, die beim der Schuldner eine Forderung aufgrund eines vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnisses geltend machen. Im Exekutionsverfahren werden Gläubiger auch als "betreibende Parteien" bezeichnet. 

Gläubigerbegünstigung 
Strafbare Handlung nach § 158 Strafgesetzbuch. Wer nach Eintritt seiner Zahlungsunfähigkeit einen Gläubiger begünstigt, also durch Zahlungen oder Sicherstellungen besser stellt, und dadurch andere Gläubiger benachteiligt, ist zu bestrafen. Der Gläubiger, der den Schuldner zur Sicherstellung oder zur Zahlung einer ihm zustehenden Forderung verleitet, ist nicht zu bestrafen. Wer wegen Begünstigung verurteilt wurde, ist vom Abschöpfungsverfahren mit Restschuldbefreiung ausgeschlossen. 

Gläubigerliste 
Auflistung aller Firmen, Gebietskörperschaften und Privatpersonen, bei denen Schulden bestehen. 

Gläubigerschutzverband
Die bevorrechteten Gläubigerschutzverbände (KSV: Kreditschutzverband von 1870, AKV: Alpenländischer Kreditorenverband und ISA: Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer) bieten für Gläubiger umfassende Informations-, Inkasso- und Hilfsdienste an, erheben und sammeln wirtschaftlich relevante Daten über Kreditnehmer und können Gläubiger im Insolvenzverfahren vor Gericht vertreten. 

Gleichbehandlung (der Gläubiger) - siehe auch Gläubigerbegünstigung
Im Ausgleich gilt die Gleichbehandlung als Grundsatz - keiner der vorhandenen Gläubiger darf bevorzugt werden. 

Grundbuch
Das Grundbuch gibt Aufschluss über die Eigentumsverhältnisse von Liegenschaften. Es wird bei den Bezirksgerichten geführt und enthält Angaben über Gutsbestände, Eigentümer und Belastungen. Im weiteren Sinne versteht man unter dem Grundbuch den gesamten Verwaltungsbereich mit Hauptbuch (Grundbuch i.e. Sinn), Aktensammlung und Urkundensammlung, mit Parzellenverzeichnis, Eigentümer- und bei größeren Bezirken auch Straßenverzeichnissen; im engeren Sinne das eigentliche Grundbuch (Hauptbuch), dessen kleinste Einheit die Einlagezahl (EZ) einer Katastralgemeinde (KG) ist. Jedes Bezirksgericht unterteilt mehrere Katastralgemeinden, die ihrerseits wieder in Einlagezahlen geteilt sind. Jede EZ besteht aus drei Blättern: 

A-Blatt (Gutsbestandsblatt): Hier sind die einzelnen zum Gutsbestand gehörigen Parzellen und deren Kulturgattung ausgewiesen (A 1-Blatt) sowie bestimmte mit der Liegenschaft verbundene Rechte oder Anmerkungen (A 2-Blatt). 
B-Blatt (Eigentümerblatt): Wer also zu welchem Anteil Eigentümer der Liegenschaft ist. 
C-Blatt (Lastenblatt): Hier scheinen die Belastungen der Liegenschaft auf, wie Hypotheken, Dienstbarkeiten, Reallasten etc. Im österreichischen Recht gibt es keine Trennung des Liegenschaftseigentums vom Gebäudeeigentum. Wer Eigentümer eines Grundstücks ist, ist auch Eigentümer eines darauf befindlichen Hauses. 

Habenzinsen
Habenzinsen sind jene Zinsen, die man für Guthaben bekommt. Der Habenzinssatz ist meist pro Jahr (per anno = p.a.) in Prozent ausgewiesen. Vom Zinsertrag ist meist die Kapitalertragssteuer (KEST) zu bezahlen, die dzt. 25 % des Zinsgewinnes ausmacht. Der Habenzinssatz kann mit der Bank ausverhandelt werden und richtet sich u.a. auch nach der Höhe des eingelegten Kapitals und nach der Zeit der Bindung des Kapitals. Im Gegensatz zu den Habenzinsen stehen die Sollzinsen, die für ausgeliehenes Geld (Kredit, Kontoüberzug etc.) bezahlt werden müssen. 

Haftung
Wer eine Forderung (Vertrag) eingeht, haftet in der Regel dafür. Wer für einen Kredit, eine Forderung etc haftet, muss damit rechnen, auch tatsächlich zahlen zu müssen. Wenn zB der Kreditnehmer als Haftender vereinbarungsgemäß seine Rate bezahlt, muss der Bürge (ebenfalls Haftender) keine Zahlungen leisten, obwohl er für den offenen Betrag haftet. Sollte jedoch der Kreditnehmer als Zahler ausfallen, so wird der Bürge - aufgrund seiner Haftung - zu Zahlungen herangezogen.

Homebanking
Beim Homebanking erledigen Girokontoinhaber einen großen Teil ihrer Bankgeschäfte zu Hause am Computer. Zu diesem Zweck wählen sie sich mit Hilfe eines Modems (z.B. über das Internet) in den Rechner ihres Geldinstitutes ein. Um Bankgeschäfte am Computer zu veranlassen, müssen neben Kontonummer weitere Daten angegeben werden: eine bankspezifische Verfügernummer, die PIN (Personal Identification Number) als Geheimzahl und für jeden Zahlungsvorgang eine sogenannte Transaktionsnummer (TAN). 

Hypothek = Pfandrecht 

ein im Grundbuch (Lastenblatt) eingetragenes Pfandrecht an einer Liegenschaft zur Besicherung einer Forderung. Bei Zahlungsverzug können Gläubiger die Versteigerung der Liegenschaft (Haus, Grundstück, Wohnung) nach Erwirkung eines rechtskräftigen Exekutionstitels beantragen und werden je nach Pfandrang befriedigt. Eine Hypothek verringert das Ausfallsrisiko des Gläubigers ganz wesentlich, hypothekarisch sichergestellte Forderungen sollten daher vergleichsweise niedrig verzinst sein. Die Grundbuchseintragung ist für die Kreditnehmer jedoch auch mit Kosten verbunden.

Immobilienverwertung 
bedeutet die Versteigerung von Grundstücken, Eigentumswohnungen oder Häusern wegen Nicht-Bezahlen einer Forderung. Ist ein Gläubiger (siehe Gläubiger) mit seiner Forderung im Grundbuch eingetragen, so kann dieser die Versteigerung (Verwertung) der Liegenschaft beantragen. Ist der Gläubiger nicht im Grundbuch eingetragen, so kann er diese Eintragung mittels Klage erwirken. Wird die Liegenschaft, Wohnung, Haus etc. zur Versteigerung ausgerufen, so beträgt der Ausrufpreis nur die Hälfte des Schätzwerts, d.h. die Immobilie wird möglicherweise unter dem wahren Wert versteigert. Der Erlös der Verwertung kommt den Gläubigern - gemäß ihrer rangmäßigen Eintragung im Grundbuch - zur Deckung ihrer Forderung zugute. 

Inkassobüro
Privates Unternehmen zur Eintreibung fremder Forderungen im Auftrag des Gläubigers. Das Inkassobüro versucht durch schriftliche Aufforderungen oder persönliche Vorsprache, den Schuldner zur Zahlung offener Verbindlichkeiten zu bewegen. 
Einschaltung eines Inkassobüros
Es braucht keine vorhergehende Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubiger, damit der Gläubiger bei Zahlungsverzug des Schuldners ein Inkassobüro einschalten darf. 
Inkassokosten
Die zulässigen Höchstsätze für Inkassokosten sind in der Inkassogebührenverordnung geregelt.

Inkassokosten dürfen jedoch nur dann verrechnet werden, wenn die den Kosten zugrunde liegenden Aktivitäten des Inkassobüros notwendig und zweckentsprechend für die Eintreibung sind sowie in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen. 

Tip
Wenn eine Forderung bei Fälligkeit nicht bezahlt werden kann, so sollte der Gläubiger bzw. das Inkassobüro sofort darüber verständigt werden. Dabei sollten auch die Gründe angeführt werden, warum Zahlungsunfähigkeit nachträglich eingetreten ist. Gründe dafür können z.B. Arbeitsplatzverlust, Krankheit Unfall, etc. sein. (Achtung: Wer bereits bei Vertragsabschluss weiß oder wissen müsste, dass er den Preis oder die Rate nicht zahlen kann, muss mit einer Betrugsanzeige rechnen.)

Gläubiger bzw. Inkassobüros sollten immer nachweislich (z.B. mit eingeschriebenem Brief) über geänderte Wohnadressen sowie Einkommensverhältnisse informiert werden. Ändert sich die Wohnadresse ohne dass dies bekannt gegeben wird, so werden durch Anschriftenerhebungen zusätzliche Kosten verursacht.

Grundsatz: "Bevor mir ein Inkassobüro einen Brief schreibt, dessen Kosten ich zu zahlen habe, schreibe lieber ich einen Brief an das Inkassobüro." Wenn das Inkassobüro laufend über die aktuelle Wohnadresse, Vermögens- und Einkommenslage informiert wird, können keine weiteren Kosten für Mahnschreiben, Anschriftenerhebungen, Ermittlung der Einkommens- und Vermögenslage etc. anfallen.

Alle Angaben in Informationsschreiben an die Gläubiger bzw. Inkassobüros mit Nachweisen (Kopie des Lohnzettels, Krankenstandsbestätigung etc.) belegen. 

Keine Schreiben von Inkassobüros unterschreiben oder von Bekannten/Verwandten unterschreiben lassen. Solche Schreiben beinhalten meist zusätzliche Schuldanerkenntnisse. Wenn es möglich ist, Teilzahlungen zu leisten, so können diese Zahlungen auch ohne Ratenvereinbarung geleistet werden. Wichtig ist nicht, dass es eine Ratenvereinbarung gibt, sondern dass regelmäßige Zahlungen geleistet werden.

Immer genaue Aufzeichnungen über die geleisteten Zahlungen führen.Werden ungerechtfertigte Kosten verlangt, so sollte die Zahlung nach Bezahlung des offenen Kapitals und der gerechtfertigten Kosten eingestellt und das Inkassobüro schriftlich dazu aufgefordert werden, seine (ungerechtfertigten) Kosten gerichtlich geltend zu machen.

Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit) 

Unmöglichkeit für natürliche Personen, die fälligen Schulden aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage binnen angemessener Frist zu begleichen. Das ist der Fall, wenn ein entsprechendes Missverhältnis zwischen den verfügbaren Mitteln des Schuldners (dazu zählt insbesondere die persönliche Leistungsfähigkeit und die Kreditwürdigkeit) und der gesamten Schuldenbelastung besteht. Bei juristischen Personen wird die Zahlungsunfähigkeit als Überschuldung bezeichnet; im allgemeinen Sprachgebrauch werden beide Begriffe gleichermaßen für natürliche wie juristische Personen verwendet. Wer seine Zahlungsunfähigkeit fahrlässig herbeiführt, muss mit einem Strafverfahren wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen rechnen. Die Zahlungsunfähigkeit ist Voraussetzung für die Konkurseröffnung. 

Instanzenzug
Gesetzlich verankerter Rechtsweg von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht an die zuständige, übergeordnete Behörde. 

Jugendkonto 
Ein Jugendkonto stellt eine besondere Form des Girokontos (auch Lohn- oder Gehaltskonto) dar. Bei Jugendkonten werden meist keine oder nur sehr geringe Bearbeitungsgebühren verrechnet. Außerdem sind (meist kostenlose) Zusatzangebote enthalten, so z.B. Eintrittsermäßigungen, Club-Zeitungen etc. 

Kapitalraten
Ratenart bei Ausleihungen von Geld. Raten dienen nur zur Rückzahlung des Kapitals. Neben den Kapitalraten sind die entstehenden Kreditkosten gesondert zu begleichen. 

Klage
Mittels Klage können Ansprüche gegen die andere Partei beim Zivilgericht durchgesetzt werden. Der Kläger muss bei Klagseinbringung auch die Gerichtsgebühren für das Verfahren in erster Instanz vorschießen. Die Klage muss bestimmte Formerfordernisse erfüllen. 

Kleinkreditkataster = KKK

Beim Kreditschutzverband 1870 geführte Aufzeichnungen über alle Verpflichtungen von natürlichen Personen aus Ausleihungen (Kredit-/Darlehensnr, Mitschuldner, Bürge) und dabei vorgekommene Unregelmäßigkeiten. 

Konkurs(verfahren)
Ein Konkursverfahren ist möglich bei Unternehmern und Nichtunternehmern ("Privatkonkurs"). Ziel des Konkursverfahrens ist bei Unternehmern die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger und Fortführung des Unternehmens. Bei natürlichen Personen soll es diesen möglich sein, sich von den restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. 

Konkursordnung
Gesetz, das Konkursverfahren regelt. Das Konkursrecht ist einheitlich, es gilt sowohl für juristische als auch für natürliche Personen, für Unternehmer und Nichtunternehmer. 

Konkursordnungsnovelle
Eine Gesetzesnovelle ändert einzelne Paragraphen eines Gesetzes oder fügt neue Bestimmungen hinzu. Sehr bedeutend für die Schuldnerberatung war die Konkursordnungsnovelle 1995 (KO-Nov. 1993), mit der das Schuldenregulierungsverfahren (Privatkonkurs) für Privatpersonen möglich wurde und die Insolvenzrechtsnovelle vom Juli 2002 (Fall der 10%-Klausel als Voraussetzung für die Konkurseröffnung).

Kostenvorschuss
Bezahlung der vorläufigen Verfahrenskosten beim Antrag auf Einleitung des Privatkonkurses. Der Privatkonkurs wird bei Bezahlung des Kostenvorschusses einfacher und schneller eröffnet. Der Kostenvorschuss wird für den Einzelfall vom Rechtspfleger festgelegt und beträgt meist zwischen € 2.000,00 und € 2.200,00 bei Entzug der Eigenverwaltung, dh Bestellung eines Masseverwalters. 

Kontokorrentkredit
Häufige Form des Bankkredites; innerhalb eines bestimmten Rahmens kann, betragsmäßig und zeitlich begrenzt, auch mehrmals Kredit in Anspruch genommen werden. 

Kontosperre
Kreditinstitute sind von der Konkurseröffnung vom Gericht zu benachrichtigen. Verfügungen über Guthaben, Schrankfach und dgl. dürfen nur mit Zustimmung des Gerichts vollzogen werden. Der Schuldner darf jedoch über das Existenzminimum verfügen. Zweck der Benachrichtigung ist die Sicherung der Konkursmasse. 

Kontoüberziehung
Formlose Kreditgewährung durch Abbuchungen vom nicht gedeckten Konto. Das Geldinstitut ist ohne entsprechende Vereinbarung nicht verpflichtet, derartige Überziehungen zuzulassen. So müssen zB Daueraufträge, die nicht durch ein Guthaben gedeckt sind, auch nicht durchgeführt werden. 

Kreditrestschuldversicherung
Form der Ablebensversicherung zur Besicherung von offenen Schulden. Bei Tod des Kreditnehmers wird die noch aushaftenden Kreditforderung durch das Versicherungsunternehmen abgedeckt. 

Kreditvermittler
Der Kreditvermittler bemüht sich um Kreditgewährung an die Kreditwerber, meist werden Bankkredite vermittelt. In der Regel sind die vermittelten Kredite vergleichsweise teuer, für die Vermittlung selbst ist zusätzlich eine Provision zu bezahlen. Diese Provision darf höchstens 5 % der Bruttokreditsumme einschließlich aller Gebühren betragen. Vorsicht: Scheitert die Kreditvermittlung wegen falscher oder unvollständiger Angaben des Kreditsuchenden, so muss die Provision als eine Art Schadenersatz für den Vermittler trotzdem bezahlt werden. Es ist daher besonders wichtig, sämtliche Angaben im sogenannten "Selbstauskunftsformular" wahrheitsgetreu und vollständig zu machen. Spätestens bei Auszahlung des Kreditbetrages ist vom Vermittler der Name und die Anschrift des Kreditgebers bekannt zu geben. 

Kredit, Kreditvertrag

Ein Kredit ist die zeitweise Überlassung von Geldmitteln. Nach der Art des zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes unterscheidet man vor allem den Abstattungskredit, den Hypothekarkredit und den Konsum- oder Privatkredit. Der Kreditvertrag (Konsensualvertrag) wird bereits durch die Annahme der Zusage (Promesse), einen Kredit einräumen zu wollen bzw. durch Annahme des Kreditantrages des Kreditwerbers durch das zuständige Geldinstitut begründet. Er berechtigt sodann den Kreditnehmer, lt. Vereinbarung über den Kreditbetrag sofort oder später, auf einmal oder in Teilen, bar oder unbar zu verfügen. Er bedarf zu seiner Gültigkeit nicht der mit dem Abschluss Hand in Hand gehenden Auszahlung des Kreditbetrages an den Kreditnehmer oder an einen Dritten. Der mit Geldinstituten abgeschlossene Kreditvertrag ist zumeist ein gemischter Vertrag, da er nicht nur die Kreditvereinbarung, sondern auch Elemente eines Geschäftsbesorgungsvertrages enthält. Durch die Aufnahme der Geltung der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österr. Kreditunternehmungen" (AGB) in die Kreditvereinbarung wird mit ihm oft der Abschluss eines Giro- und Kontokorrentvertrages verbunden. Eine bestimmte Form des Vertrages ist nicht erforderlich. Die Sorgfaltspflicht bei der Abwicklung der Kreditgeschäfte durch Geldinstitute verlangt jedoch meist die schriftliche Form dieser Verträge. Wird zumeist in Form von Anbot und Annahme (Gegenbrief) geschlossen. 

Kreditwürdigkeit
Behandelt die Frage: Welche Fakten sprechen abgesehen von der Kreditfähigkeit für eine ordnungsgemäße Rückführung des Kredites? Es ist also letztlich die Frage nach dem persönlichen Vertrauen in den Kreditnehmer. Es ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Kreditnehmers unter Bedachtnahme auf dessen gesamte finanzielle und soziale Lage (siehe auch Bonitätsprüfung) im Hinblick auf eine gewünschte Kreditgewährung.

Kuckuck
Umgangssprachliche Bezeichnung der früher benutzten Pfändungsmarke des Gerichtsvollziehers. Diese Marken, die den Bundesadler als Merkmal haben, wurden auf die gepfändeten Gegenstände aufgeklebt und durften nicht eigenmächtig entfernt werden (siehe Verstrickungsbruch).Ersetzt durch Pfändungsprotokoll und –nummer.

Kulanz (-lösung)

Schuldenregulierung durch freiwilliges Entgegenkommen des Gläubigers ohne entsprechenden Rechtsanspruch des Schuldners, zB durch Stundung, Zinsensenkung oder Teilverzicht (siehe auch Vergleich). Häufig ist es für den Gläubiger aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Schuldners günstiger, auf einen Teil seiner Ansprüche zu verzichten, wenn dadurch wenigstens eine teilweise Rückzahlung ermöglicht wird. 

Leasing
Finanzierungsform, wobei das Wirtschaftsgut nicht gekauft, sondern gemietet wird, d.h. Nützen eines Investitionsgutes, ohne daran Eigentum zu erwerben. Der Mieter/Pächter hat die Möglichkeit, nach Ablauf der Leasingdauer das Investitionsobjekt zurückzugeben, zu kaufen, die Mietdauer zu verlängern bzw. ein neues Investitionsobjekt zu mieten. In der Praxis verdrängt Leasing zunehmend die Kreditfinanzierung vor allem bei der Kfz-Finanzierung. Der Leasingvertrag verpflichtet den Leasingnehmer zur Zahlung einer monatlichen Leasingrate, nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer kann er sich meist entscheiden, ob er das geleaste Auto zurückgibt oder zu einem vereinbarten Restwert kauft. Im Finanzierungsplan muss der Schuldner auch die Kosten der meist obligaten Kaskoversicherung berücksichtigen. Problematisch ist die oft langfristige und starre Bindung an Leasingverträge. Ein Ausstieg aus einem Vertrag, der nicht den Übergang des Eigentums am Leasinggegenstand auf den Leasingnehmer vorsieht, ist mit erheblichen Kosten verbunden und daher in der Praxis häufig nur mit enormen Verlusten möglich. Sollte das Eigentum jedoch ohnehin auf den Leasingnehmer übergehen, dürfen die Zinsen laut Konsumentenschutzgesetz nur bis zur Vertragsauflösung berechnet werden. 

Lebensversicherung
Versicherungsvertrag, der bei Tod des Versicherungsnehmers oder Ablauf einer bestimmten Frist Geldleistungen an den Berechtigten beinhaltet. Die Er- und Ablebensversicherung ist einerseits eine Vorsorgemöglichkeit für die Zukunft und im Falle des Ablebens des Versicherten sind die Hinterbliebenen finanziell abgesichert. Andererseits stellt die Lebensversicherung eine steuerbegünstigte Sparform mit bestimmter Mindestlaufzeit dar. Die Ablebensversicherung oder Risikoversicherung bietet bei Tod des Versicherungsnehmers die Auszahlung der entsprechenden Versicherungssumme. Lebensversicherungen können zur Besicherung von Krediten "vinkuliert" oder auch verpfändet werden, bei Zahlungsverzug kann der Kreditgeber die Ansprüche aus der Versicherung geltend machen (siehe Vinkulierung, Verpfändung). 

Lohnverpfändung
Rechtsgeschäftliche Begründung eines Pfandrechtes am Einkommen des Schuldners zur Besicherung einer Forderung (oft als zusätzliche Sicherheit bei Krediten). Bei Zahlungsverzug kann der Gläubiger, nach Einholung der Verwertungsvereinbarung vom Schuldner, direkt beim Drittschuldner Lohnabzüge zu seinen Gunsten fordern. Die Pfändungsgrenzen dürfen aber auch hier nicht unterschritten werden. 

Mahnung
Grundsätzlich ist kein Gläubiger verpflichtet, eine fällige Forderung vor der gerichtlichen Geltendmachung zusätzlich einzumahnen. Mahnungen sind nur dann erforderlich, wenn keine Zahlungsfristen vereinbart sind; in diesem Fall bewirkt die Mahnung die sofortige Fälligkeit der Forderung. Bekommt man eine Mahnung und gibt es Probleme mit der Bezahlung, setzt man sich am besten unverzüglich mit dem Gläubiger in Verbindung und bemüht sich um eine neue Zahlungsvereinbarung z.B. die Zahlung in Raten. 

Mahnspesen
Angemessene Mahnspesen können vom Gläubiger verrechnet werden, wenn man sich im ursprünglichen Vertrag (Kaufvertrag, allg. Geschäftsbedingungen etc.) mit der Verrechnung von Mahnspesen einverstanden erklärt hat oder wenn man schuldhaft mit der Zahlung in Verzug gekommen ist (siehe auch Inkassobüro). Diese Mahnspesen sind dann auch zu bezahlen. 

Massekosten / Masseforderungen

Ansprüche von Gläubigern, die im Schuldenregulierungsverfahren zur Gänze aus der Konkursmasse zu bezahlen sind. Dazu gehören vor allem die Kosten des Verfahrens samt dem Honorar des Masseverwalters. Wenn diese nicht aus der Masse bezahlt werden können, werden sie vorläufig aus Amtsgeldern vorgestreckt, der Schuldner hat sie bis längstens 3 Jahre nach Verfahrensende zu begleichen. 

Masseverwalter 
Sachkundige Person, die vom Gericht zur Abwicklung und Vermögensverwaltung in Konkursverfahren bestellt wird. Im Privatkonkurs muss nicht in jedem Fall ein Masseverwalter bestellt werden. Bei Bestellung hat er vor allem das vorhandene Vermögen festzustellen, zu verwalten und schließlich zu verwerten, die Schulden festzustellen und die angemeldeten Forderungen prüfen. 

Mithaftung oder Mitschuldnerschaft / Gesamtschuldnerschaft / Solidarschuldnerschaft (siehe auch Ehegattenhaftung) 

Haftung mehrerer Personen für die gleiche Verbindlichkeit aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung. Für Gläubiger bringt diese Mithaftung eine zusätzliche Besicherung ihrer Forderung. Jeder Verpflichtete haftet für die gesamte Forderung. Der Gläubiger kann wählen, von wem er Zahlung verlangt (insgesamt natürlich nur einmal). Hat einer der Schuldner die ganze Leistung erbracht oder mehr als seinen internen Anteil an der Schuld gezahlt, so steht ihm ein Rückgriffsrecht (Regress) gegen die übrigen Mitschuldner zu. Besteht zwischen den Mitschuldnern keine andere vertragliche oder gesetzliche Regelung, so hat jeder Mitschuldner im Innenverhältnis den gleichen Teil der Gesamtschuld zu tragen. 

Offenbarungseid 

alteBezeichnung für das Vermögensverzeichnis.

Pauschalraten
Kapital und Zinsenzahlung erfolgt in Form von Raten. Während der Kreditlaufzeit sinkt der Anteil der Zinsen in der Pauschalrate, der Anteil der Kapitaltilgung nimmt gleichzeitig zu. 

Pfandbestellungsurkunde
Urkunde, aufgrund der die grundbücherliche Eintragung einer Belastung erfolgt. 

Pfändung siehe Exekution
Privatkonkurs/Privatinsolvenz

Umgangssprachliche Bezeichnung für das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren. Diese ist im Gegensatz zum Firmenkonkurs nur für Personen geeignet, die kein Unternehmen betreiben. Ziel dieses Verfahrens ist es, dem redlichen Schuldner die Möglichkeit für einen wirtschaftlichen Neubeginn durch Zwangsausgleich, Zahlungsplan oder Abschöpfungsverfahren mit Restschuldbefreiung zu bieten. Einleitungshindernisse und Mitwirkungspflichten sollen den Missbrauch dieses Verfahrens verhindern, die Möglichkeit der Restschuldbefreiung steht daher nur redlichen Schuldnern offen. 

Privatkredit
Jede Form der Kreditfinanzierung einer natürlichen Person oder eines "privaten Haushaltes" für private Zwecke; zur kurz- oder mittelfristigen Finanzierung von Konsumausgaben oder Wohnraumbeschaffung. Das Bankwesengesetz sieht für "Verbraucherkredite" bestimmte Formerfordernisse und Mindestinhalte vor: Schriftlichkeit, Angabe von Gesamtbelastung, effektivem und fiktivem Zinssatz, Definition der allfälligen Zinsgleitklausel, Angabe von Anzahl, Höhe und Fälligkeit der Raten. 

Prozesskosten
Die Prozesskosten setzen sich aus Gerichtsgebühren, Zeugengebühren, Sachverständigengebühren und Rechtsanwaltskosten zusammen. Gerichts- und Rechtsanwaltskosten richten sich nach dem Streitwert. Die im Zivilprozess unterlegene Partei hat dem Prozesssieger alle notwendigen Prozesskosten zu ersetzen. 

Quote
Als Quote bezeichnet man ganz allgemein den Teilbetrag eines Ganzen, der in Prozent angegeben wird. Bei Schuldenregulierungen (gerichtlich wie außergerichtlich) wird mit der Quote angegeben, wieviel Prozent der Gesamtforderung der Schuldner an die Gläubiger leistet. Eine Quote von z.B. 20 % würde bedeuten, dass vom offenen Betrag 20 % bezahlt werden und der Gläubiger auf die restlichen 80 % verzichtet. 

Rangprinzip/Prioritätsprinzip 
Greifen mehrere Gläubiger zur Befriedigung ihrer Forderung auf denselben Vermögensgegenstand des Gläubigers (Grundstücke, Fahrnisse, Gehalt). So gilt das sogenannte Prioritätsprinzip: "Wer zuerst zahlt, mahlt zuerst". Der Rang des einzelnen Gläubigers (1.Rang, 2. Rang usw.) richtet sich nach dem Zeitpunkt der Pfändung. Wird der Gegenstand verwertet, werden die Gläubiger nach ihrem Rang befriedigt (der Gläubiger im 1.Rang wird als erstes befriedigt, bleibt noch etwas für den Gläubiger im 2.Rang, wird auch dieser aus dem Erlös des Gegenstandes befriedigt, usw. 

Ratenvereinbarung
Darunter versteht man einen Vertrag über die Begleichung einer Verbindlichkeit in Teilbeträgen. Dies wird meist dann vereinbart, wenn die gesamte Forderung nicht auf einmal bezahlt werden kann. Durch die meist relativ hohe Zinsenbelastung liegt eine vergleichsweise teure Finanzierungsform vor. Üblicherweise wird mit einer Ratenvereinbarung auch ein sogenannter "Terminsverlust" vereinbart, das heißt: Wird eine Rate nicht bezahlt, werden automatisch alle Raten auf einmal fällig. Daher sollte bei Zahlungsschwierigkeiten unverzüglich Verhandlungen mit den Gläubigern bezüglich neuer Ratenvereinbarungen unter Anpassung an geänderte Verhältnisse aufgenommen werden. 

Restschuldbefreiung 
Nach erfolgreicher Erfüllung eines Schuldenregulierungsverfahrens (außergerichtliche Ausgleich, Zwangsausgleich, Zahlungsplan, Abschöpfungsverfahren) wird der Schuldner von den im Verfahren nicht erfüllten Verbindlichkeiten befreit. 

Rechtskraft
Unanfechtbarkeit der Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde. Rechtskraft tritt ein, wenn entweder kein weiteres ordentliches Rechtsmittel mehr zulässig oder die Rechtsmittelfrist ungenützt verstrichen ist. Nach Eintritt der Rechtskraft kann der Gläubiger seinen Anspruch unter Zuhilfenahme der Gerichte zwangsweise mittels Exekution durchsetzen. 

Rechtsmittel/Rechtsbehelf 
Verfahrensschritte (zB Berufung, Rekurs und Nichtigkeitsbeschwerde) im Gerichtsprozess oder Verwaltungsverfahren, mit denen eine Partei eine ihr ungünstige Entscheidung bekämpfen und eine Entscheidungsfindung der übergeordneten Instanz erwirken kann (siehe auch Instanzenzug). 

Rechtspfleger 
Rechtspfleger sind Gerichtsorgane, denen genau bezeichnete Arten von Geschäften der Gerichtsbarkeit erster Instanz übertragen sind. Bei der Besorgung ihrer Geschäfte sind die Rechtspfleger nur an die Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Richters gebunden. Ihre Entscheidung unterliegt der Prüfung im gerichtlichen Rechtsmittelverfahren. Ihr Wirkungsbereich erfasst vorwiegend die Bereiche des Mahnverfahrens (Erlassung eines Zahlungsbefehls), Exekutionssachen, Insolvenzsachen, Verlassenschaftssachen, Pflegschafts-sachen, Grundbuchs- und Firmenbuchssachen. 

RSa-Brief
Zustellungsform für besonders wichtige Schriftstücke im Gerichts- oder Verwaltungsverfahren. Der "blaue Brief" wird eigenhändig zugestellt, dh dass nur der Adressat selbst ihn übernehmen darf. Wenn dieser nicht angetroffen wird, kann noch einem zweiten Zustellversuch durch Hinterlegung zugestellt werden. 

RSb-Brief
Ein "weißer Brief" kann auch einem Ersatzempfänger, etwa einem erwachsenen Mitbewohner oder dem Arbeitgeber, übergeben werden. 

Schuldenregulierung 
Alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine langfristig tragfähige Lösung der Überschuldung herbeizuführen .Im rechtlichen Sinn bezeichnet das "Schuldenregulierungsverfahren" das bezirksgerichtliche Konkursverfahren über natürliche Personen (Personen, die bei Antragstellung kein Unternehmen betreiben). 

Solidarbürgschaft / Haftung als Bürge und Zahler

Dies ist eine Sonderform der Bürgschaft, bei der der Gläubiger den Bürgen auch ohne vorhergehende Mahnung des Schuldners in Anspruch nehmen kann. Dem Gläubiger gegenüber haften somit mehrere Personen als Gesamtschuldner, wobei der Gläubiger die Forderung gegen jeden einzelnen in voller Höhe geltend machen kann. 

Solidarhaftung (s. auch Mithaftung) 

Die Haftung mehrerer Personen als Gesamtschuldner. 

Soll-Zinsen
Jene Zinsen, die der Kunde eines Geldinstitutes für das Gewähren einer Ausleihung zu zahlen hat. 

Strafgericht (s. auch Geldstrafe, Verwaltungsstrafe)

Strafgerichte dienen der gerichtlichen Verfolgung von strafbaren Handlungen. Vom Justizstrafrecht (Ausübung durch Gerichte) unterscheidet man das Verwaltungsstrafrecht. Als Strafen können Freiheitsstrafen oder Geldstrafen verhängt werden. Strafgerichte können Strafen auch bedingt nachsehen. Das bedeutet, dass eine verhängte Strafe vorerst nicht vollzogen wird; der Verurteilte erhält sozusagen noch eine Chance. Wenn er innerhalb der bestimmten Probezeit (1 bis 3 Jahre) nicht eine weitere strafbare Handlung begeht, wird vom Vollzug der Strafe endgültig abgesehen; sonst kann die bedingte Strafnachsicht widerrufen werden. 

Stundung / Zahlungsaufschub 

Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner mit der die Fälligkeit oder lediglich die Möglichkeit der Geltendmachung einer Forderung durch den Gläubiger auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. In der Praxis wird meist eine "reine Stundung" vereinbart, ohne die Fälligkeit der Forderung zu beeinflussen. Der Gläubiger stimmt nur der späteren Zahlung der Forderung zu, die Forderung selbst bleibt fällig; der Gläubiger verzichtet für den Stundungszeitraum auf die gerichtliche Geltendmachung durch Klage oder Exekution. Eine Stundung empfiehlt sich zur Überbrückung von kurzfristigen Zahlungsproblemen. Je nach Vereinbarung werden die ausgesetzten Raten entweder auf die folgenden Raten aufgeteilt und erhöhen damit die weiteren Zahlungen, oder sie werden in der ursprünglichen Höhe, aber eben später bezahlt. In jedem Fall erhöht sich die Gesamtbelastung, der Schuldner zahlt mehr für seine offenen Schulden. Daher ist von einer Stundung abzuraten, wenn sie nicht zur Überbrückung von Zahlungsengpässen ausreicht und das Problem nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. 

Tagsatzung
ist die Bezeichnung für eine Gerichtsverhandlung. Die erste Tagsatzung im Zivilprozess ist der erste öffentliche Verhandlungstermin, bei dem festgehalten wird, ob es überhaupt zu einem Sachstreit zwischen den Parteien kommt. Die Verhandlungstermine für erste Tagsatzungen sind äußerst knapp angesetzt. Absolute Pünktlichkeit ist erforderlich, Verspätung führt zu einem Versäumungsurteil. 

Überschuldung
Überschuldet ist man, wenn nach Abzug von Miete, Strom- und Heizkosten, Telefongebühren, Zahlung von Versicherungsbeiträgen und notwendigen Ausgaben für den Lebensunterhalt der Rest des monatlichen Einkommens nicht mehr für die zu zahlenden Raten ausreicht. 

Überziehung, Überziehungsrahmen, Überziehungskredit

Eine Überziehung ist ein Minus (= Soll) am Konto. Der Überziehungskredit - also die Möglichkeit über den mit der Bank vereinbarten Überziehungsrahmen zu verfügen bietet vielen Bankkunden die bequeme Möglichkeit, ohne lästige Formalitäten kurzzeitig Kredit in Anspruch zu nehmen. Überziehungszinsen von bis zu 20 Prozent machen den Überziehungskredit nicht gerade zu einer preiswerten Angelegenheit. Geeignet ist die Kontoüberziehung nur für den kurzfristigen und überschaubaren Bedarf. Dabei wird in der Regel ein Überziehungsrahmen von zwei bis drei Monatsgehältern gewährt. Ein Überziehen des Überziehungsrahmens wird zwar von den Banken in der Regel - in begrenztem Umfang - hingenommen, aber sie haben keine Sicherheit mehr, dass wichtige Überweisungen (wie z. B. die Miete) termingemäß erfolgen. Als „Lösung“ wird möglicherweise seitens der Bank die Umwandlung der Kontoüberziehung in einen Kredit angestrebt. 

Umschuldung
Bei einer Umschuldung wird ein Kredit aufgenommen, um bereits bestehende Schulden bei anderen Gläubigern zahlen zu können. Häufiges Ziel von Umschuldungen ist die Erziehung günstigerer Konditionen (Zinsen, Gesamtbelastung, Ratenhöhe, Wechsel oder Verringerung der Sicherheiten etc.) oder die Zusammenlegung verschiedenster Schulden auf einen einzigen Kreditgeber. Doch vor allem die in Zeitungsannoncen angebotenen Umschuldungen halten meist nicht das, was das Inserat verspricht. Sie sind meist teuer, da die Zinssätze in der Regel hoch sind und auch eine Provision an den Kreditvermittler zu zahlen ist. Als Form der Schuldenregulierung ist eine Umschuldung nur zweckmäßig, wenn sie in einen umfassenden und durchdachten Zahlungsplan eingebettet ist. An der aktuellen Schuldenhöhe ändert nämlich auch eine Umschuldung nichts. 

Unterhalt – Kindesunterhalt

Zahlungsverpflichtung aufgrund des gesetzlichen Anspruches, nach Trennung oder Scheidung für getrennt lebende Kinder. Unterhaltspflichten für Kinder sind bei der Gehaltspfändung zu berücksichtigen, sie erhöhen den unpfändbaren Betrag. Bei Gehaltsexekution von Unterhaltsansprüchen gelten niedrigere Pfändungsgrenzen als bei Pfändung für sonstige Schulden. Schuldhafte Verletzung der Unterhaltspflicht ist gemäß § 198 Strafgesetzbuch strafbar. 

Unterhalt – Ehegattenunterhalt

Zahlungsverpflichtung aufgrund des gesetzlichen Unterhaltsanspruches, insbesondere nach Trennung oder Scheidung für den getrennt lebenden Ex-Ehepartner. Unterhaltspflichten für Partner/Expartner sind bei der Gehaltspfändung zu berücksichtigen, sie erhöhen den unpfändbaren Betrag. Bei Gehaltsexekution von Unterhaltsansprüchen gelten niedrigere Pfändungsgrenzen als bei Pfändung für sonstige Schulden. Schuldhafte Verletzung der Unterhaltspflicht ist gemäß § 198 Strafgesetzbuch strafbar.

Verbraucherkredite
Verbraucherkredite sind Finanzierungen, bei denen der Kreditnehmer eine natürliche oder juristische Person ist, die zu einem Zweck handelt, der nicht zum Betrieb ihres Unternehmens dient. Unter dem Begriff "Verbraucherkredit" sind sowohl Kreditgeschäfte (Gewährung von Geldkrediten und Gelddarlehen) als auch Bauspargeschäfte (Vergabe von Bauspardarlehen) zu verstehen. Betroffen sind alle Finanzierungen an Verbraucher. Ausnahme: Reparaturdarlehen 

Vergleich
Vertrag zur Klärung streitiger, zweifelhafter oder uneinbringlicher Rechte unter beiderseitigem Nachgeben. Für beide Parteien zermürbende Schuldenprobleme können durch gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich (häufig auch als "Ausgleich" bezeichnet) geregelt werden, der Schuldner verpflichtet sich dabei, eine reduzierte Leistung bei Restschuldverzicht zu erbringen. Vor Gericht oder bei einem Notar in Form eines vollstreckbaren Notariatsaktes geschlossene Vergleiche bilden Exekutionstitel (s. auch Schuldanerkenntnis). Außergerichtliche Vergleiche müssen notfalls im Zivilprozess durchgesetzt werden. 

Verjährung 
Jeder Anspruch, jede rechtliche Forderung kann verjähren, dh sie erlischt nach einer bestimmten, vom Gesetzgeber festgelegten Frist. Auch die Kapitalforderung, die eine Schuldvorschreibung verbrieft, kann verjähren; ebenso der Anspruch auf die Zinsen. Beim Kapital beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre nach Fälligkeit, bei Zinsen drei Jahre nach dem Ende des Jahres der Fälligkeit. Es handelt sich dabei also um einen Verlust von Rechten, die durch eine bestimmte Zeit nicht ausgeübt werden. Werden Rechte nicht vor Ablauf der Verjährungsfirst durch Klage geltend gemacht oder vom Verpflichteten anerkannt, können sie gegen dessen Willen nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden. Bei Klagen auf verjährte Forderungen muss der Beklagte allerdings die Verjährung einwenden, sie wird nicht von Amts wegen beachtet. Wenn er das unterlässt, ergeht ein Versäumungsurteil und der Gläubiger verfügt trotz Verjährung über einen Exekutionstitel. Geldforderungen, wie zB offene Teilzahlungen, Mieten oder Kaufpreise, verjähren in der Regel innerhalb von 3 Jahren ab Fälligkeit bzw. dem letzten, geeigneten Betreibungsversuch. Die Verjährungszeit der meisten anderen Rechte beträgt 30 Jahre. Rechtskräftig festgestellte Forderungen (s. Exekutionstitel) verjähren in 30 Jahren. 

Vermögensverzeichnis 

Auflistung des Einkommens und Vermögens im Exekutionsverfahren (früher "Offenbarungseid") bzw. Aufstellung aller Aktiva (Vermögen, Guthaben, Forderungen) und Passiva (Schulden) im Konkursverfahren. Im Exekutionsverfahren muss der Schuldner ein Vermögensverzeichnis vorlegen, wenn keine pfändbaren Gegenstände vorgefunden werden. Das Vermögensverzeichnis ist nicht vor Gericht zu beeiden, falsche oder unvollständige Angaben im Vermögensverzeichnis sind jedoch strafbar. Im Konkursverfahren ist die Vorlage eines genauen Vermögensverzeichnisses Voraussetzung für die Eröffnung, wenn es an einem zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichendem Vermögen fehlt. 

Verpfändung / Vinkulierung von (Versicherungs-)Ansprüchen 

Die Verpfändung/Vinkulierung von (Versicherungs-)Ansprüchen dient (meist Kreditinstituten) zur Besicherung einer Forderung (Kredit, Kontoüberzug). Im Versicherungsfall (zB Ableben) kommt die Versicherungssumme dem Pfand-/Vinkulargläubiger zur Deckung der offenen Forderung zu Gute. Ist eine Versicherung verpfändet/vinkuliert, so kann man als Versicherungsnehmer nur mit Zustimmung des Pfand-Vinkulargläubigers den Vertrag verändern, stornieren oder Auszahlungen verlangen. In einem Konkursverfahren fällt eine verpfändete Versicherung zur Gänze dem Pfandgläubiger zu; eine vinkulierte Versicherung fällt in die sogenannte Konkursmasse und wird im Verfahren auf alle Gläubiger aufgeteilt. Für den Gläubiger bestehen steuerrechtliche Unterschiede zwischen Vinkulierung und Verpfändung. 

Verstrickungsbruch 
Strafbare Handlung nach § 271 Strafgesetzbuch durch Zerstörung, Beschädigung, Verunstaltung, Unbrauchbarmachung oder Entziehung aus der Pfändung ("Verstrickung") einer gepfändeten Sache. 

Vollstreckungsvereitelung
Strafbare Handlungen nach den §§ 162, 163 Strafgesetzbuch. Vorsätzliche Schädigung eines Gläubigers im Rahmen eines Exekutionsverfahrens durch Verheimlichen, Beiseiteschaffen oder Beschädigen von Vermögensbestandteilen, Vorschützen oder Anerkennen von nicht bestehenden Schulden oder sonstige wirkliche oder scheinbare Verringerung des Vermögens. Die Vollstreckungsvereitelung ist nach der Konkursordnung (KO) § 201, Abs. 1, Z 1 ein Einleitungshindernis für ein Abschöpfungsverfahren im Privatkonkurs. 

Wechselbürgschaft
Die Zahlung der Wechselsumme kann ganz oder teilweise durch Wechselbürgschaft gesichert werden. Der Wechselbürge (Aval) haftet solidarisch mit demjenigen Wechselverpflichteten, für den er sich verbürgt hat. Die Bürgschaftserklärung wird auf den Wechsel gesetzt und durch die Worte "als Bürge", oder einen gleichbedeutenden Vermerk ausgedrückt. Sie ist vom Wechselbürgen zu unterschreiben (die bloße Unterschrift auf der Vorderseite des Wechsels gilt als Bürgschaftserklärung, wenn es sich nicht um die Unterschrift des Bezogenen oder des Ausstellers handelt). In der Erklärung ist anzugeben, für wen die Bürgschaft geleistet wird. Mangels einer solchen Angabe gilt sie für den Aussteller. Nach der Rechtssprechung kann jedoch die ausdrückliche Angabe, für wen gebürgt wird, durch die unmittelbare räumliche Nähe der Bürgschaftserklärung mit der Unterschrift eines anderen Wechselverpflichteten ersetzt werden. 

Wiederaufnahme Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Rechtsbehelf im Zivilprozess zur Beseitigung von Versäumungsfolgen. Die Wiedereinsetzung versetzt den Prozess in die Lage zurück, in der sich dieser vor der Versäumung befunden hat. Voraussetzung ist allerdings, dass die Versäumung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis (zB Verkehrsunfall, schwere Erkrankung etc.) verursacht worden ist. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen 14 Tagen nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzubringen. Die versäumten Prozesshandlungen sind nachzuholen. 

Zahlungsbefehl
Wird eine Schuld nicht zum vereinbarten Zeitpunkt bezahlt, kann der Gläubiger den offenen Betrag bei Gericht einklagen. Dem Schuldner (im Zahlungsbefehl "Verpflichtete Partei" genannt) wird dann vom Gericht ein sog. Zahlungsbefehl zugestellt, indem der Schuldner zur Bezahlung des dort genannten Betrages verpflichtet wird. Das Gericht erlässt den Zahlungsbefehl aufgrund der Angaben des Klägers ohne Überprüfung des Sachverhalts. Wenn man als Betroffener dagegen nicht innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhebt, kann sofort Exekution geführt werden. Das gilt auch dann, wenn der Zahlungsbefehl einen offensichtlichen Fehler enthält und beispielsweise auf ein Vielfaches des tatsächlich geschuldeten Betrages lautet! Also unbedingt genau lesen und fristgerecht einschreiten, wenn etwas nicht stimmt. Durch den Einspruch tritt der Zahlungsbefehl außer Kraft und es kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Keinesfalls sollte aber nur aus Verdacht oder um das Verfahren zu verzögern Einspruch erhoben werden. Wird ein Gerichtsverfahren eingeleitet, entstehen höhere Verfahrenskosten, die demjenigen aufgebrummt werden, der den Prozess verliert. 

Zahlungsunfähigkeit
Unmöglichkeit für natürliche Personen, die fälligen Schulden aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage binnen angemessener Frist zu begleichen. Das ist der Fall, wenn eine entsprechendes Missverhältnis zwischen den verfügbaren Mitteln des Schuldners (dazu zählt insbesondere seine persönliche Leistungsfähigkeit und seine Kreditwürdigkeit) und der gesamten Schuldenbelastung besteht. Wer seine Zahlungsunfähigkeit fahrlässig herbeiführt, muss mit einem Strafverfahren wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen rechnen. Die Zahlungsunfähigkeit ist Voraussetzung für die Konkurseröffnung. 

Zahlungsverzug
Nichterfüllung fälliger Verbindlichkeiten (s. auch Fälligkeit). Regelmäßige Folgen des Zahlungsverzuges sind vor allem die Berechnung von Verzugszinsen und die zivilgerichtliche Klage. 

Zession (Forderungsabtretung)

Übertragung einer Forderung von einem Gläubiger an einen anderen, der Rechtsanspruch an der jeweiligen Forderung geht auf den neuen Gläubiger über. Nach Verständigung von der Zession darf der Schuldner nur mehr an den neuen Gläubiger zahlen, nur dieser kann ab jetzt bei Zahlungsrückständen klagen und allenfalls exekutieren. Für Geschäfte zwischen Verbrauchern und Unternehmern verbietet das Konsumentenschutzgesetz die Abtretung von Lohn- und Gehaltsforderungen zur Sicherung und Befriedigung noch nicht fälliger Forderungen. Wird eine derartige Abtretung dennoch vereinbart, bleibt sie allerdings gültig. 

Zinsbindungsfrist
Sie setzt den Zeitraum fest, für den ein (fixer) Zinssatz eines Darlehens gültig ist. 

Zinsgleitklausel
Vereinbarte Zinssätze können durch das Kreditinstitut geändert werden, wenn dies im Kreditvertrag schriftlich vereinbart wurde. Die für eine Erhöhung maßgeblichen Umstände müssen jedoch im Vertrag ausreichend umschrieben sein. Unwirksam wäre eine Klausel, die dem Kreditgeber bloß das Recht zur Erhöhung des Zinssatzes einräumt, ohne ihn auch bei Veränderung der Umstände zu einer entsprechenden Senkung zu verpflichten. Änderungen des Zinssatzes sind unter Angabe des neuen Zinssatzes schriftlich bekannt zu geben. 

Zinseszinsen
Zinsen, die auf nicht ausgezahlte Zinsen berechnet werden. Sie werden dem Kapital hinzugefügt (kapitalisiert) und mit diesem neuerlich verzinst. 

Zinsniveau
Der Zinssatz für Leihkapital (Kredite) ist nicht zu allen Zeiten gleich, vielmehr richtet sich seine Höhe nach der jeweiligen Wirtschaftslage. Er wird außerdem durch bestimmte Maßnahmen der Österreichischen Nationalbank beeinflusst (Diskontsatz, Lombardsatz, Mindestreservensätze). Im Rahmen eines so gebildeten Zinsniveaus richtet sich die Höhe der Zinsen im Einzelfall nach Laufzeit und nach dem Risiko, das der Geldgeber eingeht. 

Zinssatz
Der in Prozenten pro Zinsverrechnungszeitraum ausgedrückte Preis für Leihgeld oder Leihkapital. Die Höhe (Zinsniveau) richtet sich nach der Geld- oder Kapitalmarktsituation. Verrechnungsmäßig unterscheidet man zwischen einem antizipativen und einem dekursiven Zinssatz sowie zwischen einer Zinsberechnung von fallenden (kontokorrentmäßig) oder vom stehenden Kapital. 

Zwangsversteigerung
Zwangsweise Verwertung einer Liegenschaft (Haus, Grundstück, Wohnung) des Verpflichteten zwecks Befriedigung der betreibenden Gläubiger aus dem Erlös. Um dem Verpflichteten Gelegenheit zur Abwendung der Versteigerung zu geben bzw. eine größtmögliche Zahl von Bietern aufmerksam zu machen, muss zwischen der Exekutionsbewilligung und dem Versteigerungstermin ein Zeitraum von mindestens drei Monaten liegen. Nach der Versteigerung können die bisherigen Eigentümer notfalls mit staatlicher Zwangsgewalt aus der Liegenschaft entfernt werden, in besonderen Härtefällen kann das Gericht auf Antrag einen Räumungsaufschub gewähren. 

Institution Schuldnerberatung

Quelle: „Qualitätsmanagementhandbuch; Richtlinien und Standards zur Beratungstätigkeit“ ARGE Schuldnerberatungen - ASB Dachverband der SB-Stellen, Linz 02/2004

Die österreichweiten Schuldnerberatungen sind zum überwiegenden Teil als privatrechtliche, gemeinnützige Vereine organisiert. Einige sind in öffentliche Einrichtungen (z.B. Magistrat) eingebunden oder als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert. Sie werden zum größten Teil von öffentlicher Hand finanziert (Länder, Städte, AMS, sonstige Einrichtungen, ...) und sind direkt oder durch ihre MitarbeiterInnen Mitglieder der Dachorganisation „ASB Schuldnerberatungen GmbH“. 

Geschichte, Entwicklung

Schuldnerberatung als Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen hat sich speziell in der Bewährungshilfe herauskristallisiert. SozialarbeiterInnen erkannten früh, dass der Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit, Lohnpfändung, Alimentationszahlungen und unbezahlten Rechnungen durchbrochen  werden muss, wenn an einer Integration der KlientInnen gearbeitet werden will.

Seit Ende der 80iger Jahre haben sich die Schuldnerberatungen österreichweit organisiert. Seit 1995, mit dem Inkrafttreten des „Privatkonkurses“, gibt es bevorrechtete Schuldnerberatungen (dzt. 11; rechtliche Voraussetzungen siehe unten), die auch namentlich als „Schuldnerberatung“ in der Konkursordnung erwähnt sind. Für das Zustandekommen des Gesetzes haben sich die Stellen in internen und ministeriellen Arbeitskreisen engagiert. Die ASB hat (gem. § 12 (1) des Insolvenzrechtseinführungsgesetzes [IEG]) ein Stellungnahmerecht vor der Entscheidung zur Bevorrechtung von Schuldnerberatungen durch den Bundesminister für Justiz.

Die ARGE Schuldnerberatungen (ASB) wurde 1992 bis 2002 als Verein gegründet. Mit Ende 2002 wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gemeinnützigkeitsstatus
 gegründet, die die Agenden des Vereins übernahm. Im Beirat
 können alle bevorrechteten Schuldnerberatungen vertreten sein. Die ASB koordiniert die gemeinsamen Interessen als Schnittstelle zwischen den Schuldnerberatungen und öffentlichen/privaten Einrichtungen. Die ASB handelt auf Grund von Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung.

Leitbild

Definition Schuldnerberatung 

Schuldnerberatung bietet für verschuldete Einzelpersonen, Familien und Haushalte Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel an, die mannigfaltigen Folgeprobleme von Ver- oder Überschuldung zu beseitigen oder zu verringern. Schuldnerberatung ist Teil einer umfassenden Lebensberatung, sie ist ebenso Beratung in sozialen Angelegenheiten und damit persönliche Hilfe. Die Schwerpunkte der Schuldnerberatung liegen in der rechtlichen und wirtschaftlichen Beratung. Eine erforderliche psycho-soziale Begleitung in der persönlichen Beratung und pädagogisch-präventive Hilfe wird gleichermaßen miteinbezogen. KlientInnen werden in ihrem sozialen Umfeld gesehen und unter diesem ganzheitlichen Bild beraten. Die Beratung erfolgt vertraulich auf den Grundlagen der Freiwilligkeit und der Eigenverantwortlichkeit der KlientenIinnen.

Organisationskultur

Die Schuldnerberatung sieht sich als sozialer Dienstleistungsbetrieb, der sein Angebot im Auftrag der öffentlichen Hand stellt.

Die derzeit bestehenden Organisationsstrukturen machen es möglich, die gesetzliche Aufgabe wahrzunehmen, sensibel genug die Bedürfnisse der Betroffenen aufzunehmen und auf geänderte Bedingungen einzugehen.

Lobbying

Die Schuldnerberatung tritt gegenüber Gläubigern, Gebietskörperschaften, Organen der Gerichtsbarkeit und Legislative als Interessensvertreter für die potentiellen SchuldnerInnen auf. Sie gilt als „Anwalt" der ver- und überschuldeten privaten Personen (Haushalte) und sieht sich als aktiver, kompetenter Verhandlungspartner.

Inhaltlich ist die Schuldnerberatung streng dem jeweiligen Sachverhalt und –zusammenhang verpflichtet.

Gesellschaftspolitischer Auftrag

Basis ist das Leitbild einer demokratischen, solidarischen Gesellschaft, in der soziale und kulturelle Unterschiede respektiert und sozial Schwächere unterstützt werden. 

Die konkrete Hilfe der Schuldnerberatung richtet sich an ratsuchende Personen, um deren gesellschaftliche Integration und wirtschaftliche Selbständigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. 

Allgemein hat die Schuldnerberatung den gesellschaftlichen Auftrag, breitenwirksam die erforderliche präventive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit zu leisten.

Angebot der Schuldnerberatungen

Das Angebot umfasst konkrete Hilfestellung, um die finanzielle Not zu lindern bzw. zu beseitigen. Im Rahmen des persönlichen Vertrauensverhältnisses zwischen BeraterIn und KlientInnen sind spezifische Angebote möglich, um ein autonomes, selbstverantwortliches Verhalten zu fördern, vor allem um eine Wiederholung von (finanziellem) Fehlverhalten zu vermeiden.

Nach Maßgabe der verfügbaren Kapazitäten leistet die Schuldnerberatung zudem präventive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit. Besondere Schwerpunkte sind dabei die Bildungsarbeit (Schule, Erwachsenenbildung), Öffentlichkeitsarbeit (Bewusstseinsbildung, Information), Aktionen (Veranstaltungen, Plakate, Studien) und die Einflussnahme auf die Gesetzgebung (z.B. zum Schuldenregulierungsverfahren, zum Zurückdrängen von Bürgschaften, Gehaltsverpfändungen und Lohnpfändungen).

Zielsetzung der Schuldnerberatung

Allgemeines Ziel der Schuldnerberatung ist es, die existentiellen Probleme ver- (über-) schuldeter Privatpersonen - unter Einbeziehung der gesamten Lebenssituation - durch geeignete Maßnahmen zu verhindern oder zu verringern und/oder zu beseitigen.

Qualitätsanspruch

Ein Mittel zur Zielerreichung ist die Anerkennung von Qualitätserfordernissen und deren ständige Überprüfung gemäß den gesellschaftlichen Anforderungen.

Das heißt, dass eine fortlaufende Anpassung an die sich ändernden Qualitätsstandards und Richtlinien, wie z.B. in den Bereichen: Aus- und Fortbildung, Supervision, zeitgemäßer technischer und räumlicher Ausstattung, Bedürfnisse der KlientenInnen etc. erfolgt. Die kontinuierliche Qualitätsanpassung wird durch den Qualitätszirkel gewährleistet.

Zielgruppe

Die unmittelbare oder primäre Zielgruppe sind ratsuchende ver- und überschuldete Privatpersonen.

Eine mittelbare Zielgruppe im Rahmen der präventiven Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit ist die gesamte Gesellschaft.

Rechtliche Standards 

Rechtliche Voraussetzungen für die Bevorrechtung

Durch § 12 Insolvenzrechtseinführungsgesetz (IEG) 
 wurde gesetzlich festgelegt, welche Voraussetzungen für die Bevorrechtung erforderlich sind. Der Bundesminister für Justiz hat eine Schuldnerberatungsstelle auf Antrag mit Bescheid zu bevorrechten, wenn diese

nicht auf Gewinn gerichtet ist,

die Beratung unentgeltlich anbietet,

verlässlich ist, 

im Geschäftsjahr durchschnittlich mindestens drei Schuldnerberater ganztägig beschäftigt,

über eine an den Erfordernissen eines zeitgemäßen Qualitätsmanagements ausgerichtete Organisation verfügt und

sich seit mindestens zwei Jahren auf dem Gebiet der Schuldnerberatung erfolgreich betätigt. 

ASB-interne Voraussetzung

Interne Vorgaben für die Bevorrechtung und für Mitglieder, die Schuldnerberatung anbieten:

Kooperationsbereitschaft und Zusammenarbeit mit der ASB Schuldnerberatungen GmbH

Beratung für unselbständig erwerbststätige und beschäftigungslose natürliche Personen,

Förderung der Beratungsstelle überwiegend durch Bund, Länder und Gemeinden oder Voraussetzung als freier Wohlfahrtsträger im Sinne der Sozialhilfegesetze,

Ausbildungsverpflichtung für neue MitarbeiterInnen,

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch die Schuldnerberatung.

Organisationsinternes Umfeld

Vorstands-/Aufsichtsratebene 

Zwischen Geschäftsführung und Vorstand bzw. Aufsichtsrat bzw. Generalversammlung sind klare Richtlinien über Kompetenz- und Aufgabenaufteilung festzulegen und zu dokumentieren, entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Geschäftsordnung.

Wesentliche Aufgaben des Vorstandes (neben den Aufgaben laut Vereinsstatuten) bzw. Aufsichtsrates (lt. Gesellschaftsvertrag), die zur Förderung der Produktqualität und zur wirtschaftlichen Stabilität des Vereins beitragen sollen, sind:

Finanzielle Absicherung (Sponsoring,...)

Repräsentation des Vereins und dessen Tätigkeit nach außen

Effizienter Einsatz der verfügbaren Ressourcen

Strategische Zielsetzungen (Trends)

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat die Schuldnerberatungspolitik, deren Zielsetzungen und Verpflichtungen, die für den Bestand der Einrichtung wichtig ist, in Übereinkunft mit dem Vorstand bzw. Aufsichtsrat festzulegen und den MitarbeiterInnen festzulegen, zu dokumentieren und entsprechend umzusetzen. 

Die Geschäftsführung hat weiters dafür zu sorgen, dass die Schuldnerberatungspolitik von den Mitarbeitern verstanden, verwirklicht und aufrechterhalten wird, und dass die Förderung der Mitarbeit im besonderen im Aus- und Fortbildungsbereich gewährleistet ist.
In Institutionen, in denen die Schuldnerberatung in ein größeres psycho-soziales  Beratungsangebot integriert ist, ist ein eigenes Fachteam „Schuldnerberatung“ zu bilden, dem ein/e Leiter/in der Schuldnerberatung inhaltlich vorgesetzt ist. Diese Position ist mit den, für die Umsetzung der Standards notwendigen Kompetenzen auszustatten.

Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass

die Einschulungs- und Weiterbildungspläne erstellt und schriftlich dokumentiert werden und fixe Standards bzgl. Einschulung und Weiterbildung beinhalten,

jährlich eine Klausur abgehalten wird, wo ein Abgleich über festgelegte und erreichte Ziele stattfindet und künftige (strategische und unmittelbare/operative) Ziele festgelegt und deren Umsetzung dokumentiert wird,

intern festgelegte Richtlinien dokumentiert und standardisierte Abläufe eingeführt und aufrechterhalten, sowie die technischen Mindeststandards den handelsüblichen Standards kontinuierlich angepasst werden,
schriftliche Entscheidungsprotokolle gibt und deren Überprüfung durchgeführt wird,

es klare, transparente Kompetenzaufteilungen und klar strukturierte Tätigkeitsbereiche gibt, wo der Handlungsspielraum - eigenverantwortliches Arbeiten – des/der jeweiligen Mitarbeiters/in festgelegt ist,

die Abläufe effizient gestaltet sind und dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) unterliegen,

geeignete Indikatoren für die Arbeitszufriedenheit unter Mitwirkung der MitarbeiterInnen zu erarbeiten sind.

Tätigkeitsbereiche und organisatorischer Aufbau der Organisation

Die Tätigkeitsbereiche und der organisatorische Aufbau (Struktur) der Einrichtung sind festzulegen und zu dokumentieren.

Tätigkeitsbereiche: Beratung/Vertretung, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit (PR), Fortbildung, EDV, Evaluierung der Tätigkeit ... 

Organisatorischer Aufbau (Struktur): Geschäftsstelle, Regionalstellen, Sprechtage ...

Führungsstruktur: Vorstand bzw. Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Generalversammlung, Regionalstellenleiter, BeraterInnen und Verwaltungskräfte, sonstige Fachkräfte.

Zuständigkeit

Die Zuständigkeiten aller Mitarbeiter/innen (Geschäftsführung, BeraterInnen, Verwaltung) sind in Arbeitsplatzbeschreibungen, in individuellen Vereinbarungen und/oder in Betriebsvereinbarungen festzulegen.

Personelle Ausstattung und Standards

Personelle Ausstattung

Mindestanzahl an SchuldnerberaterInnen in den Beratungsstellen

Zentralstellen

Die Zentralstelle ist im Geschäftsjahr durchschnittlich mit mindestens drei vollzeitbeschäftigten SchuldnerberaterInnen bzw. der entsprechenden Anzahl von teilzeitbeschäftigten SchuldnerberaterInnen zu besetzen.

Regionalstellen

Jede Regionalstelle soll durchgehend mit mindestens einer/m vollzeitbeschäftigten Schuldnerberater/in bzw. mit zwei teilzeitbeschäftigten SchuldnerberaternInnen besetzt sein. 

Sprechtage

Jeder Sprechtag soll kontinuierlich mindestens 1x monatlich abgehalten werden.

Flächendeckende Beratung (bezogen auf d. jeweilige Bundesland)

Die Bevölkerung hat Anspruch auf flächendeckende Versorgung mit Beratungsstellen bzw. Sprechtagen. Dabei sind insbesondere folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

Bevölkerungsdichte, zumutbare Anreisezeit der KlientenInnen zum Beratungsgespräch, besondere wirtschaftliche und soziale Problemzonen.

Arbeitsplatzbeschreibung

Die Arbeitsplatzbeschreibung beinhaltet alle Tätigkeitsbereiche, die ein/e Berater/in im Zuge der Beratung, Begleitung, Vertretung (inklusive Vor- und Nacharbeiten) durchzuführen hat.
Einschulungsplan am eigenen Arbeitsplatz

Der Einschulungsplan umfasst die Einführung neuer Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz.

Inhalte des Einschulungsplanes sind:

Namhaftmachen des/der Verantwortlichen für die Einschulung 

das kann auch fachspezifisch aufgeteilt sein, d.h. rechtlicher Bereich, EDV-Einschulung, Beratung, Aktenführung, usw.

Inhalte der Einschulung


zur Beratung:

theoretische Anleitung (Rechtliches Fachwissen,...)

praxisorientierte Anleitung (Beratungsablauf, Aktenverwaltung , EDV,... )

zur eigenen Organisation und zu externen wichtigen Organisationen 

Struktur, Arbeitsfelder, Vereinbarungen, ...

ASB, ...

Dauer der Einschulung

Überprüfung der Qualität der Einschulung

Bereitstellen einer schuldnerberatungsrelevanten Standardliteratur
 
Grundausbildung, ASB-Ausbildungsblock

Neuen SchuldnerberaterInnen ist neben der Einschulung am eigenen Arbeitsplatz eine verpflichtende, umfassende Grundausbildung zu ermöglichen. 

Die ASB Schuldnerberatungen GmbH bietet jährlich einen umfassenden, kostenpflichtigen Ausbildungsblock für NeueinsteigerInnen an. 

Wesentliche Inhalte dieses Ausbildungsprogramms sind:

Kennen lernen der Funktionen und gängigsten Arbeitsmethoden in den Schuldnerberatungen

Kommunikationstraining

Vermittlung der schuldnerberatungsrelevanten Rechtsbereiche

Kennen lernen der Gläubigergruppen und ihrer Interessenslagen sowie der gängigen Verhandlungstechniken.

Fortbildung

Fortbildung dient der individuellen Spezialisierung der BeraterInnen. Die Fortbildungsmaßnahmen sind auf den/die BeraterIn individuell (freiwillig oder Nachschulung) abzustimmen.

Die Geschäftsführung ist für die Form der Abstimmung und Regelmäßigkeit der Durchführung verantwortlich, hat sie auch vorzunehmen und zu dokumentieren. 

Supervision

Fall- bzw. Organisationssupervision in der Gruppe ist den MitarbeiternInnen der einzelnen Beratungsstellen je nach Erfordernis, mindestens jedoch einmal im Monat im Ausmaß von 2 Einheiten anzubieten. 

Bei nachgewiesenem Bedarf besteht - nach Maßgabe der Finanzierbarkeit - auch Anspruch auf Einzelsupervision.

Die Fallsupervision dient der inhaltlichen Aufarbeitung konkreter Beratungsfälle bzw. typischer Beratungskonstellationen.

Die Organisationssupervision dient der Reflexion von Anliegen im Bereich der eigenverantwortlichen Tätigkeit (Psychohygiene) und der gesamten Organisation.

Teamsitzungen

Teamsitzungen dienen zur Abwicklung von operativen (inhaltlichen und organisatorischen) Geschäftstätigkeiten und zu Fallbesprechungen.

Teamsitzungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Teamgröße mindestens einmal pro Woche durchzuführen. Die Anzahl der dafür benötigten Einheiten sind jeweils von der Beratungsstelle festzulegen.

Regionalstellen, -leitersitzungen

RegionalstellenleiterInnensitzungen (RSL-Sitzungen) dienen zur Abwicklung von operativen (inhaltlichen und organisatorischen) Geschäftstätigkeiten der einzelnen Regionalstellen und der Gesamteinrichtung/Organisation (Verein, gGesmbH, ...).

Regionalstellen sind Beratungsstellen, die zum Teil organisatorisch und inhaltlich (unter Einhaltung von allgem. Richtlinien der Organisation) selbständig tätig sind. 

Der organisatorische und inhaltliche Rahmen der Selbständigkeit von Regionalstellen ist durch die Geschäftsführung festzulegen und zu dokumentieren (z.B. Arbeitsplatzbeschreibung „Regionalstellenleiter/in“).

Sind Regionalstellenleiter/in zur Führung der Beratungsstelle (Regionalstelle) bestellt worden, so sind RSL-Sitzungen mindestens einmal pro Quartal durchzuführen.

Räumliche und technische Ausstattung

Im § 12 Insolvenzrechtseinführungsgesetz (IEG) wurde gesetzlich festgelegt, dass die bevorrechtete Schuldnerberatung über eine zeitgemäße technische Ausstattung zu verfügen hat.

Räumliche Mindeststandards für die Beratung

Räumlichkeiten für Beratungstätigkeit

Die Schuldnerberatung hat zu gewährleisten, dass die Beratungstätigkeit ungestört erfolgen kann.

Dies kann durch die Bereitstellung von eigenen Beratungsräumen oder durch Einpersonenbüros gewährleistet sein.

Zusätzliche Räumlichkeiten

Die Bereitstellung von zusätzlichen Räumen sind von Vorteil, 

wie z.B. Warteraum für die Klienten/innen, Sozialräume...

Mindeststandards für die technische Ausstattung

Verfügbarkeit von PCs am Arbeitsplatz

Jede/r Schuldnerberater/in, der/die im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden beschäftigt ist, soll über einen eigenen PC verfügen, der dem zeitgemäßen Standard entspricht.

Interne Vernetzung

Jede Beratungsstelle soll über ein geeignetes Netzwerksystem verfügen.

Gegenwärtig sind in den Schuldnerberatungen folgende Netzwerke standardmäßig in Verwendung: Novell, Windows-NT, Win9x.

Kommunikationsmittel 

Die Beratungsstelle soll über zeitgemäße Kommunikationsmittel verfügen.

Muss-Standard: 

Telefon für jede/n Mitarbeiter/in, der im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden beschäftigt ist

Fax in der Beratungsstelle

Internetanschluss und email-adresse

Software

beratungsspezifische Software

Alle Schuldnerberatungen sollen ein einheitliches Softwareprogramm für den Beratungsbereich verwenden. 

Vorteil: einheitliche Erfassung und Auswertung von Eck-Daten (im Sinne der festgelegten Definitionen)

handelsübliche Software

Alle Schuldnerberatungen sollen mit einer einheitlichen Software arbeiten, um mögliche Inkompatibilitäten auszuschließen.

Datensicherung

tägliche Sicherung

Eine umfassende Datensicherung (Speicherung aller wichtigen und für die Beratung relevanten Daten) soll mindestens einmal täglich durchgeführt werden.

Dokumentation und Beratungsstandards

Basisdefinitionen in der Beratung (allgem. Beratungsstandards)

Zwecks einheitlicher Erfassung und vergleichbarer Auswertung anonymisierter Beratungsdaten gelten folgende Definitionen. 
KlientIin

Jede Person, die sich aufgrund einer finanziellen Problematik an eine Schuldnerberatungsstelle wendet, wird Klient oder Klientin genannt.

Vertraulichkeit

Der gesamte Inhalt der Beratung wird vertraulich behandelt.

Erstkontakt (EK)

Damit sind jene (potentiellen) unselbstständig erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen (Arbeitslose, ...) KlientenInnen gemeint, die telefonisch, persönlich oder schriftlich Kontakt mit der Schuldnerberatungsstelle aufgenommen haben und Instruktionen, die in einem Beratungsgespräch münden sollen, erhalten haben.

Kein Erstkontakt sind jene allgemeinen Auskünfte, die an Schuldner, Gläubiger oder andere Sozialeinrichtungen und Arbeitgeber etc. gegeben werden. Inwieweit solche Kontakte statistisch erfasst werden, bleibt der einzelnen Beratungsstelle vorbehalten. Dies gilt auch für anonyme Beratungen 

Erstinformation (EI)

Bei Erstinformationen werden allgemeine, mündliche Informationen an Ratsuchende weitergegeben. Ein Eingehen auf individuelle Probleme und Fragen erfolgt nicht (= Unterschied zur Erstberatung).

Erstberatung (EB)

Ist die erste und persönliche Beratung zwischen Schuldnerberater/in und Klient/in, in dem auf die individuelle Lebenssituation des/der Klienten/in eingegangen wird. 

Ziel der  Erstberatung  ist, dringende Fragen abzuklären und ein Übereinkommen bezüglich des weiteren Beratungsverlaufes festzulegen.

Folgeberatung (FB)

Das sind sämtliche Beratungsgespräche zwischen Erstberatung und Ablage.

Abschlussberatung (AB)

Die Abschlussberatung ist eine gemeinsame Reflexion des Beratungsverlaufes zwischen BeraterIn und KlientIn. Es wird ein Vergleich der gegenwärtigen (finanziellen) Situation mit der zu Beginn der Beratung angestellt. Der Rückblick soll schrittweise erfolgen und die 

(Teil-)Ergebnisse sollen beurteilt werden. Durch die schrittweise Evaluierung erhalten beide Seiten (BeraterIn und KlientIn) ein Feedback über ihre Tätigkeit.

In der Abschlussberatung kann auch eine Form der "Nachbetreuung" und/oder eine Hilfestellung für künftig auftretende Schwierigkeiten und Fragen angeboten werden.

Auf Komponenten, die für den weiteren Verlauf der Entschuldung wichtig sind, soll zusätzlich hingewiesen werden (z.B. im Schuldenregulierungsverfahren: Obliegenheiten, Einhalten von Fristen, ...).

Wiederaufnahmeberatung (WAB)

Ist die, nach der Ablage eines Aktes, erste, ausführliche und persönliche Beratung (face to face) zwischen Schuldnerberater/in und Klient/in, in dem (wieder) auf die individuelle Lebenssituation des/der Klienten/in eingegangen wird (siehe Erstberatung – aber nach Wiederaufnahme).

Individuelle Vereinbarung/ArbeitsvertragZwischen Klient/in und Berater/in ist eine individuelle Arbeitsvereinbarung zu treffen, die für den Ablauf der Beratung gültig und für beide verpflichtend ist.

Realisierung
Anhand der erfassten Problematik ist das zu erreichende Ziel festzulegen. Es ist ein Lösungskonzept mit entsprechenden Strategien zu entwickeln, um das vorgegebene (realistische) Ziel erreichen zu können. 

Ergebnisüberprüfung/Abgleichung
Während jeder Beratung ist das Lösungskonzept mit den entwickelten Strategien zu überprüfen, ob sie den Anforderungen noch entsprechen.

Rückkoppelungsschleife
Gibt es Änderungen in der Zielsetzung so müssen die Ziele neu definiert und das Lösungskonzept neu festgelegt bzw. angepasst werden.

Grundbedingung für den einheitlichen Beratungsablauf

Die Grundbedingung für die einheitliche Durchführung von Beratungen ist die entsprechende Anwendung der definierten Begriffe, wie Erstkontakt, Erstinformation, Erstberatung, Folgeberatung, ...

Detaillierte, einheitliche Beratungsabläufe und Vorgehensweisen sind in den jeweiligen Schuldnerberatungen selbst festzulegen und zu dokumentieren. 

Intervention bei Gläubigern und deren Vertretern 

Beratungsverlauf und Intervention orientieren sich an der konkreten Situation und den persönlichen Fähigkeiten der Beratenen.

Sämtliche Interventionen sind vorab im Detail mit den KlientInnen zu besprechen und nur mit deren Zustimmung durchzuführen. 

Die Entscheidung über die konkrete Intervention der Schuldnerberatung liegt grundsätzlich im Ermessen der BeraterInnen. 

Die Schuldnerberatung zielt darauf ab, durch Motivation und Information der KlientInnen die Wiederherstellung und Steigerung ihrer autonomen Handlungsfähigkeit zu erreichen.

Auftraggeber/Vertragliche Regelungen

Rahmenbedingungen

Die gemeinnützigen Schuldnerberatungen erbringen den Großteil ihrer Leistungen im Auftrag der öffentlichen Hand (Landesregierungen, Arbeitsmarktservice, Ministerien...). Schriftliche, unbefristete Verträge, in denen alle wesentlichen Belange prägnant und klar geregelt sind, bilden die Grundlage für eine befriedigende und zukunftssichere Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und jeweiliger Beratungseinrichtung und regeln die vertragsgemäße Leistungserbringung.

Folgende Punkte müssen geregelt sein:

Maßnahmen zum Qualitätsmanagement 

Die Umsetzung des QM-Handbuches sichert zeitgemäßes Qualitätsmanagement sowie entsprechende Evaluierungsmaßnahmen. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist vom Auftragnehmer zu gewährleisten und vom Auftraggeber zu finanzieren.

Datenschutz für Klienten

Im Sinne des aktuellen Datenschutzgesetzes sind Klientendaten vertraulich zu behandeln und dürfen nur nach den Bestimmungen des Datenschutzes in Abstimmung mit den Klienten weitergegeben werden.

Anmerkung: Siehe auch Kapitel Mindeststandards zur Beratung und Aktenführung“/„Klientenbezogene Daten und Informationen sind vertraulich“.

KlientInnenzufriedenheit

Ziel

Die Schuldnerberatung verfolgt das primäre Ziel, die existentiellen Probleme ver- oder überschuldeter Privatpersonen - unter Einbeziehung der gesamten Lebenssituation - durch geeignete Maßnahmen zu verhindern, zu verringern und/oder zu beseitigen.

Um dieses Ziel konsequent verfolgen zu können, ist die Orientierung an den Bedürfnissen und Problemstellungen der KlientInnen als wesentlicher Faktor notwendig. An die Beratungseinrichtung stellt sich damit die Forderung nach kontinuierlicher Verbesserung der Organisations- und Beratungsdienstleistung. 

Das Klientel muss die Gelegenheit einer Rückmeldung über die erhaltene Leistung haben. Dazu gehört auch der ausdrückliche Hinweis an die KlientenInnen, sich im Fall einer Unzufriedenheit direkt an die Beratungseinrichtung zu wenden. Somit ist für die Beratungsstelle die Möglichkeit gegeben, auf verändernde Anforderungen rasch zu reagieren. 

Durchführung/Umsetzung

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss die jeweilige Beratungsstelle mindestens ein Mal jährlich den Grad der KlientenInnenzufriedenheit mit den Angeboten und MitarbeiterInnen der Beratungsstelle erheben.

Methodenwahl

Die Auswahl der Methode sowie die praktische Umsetzung obliegt der jeweiligen Beratungseinrichtung und ist intern festzulegen. Entsprechende Vorschläge zur Umsetzung werden im Anhang unter Kapitel „Klientenzufriedenheit/Vorschläge zur Umsetzung“ angeführt.

Bestandteile

Nachstehende Themenbereiche sollten wesentliche Bestandteile der Evaluierung
 sein:

Zufriedenheit mit dem Beratungsverlauf

z.B. Gesprächsklima ...

Zufriedenheit mit dem Beratungsergebnis

z.B. Zielformulierung, Zielerreichung ...

Zufriedenheit mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen

z.B. Übersichtlichkeit, Verständlichkeit, Gestaltung ...

Zufriedenheit mit der Erreichbarkeit und Kommunikation der 
Beratungsstelle

z.B. Öffnungszeiten, Wartezeiten, Termingestaltung ...

Ausstattung/Beratungsräumlichkeiten

z.B. sind Vertraulichkeit, Anonymität möglich und eingehalten ...

Arbeitsplatzbeschreibung 
für Schuldnerberater/Innen
Die Arbeitsplatzbeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanagement-Handbuches. 
Sie beschreibt die allgemeinen Anforderungen und klientInnenbezogenen Beratungstätigkeiten der SchuldnerberaterInnen und basiert auf der Grundlage des Leitbildes der Schuldnerberatungen.
Allgemeines Anforderungsprofil:
Selbständiges Arbeiten, vernetztes Denken im Sozialbereich und angrenzenden Bereichen
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
Sozialpädagogische Kenntnisse, Wissen um Ressourcen in der psychosozialen Versorgung, Interesse und Engagement an allgemein gesellschaftsrelevanten Erscheinungsformen der Verschuldung/Überschuldung
Weitreichende Kenntnisse und Fähigkeiten in organisatorischen, kaufmännischen und EDV-Bereichen
Weitreichende Kenntnisse zu den Geschäftsmodalitäten der Gläubiger und deren Vertreter
Rechtskenntnisse detailliert im Konkursrecht, Exekutionsrecht und zivilrechtlich relevanten Bereichen
Beratung
Erforderlich ist daher die umfassende Klärung der gegenwärtigen sozialen und wirtschaftlichen Situation, deren Entwicklung und deren konkrete Problemursache.
Die Erarbeitung, Vereinbarung und Umsetzung von Zielen sollen KlientIn und SchuldnerberaterIn einvernehmlich festlegen. Bei der Arbeitsteilung sind die individuellen Fähigkeiten der KlientenInnen zu berücksichtigen und Hilfestellungen im notwendigen Ausmaß von den SchuldnerberaterInnen zu gewähren:
Aufnahme der beratungsrelevanten Sachverhalte (der gegenwärtigen Situation)
Erstellung von Schuldenregulierungsplänen
Verhandlungsführung im Einvernehmen mit dem/der KlientenIn, gegebenenfalls auch das Durchführen von anderen notwendigen Interventionen (Arbeitgeber, Gläubiger,...)
nach Bedarf und Notwendigkeit Begleitung und/oder Vertretung vor Gericht
nach Bedarf und Notwendigkeit Angebot von weiterführender Beratung
Verantwortung/Kompetenz:
Alleinige Verantwortung für Inhalt und Ablauf der Beratungen und der daraus resultierenden Interventionen.
Eigenständig in der Umsetzung gemäß den Standards der Einrichtung.
Sonstige Aufgaben
Neben der reinen Beratungstätigkeit können SchuldnerberaterInnen auch mit anderweitigen Aufgaben (z.B. Vorbeugungsaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Betreuung, wissenschaftlichen Arbeiten/Statistik) betraut werden. Die Aufgaben wie deren Abgeltung, sind in die Arbeitsplatzbeschreibung aufzunehmen, die dafür erforderliche Aus- und Weiterbildung ist zu gewähren.
Zielgruppe
Schuldnerberatung steht allen offen. Also sowohl Einzelpersonen und Familien, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind als auch solchen, die Tipps zur Vermeidung oder allgemeine Informationen bei Geld- und Schuldenproblemen benötigen.
Gesellschaftlicher Auftrag
Schuldnerberatung handelt aufgrund eines gesellschaftlichen Auftrags. Sie arbeitet daher gemeinnützig und ist überwiegend öffentlich finanziert.
Als Berufs- und Namensbezeichnung sind die Begriffe „Schuldner- bzw. Schuldenberatung“ sowie „Schuldner- bzw. SchuldenberatInnen“ gängig. 

Aufgabe und Tätigkeit
Schuldnerberatungen erfüllen rechtliche, wirtschaftliche, psychosoziale und präventive Aufgaben. Bei der Lösung des Problems konzentriert sich die Schuldnerberatung als ihr Spezifikum auf wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Psychosoziale Begleitung und auch individualpräventive Maßnahmen sind miteinbezogen. Schuldnerberatung bietet Hilfe primär zur Selbsthilfe an.
a. Rechtliche Schuldnerberatung
Schuldnerberatung erkennt rechtliche Probleme und gewährleistet die notwendige Zusammenarbeit mit Gläubigern, Rechtsanwälten und Gerichten. In der Konkursordnung (§ 192 KO) ist auch die Vertretung von Schuldnern/innen im Schuldenregulierungsverfahren vorgesehen.
b. Wirtschaftliche Schuldnerberatung
Dazu zählen die Haushaltsbudgetberatung sowie die Erstellung von Sanierungsplänen. 
c. Psychosoziale Schuldnerberatung
Psychische und soziale Probleme, die die eigene Lösungskompetenz und die Lösungskapazitäten übersteigen, sind Aufgabe der darauf spezialisierten Institutionen, auf die verwiesen wird.
d. Präventive Schuldnerberatung
Schuldnerberatung hat auch Präventivarbeit in Form von Bildungsaufgaben zu erfüllen. Ziel ist eine Annäherung an den Begriff „mündiger Konsument“. 
Prävention befasst sich daher auch mit der Zielgruppe nicht überschuldeter Personen. 
Fachliche und persönliche Anforderungen
Schuldnerberater/innen haben eine Grundausbildung in sogenannten Quellberufen primär als Sozialarbeiter, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschafter sowie als Bankkaufleute. 
Über die Kenntnisse für die reine Beratung hinaus wird auch auf organisatorische, pädagogische und analytische Fähigkeiten geachtet.
Die geforderte Fähigkeit, Gefühle an sich und anderen wahrzunehmen, zu interpretieren und angemessen zu artikulieren ermöglicht Kontakte auf der persönlichen Ebene. Das eigene Engagement ist in der Kommunikation mit den zu Beratenden zu kontrollieren und zu beschränken, um die nötige Distanz und den Überblick für eine Problemlösung (für freies Denken und Handeln) zu bekommen. 

Berufsbezeichnung / Aus- und Weiterbildung
Die Arbeitsmarkt- und Finanzierungssituation erlaubt nur eine kleine Anzahl an Schuldnerberatern/innen. Es werden daher so viele ausgebildet wie auch tatsächlich benötigt werden.
Um sich in ihrer beratenden Tätigkeit als „Schuldnerberater“ bzw. „Schuldnerberaterin“ bezeichnen zu können, ist die Teilnahme an einschlägigen Ausbildungsseminaren (vorzugsweise der ASB) zu Beginn der Tätigkeit, eine 2-jährige Praxis in einer bevorrechteten Schuldnerberatung, sowie eine befürwortende Stellungnahme des Arbeitgebers gegenüber der ASB Schuldnerberatungen GmbH Voraussetzung. 
Darüber hinaus ist die Erweiterung der Spezialkenntnisse durch die Teilnahme am laufenden Fortbildungsprogramm, das regelmäßig von der ASB mit spezifischen Schwerpunkten angeboten wird, angeraten. 

Entlohnung
Die Entlohnung orientiert sich an der auszuübenden Tätigkeit. Die Qualifikation aufgrund einer speziellen Berufsausbildung sollte nicht für die Einstufung maßgebend sein.
Schuldnerberatungsrelevante Definitionen bzw. Erläuterungen

	Schulden

	Offene Verbindlichkeiten gegenüber Dritten ohne Abzug der Werte allfälliger Sicherheiten. Schuldenstand ist der letzte erhaltene bzw. bekannte Stand des/der Schuldnerberaters/in

	Über-/ und Verschuldungsursachen
	Wesentliche Gründe für die Ver- und Überschuldung nach Einschätzung des/der Schuldnerberaters/in

	Bürgschaften/Haftungen
	Vertragliche Verpflichtung des/der Klienten/in als Bürge/in oder Mitschuldner/in für Verbindlichkeiten eines Dritten

	Einkommensverschlechterung /Arbeitslosigkeit
	Verringerung des Haushalts-Einkommens durch z.B. Arbeitslosigkeit, Wegfall von Überstunden, Karenz des LAP...

	Scheidung/Trennung
	Finanzielle Mehrbelastungen in direktem Zusammenhang mit der Auflösung einer Lebensgemeinschaft (Scheidungskosten, Übernahme von Rückzahlungsverpflichtungen..)

	Konsumverhalten
	Mangelhafter/ungeplanter Umgang mit Geld (Ausgabenplanung ist nicht an Einkommenslage angepasst). AUSNAHME: Autokauf (= Sonderfall Autokauf/Leasing, s.u.)

	Sonstige Lebenshaltungskosten
	Hohe (in der Regel nicht direkt beeinflussbare) Ausgaben des Haushalts (z.B. Lebensmittel, Ausgaben für Kinder, Fahrtkosten zur Arbeit...)
AUSNAHME: Kosten für Wohnung (= Sonderfall Hohe Wohnungskosten, s.u.)

	Unterhaltsverpflichtungen
	Alimente des/der Klienten/in - Schuldners/in

	Selbstständigkeit
	Jegliche selbstständige Erwerbstätigkeit des/der Klienten/in – Schuldners/in (unternehmerische Tätigkeit; „Freiberufler“, Landwirt...)

	Strafbare Handlungen/Regress
	Schulden, die in direktem Zusammenhang dazu stehen (Strafen, Schadenersatz, Einkommensminderung durch Haft, Gerichtskosten...)

	Sucht
	Jede Art von Sucht (insbesondere Kauf-/Spiel-/Alkohol-/Drogensucht)

	Unfall/Krankheit/Todesfall
	Unverschuldete Notlagen

	Wohnraumgestaltung/-ausstattung
	Ausgaben für Wohnungsinventar, z.B. Möbel, Fernseher, sowie Kosten für Ausmalen, Renovieren...

	Wohnraumbau, -kauf
	Hausbau, Hauskauf, Wohnungskauf...

	Hohe Wohnungskosten
	Spezielle Form der Lebenshaltungskosten (insbesondere hohe Miet- oder Betriebskosten)

	Autokauf/Leasing
	Spezielle Form des Konsumverhaltens (insbesondere gemeint sind unnötig hohe Aufwendungen für PKW-Kauf, Leasing)

	Arbeitssituation
	Aktuelle hauptsächliche Arbeitssituation („Wo sind sie tätig?“)

	In Arbeit
	Unselbstständig Erwerbstätige (Voll- und Teilzeit)

	Arbeitslos
	Beschäftigungslose (Notstandshilfe, Sozialhilfe, ohne Bezug...)
AUSNAHME: im Haushalt Tätige

	Im Haushalt
	Hausfrau/-mann, Karenzgeld, Sondernotstandshilfe, ...

	In Pension
	Ruhestand, Berufsunfähigkeit...

	Selbstständige
	Unternehmer, Landwirte, Freiberufler

	Sonstige
	Krankengeldbezieher/in, Studenten/in, Schüler/in, ....

	Ausbildung
	Höchste abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung

	Hochschule
	Universität, Fachhochschule, Akademien...

	Höhere Schulen
	mit Maturaabschluss

	Mittlere Schulen
	Handelsschule, Fachschulen...

	Meisterprüfung
	mit Meisterprüfungsabschluss, Werksmeister, gewerbl. Meister...

	Lehrausbildung
	Lehrabschluss

	Pflichtschule
	Hauptschulabschluss, Sonderschule, Volksschule

	Einkommenssit..
	Unterteilung nach Art und Höhe des NETTO-Einkommen

	Höhe des Einkommens
	durchschnittliches jährliches Netto-Einkommen ohne Abzug für Pfändungen, Gehaltvorschüsse...

	Art des Einkommens
	z.B. Angestelltengehalt, Arbeitslosengeld....

	Haushaltseinkommen
	GesamtNETTOeinkommen der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen ohne Abzüge

	Personen im gemeinsamen Haushalt
	Alle Personen, die mit dem/der Klienten/in tatsächlich im gemeinsamen Haushalt leben 
ACHTUNG: polizeiliche Meldung nicht relevant

	Unterhaltsberechtigte im gemeinsamen Haushalt
	Unterhaltsberechtigte Kinder des/der Klienten/in, die im gemeinsamen Haushalt leben

	Unterhaltsberechtigte außerhalb
	Unterhaltsberechtigte gegenüber dem/der Klienten/in außerhalb des gemeinsamen Haushaltes 

	Beratungsziele/-ergebnisse 
	Teil, Zwischen - oder Gesamtberatungsergebnisse im Beratungsverlauf

	Abschlagszahlung
	Tilgung einzelner Forderungen durch Teilverzicht von Gläubigern - keine umfassende Regelung in Form eines ag. Ausgleichs.

	Abschöpfungsverfahren
	Schuldenregelung durch ein Abschöpfungsverfahren iSd §§ 199 ff KO

	außergerichtlicher Vergleich
	Vergleich mit allen Gläubigern lt. § 183 KO (Teilverzicht auf jeweilige Forderungen) 

	Arbeitsplatzsicherung
	Konkrete Maßnahmen zur Sicherung bzw. zum Erhalt des Arbeitsplatzes des Klienten (Kontaktierung des Arbeitgebers, von Sozialeinrichtungen u.ä.).

	Budgetanalyse/-optimierung
	Einnahmen-Ausgaben-Situation wird besprochen und entsprechend der Situation des/der Klienten/in optimiert durch
Erhöhung von Einnahmen(-ressourcen) und
Verringerung nicht notwendiger Ausgaben

	Delogierungsverhinderung
	Maßnahmen zum Erhalt der Wohnung aufgrund drohenden Verlusts der bisherigen Wohnmöglichkeit

	Leben mit Schulden
	Vorbereitung, Information und Aufklärung des/der Klienten/in zu einem Leben mit dem Schulden, da die Verschuldungslage objektiv u./o. subjektiv nicht sanierbar ist.

	Prävention
	Aufklärende, vorbeugende Beratung im Hinblick auf Schulden (weil Klient z.B. vorhat, einen Kredit aufzunehmen, ein Auto zu kaufen).

	Ratenplan
	Tilgung der Forderungen der Gläubiger zu 100% zeitlich gestaffelt aufgrund eines Rückzahlungsplans.

	Rechtliche/soziale Abklärung
	Sozialarbeiterische und rechtliche Information zur Lebens- u./o. Verschuldungslage, -ursachen sowie allenfalls mögliche Lösungen

	Restschuldbefreiung
	Schuldenregelung durch erteilte Restschuldbefreiung nach §§ 213 ff KO

	Schuldenregulierungsverfahren
	Schuldenregelung durch ein gerichtliches Verfahren §§ 181 ff KO

	Schuldenstandserhebung
	Erhebung des aktuellen Schuldenstand (durch Schreiben an die Gläubiger, Auszüge aus dem E-Register, 

	Stundung
	Ersuchen an Gläubiger, die offene Forderung oder weitere Betreibungsmaßnahmen aufzuschieben (stunden)

	Umschuldung
	100%-ige Tilgung sämtlicher Forderungen durch Umschuldung auf und Übernahme durch einen Gläubiger

	Vermögensverwertung
	Verwertung vorhandenen Vermögen zur Schuldenverringerung (Verkauf, Vermietung, Verpachtung...)

	Vertragsanpassung(en)
	Vertrags- (Zahlungs-)bedingungen zu einzelnen oder allen Forderungen (Zinsen, Raten, Laufzeit) werden der Situation des/der Klienten/in angepasst

	Verzicht
	Tilgung durch Forderungserlass einzelner Gläubiger - keine umfassende Regelung in Form eines ag. Ausgleichs.

	Zahlungsplan
	Schuldenregelung durch einen Zahlungsplan iSd §§ 193 ff KO

	Zwangsausgleich
	Schuldenregelung durch einen Zwangsausgleich iSd §§ 140 ff KO


Abkürzungsverzeichnis

AG
Abschlussgespräch

ag.
außergerichtlich
ASB
ASB Schuldnerberatungen GmbH (seit 12/02)

BBZ-Dialog
Beratungs- und Betreuungszentrum - Dialog

bevorr.
bevorrechtete

BGBl.
Bundesgesetzblatt

BSt.-Thz.“AS“
Beratungsstelle-Therapiezentrum "AS"

dzt.
derzeit

EDV
Elektronische Datenverarbeitung

EG
Erstberatung

EI
Erstinformation

EK
Erstkontakt

f
folgend

ff
fortfolgend

FG
Folgeberatung

gewerbl.
gewerblich

GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gem. GmbH
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hrsg.
Herausgeber

IEG
Insolvenzrechtseinführungsgesetz

IfS-SB
IfS-Schuldenberatung gemGmbH Vorarlberg

iSd
im Sinne des

ISO
International Organization for Standardization (= internationales Normeninstitut)

KO
Konkursordnung

LAP
Lebensabschnittspartner

lt.
laut

Mag. Klagenfurt
Magistrat Klagenfurt

Mag. Wien
Magistrat Wien

Nr.
Nummer

PC
Personal Computer

PE
Personaleinheit

QM
Qualitätsmanagement

QM-HB
Qualitätsmanagement-Handbuch

QZ
Qualitätszirkel

RSL
Regionalstellenleiter/in

s.u.
siehe unten

SB-B
Schuldnerberatung Burgenland

SB-K
bevorrechtete Schuldnerberatung Kärnten

SB-KWH
Schuldnerberatung KWH (Wien)

SB-NÖ
Schuldnerberatung Niederösterreich GmbH

SB-OÖ
Schuldnerberatung Oberösterreich

SB-S
Schuldnerberatung Salzburg

SB-Stmk
Schuldnerberatung Steiermark GmbH

SB-T
Schuldnerberatung Tirol-Rechtsladen

TQM
Total Quality Management

u.ä.
und ähnliche

usw.
und so weiter

VPS
Verein für prophylaktische Sozialarbeit (OÖ)

VSt.
Vorstand

WAG
Wiederaufnahmeberatung

z.B.
zum Beispiel
Überblick Schuldnerberatungsstellen

Stand: Jänner 2004
	
	Burgenland
	Kärnten
	Nieder-Österreich
	Oberösterreich
	Salzburg

	Träger bevorrechteter Schuldner​beratung
	Schuldner​beratung des Landes Burgenland
	bevorrechtet Schuldner​beratung Kärnten (1)
	Schuldner​beratung Nieder​österreich GmbH
	Schuldnerberatung Oberösterreich (1)
Verein für prophylaktische Sozialarbeit (2)
	Schuldner​beratung Salzburg

	
	
	
	
	
	

	Träger nicht  bevorrechteter Schuldner​beratung
	
	Magistrat Klagenfurt (2)
	
	
	

	Rechtsform
	öffentl. rechtliche Einrichtung
	Verein
	GmbH
	Verein (1) (2)
	Verein

	Standorte
Regionalstellen

	
	Villach (1)
Wolfsberg (1)
	Wr. Neustadt
Hollabrunn
Zwettl 
Amstetten
	Wels (1)
Vöcklabruck (1)
Steyr (1)
Ried/Innk. (1)
Rohrbach (2)
	St. Johann


	
	
	
	
	
	

	Sprechtage
	Güssing
Jennersdorf
Mattersburg
Neusiedl
Oberpullendorf
Oberwart
	Feldkirchen (1)
Hermagor (1)
Spittal (1)
St. Veit (1)
Völkermarkt (1)
	Gmünd
Horn 
Schwechat
Waidhofen/T
	Bad Ischl (1)
Schärding (1)
Braunau (1)
Gmunden (1)
Kirchdorf/Krems (2)
Perg (2)
Freistadt (2)
	

	Kurzbezeich​nungen
	SB-B
	SB-K (1)
SB-Mag. Klagenfurt (2)
	SB-NÖ
	SB-OÖ (1)
VPS (2)
	SB-S


	
	Steiermark
	Tirol
	Vorarlberg
	Wien

	Träger bevorrechteter Schuldner​beratung
	Schuldner​beratung Steiermark
	Schuldner​beratung Tirol-Rechtsladen
	IfS Schulden​beratung gGmbH (1)
	Schuldner​beratung Magistrat Wien (1)
Schuldner​beratung – KWH (2)

	
	
	
	
	

	Träger nicht  bevorrechteter Schuldner​beratung
	
	
	Verein Neuanfang (2)
	Beratungsstelle-Therapiezentrum „AS“ (3)
BBZ-Dialog (4)

	Rechtsform
	GmbH
	Verein
	GmbH (1) Verein (2)
	öffentl. rechtliche Einrichtung (1), Verein (2), Verein (3), Verein (4)

	Standorte
Regionalstellen

	Kapfenberg

	Wörgl 
Imst
	Feldkirch (1)
	

	
	
	
	
	

	Sprechtage
	Feldbach (1)
Fürstenfeld (1)
Leibnitz (1)
Voitsberg (1)
Knittelfeld (1)
Murau (1)
Hartberg (1)

	Lienz
Reutte

	Bludenz (1)
	

	Kurzbezeich​nungen
	SB-Stmk 

	SB-T
	SB-IfS
	SB-Mag. Wien (1)
SB-KWH (2)
SB-AS (3)
SB-BBZ (4)
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Links in Europa

CDN - Consumer Debt Nethttp://www.consumerdebt.net
DEUTSCHLAND

Schuldnerberatung http://www.bag-schuldnerberatung.de
SCHWEIZ

Fachstelle für Schuldenfragen/Zürichhttp://www.schulden-zh.ch/geldsorgen.html
ÖSTERREICH

Schulden
http://www.schuldnerberatung.at/
Übersicht über die Schuldnerberatungen in Österreich

http://members.aon.at/asb/
ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachverband der österreichischen Schuldnerberatungen

http://www.klartext.at
Klartext - Das Vorbeugungszentrum der Schuldnerberatung OÖ 

http://www.edikte.justiz.gv.at/
Insolvenzdatei

http://www.privatkonkurs.at/
Forum zum Thema Privatkonkurs der Schuldnerberatung Oberösterreich

http://www.unternehmer-in-not.at/
Informationsquelle und Foren für Unternehmer in Not

 
Arbeit
http://www.ams.or.at/
Arbeitsmarktservice Österreich

Soziales
http://www.wien.gv.at/
Wien online

http://www.wien.gv.at/mdva/wri/s0600000.htm
Wiener Sozialhilfegesetz

http://www.caritas-wien.at/
Caritas Wien

http://www.diakoniewerk.at/
Österreichisches Diakoniewerk

http://www.volkshilfe.at/
Volkshilfe Österreich

http://www.hilfswerk.at/
Österreichisches Hilfswerk

http://www.neustart.at/
NEUSTART
http://www.migrant.at/
Beratungsstelle für MigrantInnen

Konsumerntschutz und Recht
http://www.konsument.at/konsument/
Verein für Konsumenteninformation (VKI)

http://www.ris.bka.gv.at/
Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes

http://www.bmj.gv.at/
Bundesministerium für Justiz

http://www.help.gv.at/
help - der Wegweiser durch österreichische Ämter, Behörden und Institutionen

 
Interessensvertretungen
www.akwien.or.at
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

www.wk.or.at
Wirtschaftskammer

www.oegb.or.at
ÖGB

Ministerien
http://www.bmbwk.gv.at
BM für Wissenschaft und Forschung: Links zu Unis, Fachhochschulen, Infos über Stipendien

www.bmsg.gv.at
BM für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz: Info über Arbeitsrecht, Gleichbehandlung etc.

http://www.bmj.gv.at/
Bundesministerium für Justiz







� Dulabaum Nina L., „Mediation: Das ABC“, S.24ff, Weinheim und Basel, Beltz Verlag


� Institut MIT, www.mit-linz.at, Seminarskriptum“ Mediation“ 2002


� Dirk Enzmann, S. 318; Gestresst, erschöpft oder ausgebrannt? Einflüsse von Arbeitssituation, Empathie und Coping auf den Burnoutprozess (Dissertation an der FU Berlin, (Profil), München/Wien 1996


� Gesellschafter der ASB Schuldnerberatungen GmbH sind: Schuldnerberatung Kärnten, Schuldnerberatung Niederösterreich GmbH, Schuldnerberatung KWH (Wien), Schuldnerberatung OÖ, Verein für prophylaktische Sozialarbeit (OÖ), Schuldnerberatung Salzburg, Schuldnerberatung Steiermark GmbH, Schuldnerberatung Tirol, IfS-Schuldenberatung gem. GmbH Vorarlberg.


� Im Beirat sind die Gesellschafter, die Schuldnerberatung der Stadt Wien und die Schuldnerberatung des Landes Burgenland vertreten.


� lt. BGBl. Nr. 75/02 InsNov 2002; lt. BGBl. Nr. 974/93; lt. RGBl. Nr 337/1914.


� Erläuterung zur Konkursordnungs-Novelle 1993 (KO-Nov 1993): Die Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen soll nach wie vor in einer unentgeltlichen Hilfestellung für den Schuldner bestehen, damit die soziale Komponente der Schuldnerberatungen erhalten bleibt.


� Kursiv – gibt den Gesetzestext wieder.


� siehe Anhang Literaturempfehlungen 


� Definition von Evaluation: Evaluation bezeichnet die systemische, datenbasierende Beschreibung und Bewertung von Programmen (z.B. Beratungskonzeption), Projekten oder Institutionen (z.B. Schuldnerberatung).
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